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Liebe Leserinnen und Leser,

die durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2)
ausgelöste Pandemie hat die Welt derzeit fest im Griff, 
und eine Veränderung der Situation ist bislang nicht 
abzusehen. Wie andere Institutionen des öffentlichen 
Lebens auch standen die Universitäten vorübergehend 
still. Veranstaltungen wurden abgesagt, der Lehrbe-
trieb flugs ins Digitale verlagert, am Innufer des Pas-
sauer Campus fehlt die sonst typische Betriebsamkeit. 

Mit Blick darauf, dass Lehrveranstaltungen, Sitzungen 
und sogar Prüfungen in diesem Semester online ab-
gehalten wurden, scheint die Frage nach dem Zusam-
menhang von Privatheit und Digitalität aktueller denn 
je. Stand in der Privatheitsforschung bislang häufig 
die Thematisierung des Schutzes der Privatsphäre im 
Fokus, so gesellt sich aktuell zu Fragen nach der Si-
cherheit von Online-Kommunikationstools ein Alltag, 
in dem sich die Individuen aufgrund von Kontaktbe-
schränkungen im öffentlichen Raum mit einem Zuviel 
an Privatheit konfrontiert sehen. 

Durch den Aufruf, die Öffentlichkeit zu meiden und 
Kontakte so weit wie möglich einzuschränken waren 
Familien wochenlang auf sich selbst zurückgeworfen, 
drohte alten Menschen Vereinsamung und mussten 
sich auch Alleinlebende mit einem Mangel an sozialem 
Austausch arrangieren. Für letztere häufen sich in den 
Medien die Ratschläge zu Unterhaltungs- und Infor-
mationsangeboten, Aktivitäten und Selbsttechniken, 
mit denen die häusliche Isolation sich besser ertragen 
lässt. 

Der Rückzug in die eigenen vier Wände erscheint für 
Forschende zumindest teilweise weniger bedrohlich als 
für andere, gehört doch die Beschäftigung mit den ei-
genen Gedanken in Abgeschiedenheit zumindest dem 
Klischee nach zum Kerngeschäft wissenschaftlicher 
Aktivität. So kann die Situation für Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler zum Impuls werden, die aktu-
ellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu beleuchten 
und kritisch zu kommentieren.

Bekanntermaßen bildet das Fundament des Gradu-
iertenkollegs die Erforschung von Medien, Kultur(en) 
und Räumen des Privaten und deren Bezug zur Digita-
lisierung aus verschiedenen Fachperspektiven. Anhand 
dieser lassen sich auch unsere Beiträge zur Coronakri-
se strukturieren. 

Medien

Die kritische Perspektive auf die sozialen Medien ins-
besondere im Hinblick auf Fake News stellte von Be-
ginn an einen wichtigen Bestandteil der Debatte über 
Privatheit und Digitalisierung. Sei es der Ausbruch der 
Pandemie als angebliche Strafe Gottes oder als Kom-
plott der Pharmaindustrie: Verschwörungstheorien 
jeglicher Couleur blühen in der derzeitigen Situation 
auf, und auch angesichts der unklaren Datenlage zu 
dem neuartigen Virus ist es nicht immer einfach, mit 
wissenschaftlichen Argumenten gegen zu steuern. 
Wenn der Erziehungswissenschaftler Marco Pulver 
in seiner Analyse einer »Rhetorik der Seuche« davon 
spricht, dass die Seuchendarstellungen des 19. Jahr-
hunderts »angefüllt« seien von mit vor Aberglauben 
getränkten »kuriosen Geschichten«, in denen die Seu-
che »regelmäßig von […] Fremden ›eingeschleppt‹ 
wird«,1 dann offenbaren sich gewisse historische Par-
allelen zum gegenwärtigen Diskurs. 

Franz Berger nimmt die unübersichtliche Informati-
onslage in den sozialen Medien zum Anlass, sich Ge-
danken über die Sinnhaftigkeit, die Umsetzbarkeit und 
die rechtlichen Rahmenbedingungen eines wiederholt 
diskutierten ›Internetführerscheins‹ zu machen. 

Ob allerdings die etablierten Medien so sachlich und 
neutral agieren, wie es ihrem Anspruch wird durch 
den Beitrag von Dennis Gräf und Martin Hennig  zu-
mindest in Frage gestellt. In ihrer Analyse der Nach-
richtensendungen ARD Extra und ZDF Spezial zur 
Corona-Pandemie kommen sie zu dem Schluss, dass 
sowohl aufgrund der Sendeformate als auch durch die 
Auswahl und Zusammenstellung der Themen ein sich 
permanent wiederholendes Krisennarrativ inszeniert 
und die Krise damit zum neuen Normalzustand erho-
ben wird. 

Mit dem Krisennarrativ ist ein Charakteristikum der 
Seuche als diskursives Ereignis aufgerufen, als das sie 
Marco Pulver definiert. Auch alle weiteren von ihm 
benannten Elemente finden sich in der gegenwärtigen 
medialen Berichterstattung: so die Initialisierung einer 
Krankheit als Novum; ihr Potenzial als tödliche Bedro-
hung für den Menschen; ihre Unheilbarkeit; die Unauf-
haltsamkeit ihrer Verbreitung; die Dramatisierung des 
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Geschehens; die Verbindung zu weiteren Krisenszena-
rien, im vorliegenden Fall etwa der drohenden Wirt-
schaftskrise; die Propagierung radikaler Maßnahmen 
zu ihrer Eindämmung; und schließlich die Aufrechter-
haltung des Seuchendiskurses auch über den Ausbruch 
der Seuche hinaus mittels des Einsatzes umfangreichen 
Bildmaterials.2 

Kulturen

Die Untersuchung unterschiedlicher Privatheitskul-
turen und ihre Medialisierung als auch der Umgang 
mit Privatheit in verschiedenen Kulturen (auch im 
Hinblick auf die Rechtsprechung) bilden den Schwer-
punkt dieses Arbeitsbereichs. Ergänzen lässt sich mit 
Blick auf das Themenfeld unseres Sonderheftes, dass 
insbesondere die Erfahrung von Krankheit und Hei-
lung, Leben und Tod in einem Spannungsfeld zwischen 
öffentlich und privat steht und dass sie darüber hinaus 
zutiefst kulturell geprägt ist.3

Als »Hygienetechnologien«4 spielen Tracking-Apps 
eine wichtige Rolle bei der Wiederaufnahme des zum 
Erliegen gekommenen öffentlichen Lebens. Moritz 
Hennemann nimmt die derzeit geführte Diskussion 
über diese Apps zum Anlass, um auf die Ursprünge der 
umstrittenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
zurückzublicken, welche den Schutz des Individuums 
in den Vordergrund stelle. Die deutsche Version ei-
ner Tracking-App stehe in dieser Tradition und setze  
auf die Freiwilligkeit der Nutzung. In diesem Punkt 
nehme sie eine Vorbildfunktion im internationalen 
Vergleich ein.

Raehyun Lee widmet sich in ihrem Beitrag den un-
terschiedlichen Versionen von Apps, die weltweit zum 
Einsatz kommen. Sie geht dabei auf die kulturellen 
Hintergründe ein, die zur unterschiedlichen Ausge-
staltung des Trackingprozesses führen. Das Design  
der jeweiligen App bzw. die technologische Umsetzung 
ihrer Tracking-Funktion verortet die Autorin in einem 
Spannungsfeld zwischen öffentlichem Interesse und 
der Wahrung der Privatsphäre, insbesondere im Hin-
blick auf Fragen des Datenschutzes.

Auf eine Eigenheit der chinesischen im Vergleich 
zur deutschen Gesetzgebung weist der Beitrag von  
Alexander Ponomariov hin. Da das Coronavirus durch 
Wildtiere auf den Menschen übertragen wurde, erfolg-
te zu Beginn des Jahres eine Erlassung zum Verbot von 
deren Verzehr durch den Nationalen Volkskongress. 
Ungewöhnlich sei dabei, dass zur Begründung die-

ses Verbots ein Diktum des Konfuzius herangezogen  
werde, das Tiere als Freunde statt als Nahrung  
definiert. Schließlich stellt Ponomariov den Rückgriff  
der chinesischen Regierung auf die konfuzianische 
Tradition in einen größeren politischen Kontext. 

Räume

»Die räumliche Dimension des Privaten« kann als »ein 
Eckpfeiler der abendländischen Philosophie des Sub-
jekts« gewertet werden.5 Durch die Digitalisierung er-
folgt bereits eine Vermischung der idealtypisch gesetz-
ten Sphären des Öffentlichen und des Privaten; im Zuge 
der Coronakrise führt beispielsweise die Vereinigung 
von Arbeits- und Lebenswelt durch das Homeoffice 
noch einmal zu intensiven Neuverhandlungen dieser 
Thematik. Historisch betrachtet hat die Rede über die 
Seuche im 18. und 19. Jahrhundert die Herausbildung 
lokaler Privatheit beziehungsweise »das Bedürfnis, 
sich zurückzuziehen, für sich zu sein«,6 entscheidend 
mit beeinflusst. Empfehlungen zu Selbsttechniken wie 
»Menschenansammlungen vermeiden, auf frische Luft 
achten, auf regelmäßigen Schlaf, Ernährung und Ver-
dauung achten«,7 stammen nicht aus dem Jahr 2020, 
sondern finden sich bereits im Infektionsdispositiv des 
18. Jahrhunderts. Auch die Gestaltung des öffentlichen 
Raumes wird seit dieser Zeit von epidemiologischem 
Wissen beeinflusst, hat doch »die moderne Architek-
tur und Bauplanung entscheidend zur Herausbildung 
eines hygienischen Selbstverständnisses in Europa in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beigetragen«.8 

Es erstaunt nicht, dass mit der Analyse der räumlichen 
Dimension des Privaten verschiedene Kategorien sozi-
aler Differenz und deren Auswirkungen auf das Leben 
der ihnen zugeordneten Gruppen in den Vordergrund 
rücken, denn von feministischer Seite wurde die Set-
zung klar voneinander abgrenzbarer Bereiche des Öf-
fentlichen und des Privaten von jeher kritisiert bzw. 
problematisiert. Vor diesem Hintergrund erweist sich, 
wie Claudia Krell, Ronja Niedenführ und Andrea 
Sieber in ihrem Beitrag ausführen, die Corona-Krise 
auch als eine Krise der Geschlechterverhältnisse. An-
hand der Felder ›Systemrelevanz‹, Arbeitsverhältnis-
se und ExpertInnentum zeigen die Autorinnen, dass 
Versäumnisse im Bereich der Gleichstellung durch die 
Corona-Pandemie offengelegt und voraussichtlich ver-
schärft werden.

Anne Deremetz diskutiert, inwiefern sich das Verhält-
nis von privatem und öffentlichem Raum durch den 
durch die Corona-Pandemie ausgelösten Digitalisie-
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rungsschub verändert. Darüber hinaus widerspricht 
sie der zu Beginn der Pandemie populären These, dass 
die neue Krankheit Covid-19 als ›große Gleichmache-
rin‹ zu bewerten sei. 

Vielmehr sei zu beobachten, dass sich soziale Konflik-
te etwa im Hinblick auf Besitz- und Wohnverhältnisse 
oder die Gleichstellung aller Geschlechter verschärfen. 

Wir wünschen eine ansteckende Lektüre – bleiben Sie 
gesund!

 
Prof. Dr. Kai von Lewinski  
Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs 1681/2 »Privat-
heit und Digitalisierung«

Dr. Jenny Bauer  & Dr. Alexander Ponomariov 
Postdocs am DFG-Graduiertenkolleg 1681/2 »Privat-
heit und Digitalisierung«

Kilian Hauptmann, M.A. 
Wissenschaftlicher Koordinator am DFG-Graduier-
tenkolleg 1681/2 »Privatheit und Digitalisierung«
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Von einer Fahrt auf  der 
Autobahn zur Idee eines 
Internet-Führerscheins
Gedanken über den regulativen Umgang mit der digitalen 
Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien in 
Zeiten der Corona-Pandemie

von Franz X. Berger

The coronavirus-related lockdown in Germany made public demonstrations temporarily impossible, and 
many people wanted to protest against these and other restrictions. By relocating their social life to the 
Internet, they confronted controversial information on the pandemic including booming conspiracy theo-
ries often without being critical of the sources. A possible solution for this matter could be equipping the 
people with respective ›digital skills‹, for example, by means of a federal ›Internet driving license‹. How-
ever, this raises the question of constitutionality of the proposed idea. The present article evaluates legal 
obstacles for the introduction of such a license under German Constitutional Law.
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Es war der letzte Tag im Januar, das Wintersemesters 
2019/2020 befand sich auf der Zielgeraden, als ich 

auf der A96 München Richtung Lindau fuhr. Ist man 
dort unterwegs, erhält man entlang eines kurzen Stre-
ckenabschnitts einen Blick auf das Werksgelände eines 
Unternehmens namens Webasto, welches man bis dato 
allenfalls als Autozulieferer kannte. Doch seit Beginn 
dieses Jahres steht Webasto für deutlich mehr. Es ist der 
Ort an dem die erste Infektion mit dem Coronavirus1 
in Deutschland selbst nachgewiesen wurde.2

Während der Fahrt hörte ich den FAZ-Einspruch-Pod-
cast. Dieses von mir sehr geschätzte digitale Angebot 
behandelt wöchentlich die »aktuell relevanten Themen 
rund um Staat, Recht und Steuern«.3 In der damaligen 
Ausgabe, die kurz nach dem Bekanntwerden der ers-
ten Mensch-zu-Mensch Übertragung des Coronavirus 
in Deutschland veröffentlicht wurde, fiel relativ zu Be-
ginn der Sendung, gerade als ich am Werksgelände von 
Webasto vorbeifuhr, auch ein Satz zu ›Corona‹, der sich 
nur wenige Tage später leider als eine eklatante Fehl-
einschätzung herausstellte. 

Corinna Budras, ein ständiger Host4 dieses Formats, 
attestierte dem Coronavirus beiläufig − in einer lege-
ren Manier, die diese Folge bewusst einkleidete − zum 
einen die Mitursächlichkeit für die geringe Beachtung 
des Abzugs der britischen Abgeordneten aus dem  
EU-Parlaments in den dortigen Medien, zum anderen 
folgendes: 

»Ja und das ist alles überschattet vom Coronavi-
rus ’ne, so man hat so ’n bisschen den Eindruck, 
aber dem Ganzen konnten wir jetzt wirklich 
nichts Rechtliches abgewinnen, deswegen blei-
ben wir lieber beim Pimm’s.«5

Corona-Einschränkungen als Zündstoff für 
die Verbreitung von Verschwörungstheorien

Diese aus rechtlicher Perspektive vermeintlich völlige 
Irrelevanz des Coronavirus entwickelte sich beinahe 
sintflutartig zum zentralen Thema für den rechtlichen 
Diskurs. In den nächsten Wochen und Monaten über-
schlugen sich nicht nur das Infektionsgeschehen in 
Deutschland,6 sondern auch die staatlichen Maßnah-
men zur Bekämpfung des Coronavirus. 

Als Rechtsgrundlage für Maßnahmen gegen das Co-
ronavirus dient das Infektionsschutzgesetz des Bun-
des (IfSG).7 Der Bund hat nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG 
die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für 
»Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder über-
tragbare Krankheiten bei Menschen«, die er mit der 
Schaffung des IfSG wahrgenommen hat. Ungeachtet 
einer Debatte um die abschließende Wirkung dieses 
Gesetzes und der damit einhergehenden Sperrwir-
kung8 für landesrechtliche Regelungen, spielen die 
Bundesländer jedenfalls in der Ausführung des IfSG 

eine tragende Rolle. Nach § 32 Satz 1 IfSG etwa können 
die Länder entsprechende Rechtsverordnungen erlas-
sen, wovon auch in allen Bundesländern in Bezug auf 
das Coronavirus Gebrauch gemacht wurde.9 Nach 
§ 28 Satz 1 IfSG wird den Ländern zudem die Möglich-
keit zum Erlass von Allgemeinverfügungen gegeben. 

Ausgehend von den Ländern herrschten dadurch 
zwischenzeitlich im gesamten Bundesgebiet stren-
ge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Ver-
anstaltungs- und Versammlungsverbote sowie Ge-
schäftsschließungen etc. mit nur leichten regionalen 
Unterschieden in den Ausführungs- und Umsetzungs-
details.10 Das gesamte öffentliche bzw. gesellschaft-
liche Leben in Deutschland wurde auf ein Minimum 
heruntergefahren. Damit sind natürlich auch massive 
Grundrechtseingriffe verbunden. Eine Vielzahl der 
verfassungsmäßig gewährten Rechte der Menschen 
war davon betroffen; darunter die allgemeine Hand-
lungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG sowie die Berufsfreiheit, 
Art. 12 Abs 1 GG, aber besonders auch die Versamm-
lungsfreiheit, Art. 8 GG. 

Gerade letztere wurde in ihrer Ausübung zeitweise 
vollständig unmöglich gemacht, indem Versammlun-
gen und Demonstrationen behördlich strikt untersagt 
wurden. Eine Trendwende brachten erst die erfolg-
reichen Eilverfahren vorm Bundesverfassungsgericht 
Ende April zu Versammlungen in Gießen und Stutt-
gart, in denen pauschale Verbote von Versammlungen 
zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus für 
unzulässig erklärt wurden.11 Mittlerweile finden bun-
desweit wieder Demonstrationen statt. Doch es gelten 
immer noch strenge Auflagen, die mal mehr und mal 
weniger eingehalten werden, was auch oftmals zur Auf-
lösung von Versammlungen führt.12 Die meisten davon 
wenden sich in ihrem Protest eben gegen diese staat-
lichen Einschränkungen zur Eindämmung des Infek-
tionsgeschehens. Das ist durchaus auf Grund der ge-
nannten, massiven Einschränkungen der Grundrechte 
nachvollziehbar. Es erstaunt dennoch, dass vermehrt 
Verschwörungstheorien13 auf den Demonstrationen 
eine Rolle spielen.14 Beispielsweise wird Bill Gates als 
Weltverschwörer und Initiator dieser Pandemie ver-
antwortlich gemacht.15 Als Erklärung für die Häufung 
solch kruder Theorien auf Demonstrationen dient da-
bei unter anderem ein Argument, welches aufhorchen 
lässt.

Schuld sei das Internet. Genauer das derzeitige Zusam-
menspiel zwischen den InternetnutzerInnen und der 
Schnelligkeit und Reichweite in denen sich Informa-
tionen, darunter natürlich auch Falschinformationen, 
bzw. Fake News16 und Verschwörungstheorien, ver-
breiten lassen. Dadurch, dass das öffentliche Leben für 
alle nahezu weggefallen ist, füllen viele diese Lücke mit 
einer vermehrten oder gar erstmaligen Internetnut-
zung.17 Diese durch die ›Corona-Beschränkungen‹ ge-
schaffenen ›InternetnovizInnen‹ tauchen dabei in eine 
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für sie neue Welt ein und machen vermehrt den Fehler, 
den man salopp formuliert als ›wenn es im Internet 
steht, muss es doch stimmen‹ umschreiben könnte. Sie 
vertrauen dem Webinhalt, ohne ihn auf die Seriosität 
seiner Quelle zu prüfen.18 Mag das für diejenigen, die 
das Internet schon lange oder von Beginn an nutzen, 
zunächst unvorstellbar klingen, leuchtet es bei näherer 
Betrachtung durchaus ein. Wer bisher Informationen 
nur aus Medien wie der Presse und dem Rundfunk  
bezogen hat, konnte sich auf ein gewisses Maß an Qua-
litätssicherung, Seriosität und Richtigkeit der bereitge-
stellten Inhalte verlassen.19 

Wenn man das Internet entsprechend mit diesem 
Selbstverständnis nutzt, ist es nachvollziehbar, dass 
den gerade bei Fake News oft presseähnlich aufberei-
teten Inhalten dasselbe Vertrauen entgegengebracht 
wird.20 Dadurch lassen sich auch Verschwörungstheo-
rien mit der Schnelligkeit des Internets verstärkt auch 
in der realen Welt spürbar verbreiten. Falschnachrich-
ten bzw. Fake News und Verschwörungstheorien sind 
dabei keine juristisch definierten Kategorien. Dennoch 
stellt sich die Frage, wie man diesen Umständen, die 
als Nebeneffekt der ›Corona-Beschränkungen‹ nun 
verstärkt zu Tage treten, entgegenwirken kann. Denn 
eines ist klar, so wichtig die Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit für das Funktionieren einer Demokratie 
sind, so gefährlich können auch Fake News und Ver-
schwörungstheorien für dieses hohe Gut sein.

Ein Internet-Führerschein als Lösung?

Eine fehlende Quellenrecherche ist eine Art Ka-
talysator für die Verbreitung von Fake News. 
Deshalb erscheint es klug, genau an diesem Pro-
blem anzusetzen. Ein Vorschlag wäre die Einfüh-
rung eines Internet-Führerscheins für alle Bürger,  
bei dem neben dem generellen Umgang mit dem 
Internet auch besonders die Fähigkeit zur Überprüfung 
der Glaubwürdigkeit von Quellen erlernt wird. So 
einfach diese Idee klingt, so viele Fragen stellten sich 
bei der Umsetzung eines solchen Projektes. Wer soll 
so einen Kurs abhalten? Wer soll teilnehmen und wer 
bezahlen? Wie müsste dieser gestaltet werden, damit er 
effektiv ist und vor allem, was passiert, wenn man ihn 
nicht besteht? 

Die Idee eines Internet-Führerscheins ist da-
bei keineswegs neu und taucht immer wie-
der in unterschiedlichen Ausführungen, mal für 
PolitikerInnen,21 mal für Schulkinder22 oder eben 
für alle23 auf. Letztere ist wohl mit einem generellen,  
bundesweit einheitlichen und verpflichtenden In-
ternet-Führerschein die weitreichendste Forde-
rung. Doch es gibt ihn bis heute nicht. Zumindest 
nicht in der geforderten, für alle verpflichtenden 
Form. Es existieren lediglich einige, teils priva-
te, teils staatlich unterstützte freiwillige Angebo-

te zum Erwerb solcher Kompetenzen, wie etwa den  
bayerischen Medienführerschein, der sich vor allem an 
Kinder richtet.24 

Dabei hat sogar die EU-Kommission 2010 über eine 
ab 2014 angedachte Einführung einer europaweiten 
›Führerscheinpflicht‹ für den Zugang zum Internet na-
mens EILT (European Internet License Test) beraten. 25 
Er soll als Berechtigungsnachweis für den Erhalt eines 
DSL-Anschluss erforderlich sein, wurde jedoch noch 
nicht umgesetzt.26

Wer nun noch mehr von der Konsistenz dieser 
Idee überzeugt ist, wäre bei einer ›Internet-Führer-
scheinprüfung‹ wohl gerade durchgefallen. Der Be-
richt um den EILT ist nicht mehr als blauer Dunst, 
ein Aprilscherz der AutorInnen und auf den ersten 
Blick, lediglich durch sein Erscheinungsdatum als 
solcher erkennbar. Nun ist dieser Artikel mit sei-
nem Inhalt natürlich nichts von gesellschaftlicher 
Tragweite. Dennoch kann man sich vorstellen, dass 
die Wirkung eines bewusst zur Täuschung erstell-
ten Artikels eine hohe Schlagkraft entwickeln kann.27  
Damit wird verdeutlicht, dass die Internetnutzung ei-
nen gewissen Grad an ›Medienkompetenz‹28 verlangt, 
um keiner Täuschung zu erliegen. 

Hält man daher an der These fest, dass ein bundesein-
heitlicher, verpflichtender Internet-Führerschein die 
Kompetenz zum Umgang mit digitalen Medien stär-
ken und damit der Verbreitung von Fake News und 
Verschwörungstheorien effektiv entgegenwirken kann, 
sind vorab einige rechtliche Fragen zur Möglichkeit 
einer Umsetzung von Belang.

Gesetzgebungskompetenz des Bundes

Zunächst stellt sich die Frage, ob der Bund überhaupt 
die Gesetzgebungskompetenz zur Einführung eines 
solchen Instruments hätte. Das Recht der Gesetz-
gebung liegt nach Art.  70  Abs.  1, 30  GG grundsätz-
lich bei den Ländern, sofern das Grundgesetz nicht 
dem Bund eine Gesetzgebungskompetenz zuteilt.  
Die Kompetenz für einen Internet-Führerschein 
ist, als spezieller Bereich der Förderung der Me-
dienkompetenz, der Bildung unterzuordnen und 
damit grundsätzlich Ländersache. Dennoch bie-
ten sich auch auf diesem Gebiet Möglichkeiten 
des Bundes zum gesetzgeberischen Tätigwerden.  
Vergleichbar zeigt sich das an Gutachten der Wis-
senschaftlichen Dienste des Bundestages zum Bil-
dungswesen29 und der Demokratieerziehung.30  
Dabei wird stets auch auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG, »die 
öffentliche Fürsorge« abgestellt. »Öffentliche Fürsorge 
wird traditionell als Unterstützung Hilfsbedürftiger 
in – vornehmlich wirtschaftlichen – Notlagen durch 
die öffentliche Hand [...] verstanden.«31 Der Begriff 
ist jedoch weit auszulegen.32 Damit ließen sich etwa 
vorbeugende Maßnahmen im Bereich der Jugend-
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pflege, ggf. auch gegen den Willen der Betroffenen, 
darunter fassen.33 Beispielsweise wurde sich für das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Schutze der Ju-
gend vor dem aggressiven Klima in sozialen Netzwer-
ken darauf gestützt.34 Könnte man für die Einführung 
eines Internet-Führerscheins für Jugendliche noch 
entsprechend argumentieren, fiele es schwer,  
generell sämtliche InternetnutzerInnen als potentiell 
hilfsbedürftig und damit das Internet in seiner Gesamt-
heit als potentiell gefährlich einzustufen. Eine derart 
weitreichende Verpflichtung würde damit nicht mehr 
in die Kompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG fallen.

Die in digitalen Kontexten ebenfalls oftmals herange-
zogene35 Gesetzgebungskompetenz aus Art.  74  Abs.1 
Nr. 11 GG, dem »Recht der Wirtschaft«, spielt für die-
sen konkreten Regelungsbedarf (einer Verpflichtung 
aller BürgerInnen) ebenfalls keine entscheidende Rolle.  
Lediglich für eine partielle Regelung z.B. für Berufstä-
tige, als Aspekt der beruflichen Bildung, ließe sich eine 
Bundeskompetenz begründen.

Die für beide Kompetenznormen erforderliche Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse bzw. der 
Wahrung der Rechtseinheit nach Art.  72  Abs.  2 GG 
wäre hingegen verhältnismäßig leicht begründbar und 
damit jedenfalls kein größeres Hindernis.

In Deutschland wird manchmal von einer eigenen 
Internet- bzw. Netzkultur gesprochen.36 Der Kultur-
begriff ist aus rechtlicher Perspektive zudem weit 
zu fassen.37 Somit könnte sich womöglich zu deren 
Förderung, neben der eigentlichen Kulturhoheit der 
Länder,38 die Kulturkompetenz des Bundes39 als ein 
Argument für eine ungeschriebenen Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes40 entwickeln lassen. Allerdings 
ist diese Bundeskompetenz bisher vorwiegend im Zu-
sammenhang mit kodifizierten Bundeskompetenzen 
als einschlägig erachtet worden, sofern der Bund 
durch Maßnahmen, etwa der Wirtschaftsförderung,  
auch auf kulturelle Belange Einfluss nimmt.41  
Somit ist eine alleinige Kompetenz für einen Internet-
Führerschein daraus wohl nicht ausreichend begründ-
bar.

Letztendlich ist festzustellen, dass die Kompe-
tenz zur Einführung eines Internet-Führerscheins 
nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes  
grundsätzlich bei den Ländern liegt bzw. sich jedenfalls 
eine umfassende Bundeskompetenz dafür nur schwer-
lich herleiten lässt. Diese wäre aber für die Schaffung 
eines bundeseinheitlichen Standards notwendig. Ein 
Internet-Führerschein kann aber als wesentlicher  
Baustein für die Vermittlung von Medienkompe-
tenz gesehen werden.  Die Gesetzgebungskompetenz 
dafür liegt ebenfalls überwiegend in der Hoheit der 
Länder. So wie gerade zur Förderung der Medien-
kompetenz durch den Digitalpakt für Schulen42 eine  
Grundgesetzänderung für eine Mehrbeteiligung 
des Bundes stattgefunden hat, könnte man da-

hingehend auch über eine Grundgesetzänderung  
hin zu einer gesetzgeberischen »Internetkompetenz-
Kompetenz« des Bundes nachdenken.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als 
Maßstab

Neben den Kompetenzfragen müsste ein Internet-
Führerschein darüber hinaus selbstverständlich auch 
mit den übrigen Normen des Grundgesetzes vereinbar 
sein. Ein solches Vorhaben würde ebenfalls in verschie-
dene Grundrechte eingreifen. Durch eine ›Internet-
Führerscheinpflicht‹ würde die Ausübung von grund-
rechtlich geschütztem Verhalten im Internet jedenfalls 
erschwert und bei einem eventuell endgültigen Nicht-
bestehen, mit der härtesten denkbaren Folge eines 
Internetzugangsverbotes, sogar komplett unmöglich 
gemacht. Darunter fallen insbesondere die Selbstdar-
stellung im Internet, geschützt über das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs 1 GG), 
die Meinungsbildung und Meinungskundgabe im und 
durch das Internet (Art. 5 Abs. 1 GG) sowie natürlich 
auch die allgemeine Handlungsfreiheit (Art.  2  Abs.  1 
GG). Als immanente Voraussetzung einer Rechtfer-
tigung der vielfältig denkbaren Grundrechtseingriffe 
müsste der Internet-Führerschein damit jedenfalls ver-
hältnismäßig ausgestaltet sein. Der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit43 verlangt die Verfolgung eines legiti-
men Ziels mit geeigneten und erforderlichen Mitteln 
sowie die Angemessenheit.

Als legitimes Ziel44 könnte man die Förderung der in-
ternetspezifischen Medienkompetenz der Internetnut-
zerInnen sowie den Schutz vor der Verbreitung von 
Falschnachrichten und Verschwörungstheorien im In-
ternet anführen. Die ›Führerscheinpflicht‹ wäre eben-
falls grundsätzlich geeignet,45 dieses Ziel zumindest zu 
fördern. Mildere Maßnahmen könnten natürlich in der 
Schaffung von freiwilligen Angeboten zur Förderung 
der Internetkompetenz und entsprechenden Aufklä-
rungskampagnen gesehen werden. Diese würden je-
doch, zumindest mit der Einschätzungsprärogative46 
des Gesetzgebers vertretbar, nicht die gleiche Wirkung 
entfalten, so dass die Erforderlichkeit47 ebenfalls gege-
ben wäre. Die größte Hürde für die Umsetzung einer 
solchen Maßnahme bleibt die Angemessenheit, bei der 
es in einer umfangreichen Abwägung zwischen dem 
verfolgten Zweck und der Schwere des Eingriffs zu kei-
nem groben Missverhältnis kommen darf.48 Es ist vor 
allem die Frage nach der Konsequenz eines Nichtbe-
stehens, bzw. die ›Internet-Führerscheinlosigkeit‹ von 
entscheidender Relevanz. Würde jemanden tatsächlich 
der Zugang zum Internet verwehrt, wäre das natürlich 
ein Eingriff in dessen grundrechtliche Stellung sonder-
gleichen. Entsprechend müsste diese Folge als ultima 
ratio ausgestaltet sein, was erhebliches Fingerspitzen-
gefühl erfordern würde. Der Entzug wichtiger Privi-
legien als letztes Mittel ist unserer Gesellschaft dabei 
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nicht völlig fremd. In diesem Kontext am augenfälligs-
ten ist der Entzug der Fahrerlaubnis.49 Aber natürlich 
sind auch der Entzug der Freiheit50 oder der unbe-
schränkten Geschäftsfähigkeit51 anzuführen. 

In all diesen Fällen verliert die betroffene Person Rechte, 
die in unserer liberalen Gesellschaft von großem Wert 
und entsprechend verfassungsrechtlich abgesichert 
sind. Dennoch sind die angesprochenen Maßnahmen 
verfassungskonform ausführbar, weil und sofern der 
damit verfolgte Zweck52 die Schwere der Einschrän-
kung aufwiegt. Ebenso wäre es damit möglich einer 
Person den Zugang zum Internet zu verweigern. Wann 
eine Verweigerung als angemessen betrachtet werden 
kann, hängt damit maßgeblich davon ab, welchem Wert 
man dem Zugang zum Internet zuspricht. Tendenziell 
ist dieser Wert in den letzten Jahren entsprechend mit 
der Verbreitung des Internets stets angestiegen. Der 
Bundesgerichtshof urteilte 2013, dass das Internet zur 
Existenzgrundlage gehört.53 In der weiteren medialen 
Auseinandersetzung mit diesem Urteil wurde gar von 
einem ›Grundrecht auf Internet‹ gesprochen.54 Diese 
Betitelung war für den rechtlichen Gehalt des Urteils 
deutlich überhöht. Dennoch ist es gar nicht so weit 
her mit einem eigenständigen Internetgrundrecht. 
Tim Berners-Lee, bekannt als der Erfinder des World 
Wide Web,55 wirbt mit seinem Contract for the Web56 
bei Staaten weltweit unter anderem für die Einräu-
mung eines Rechts auf Internet. Deutschland hat im 
Jahr 2018 diese Absichtserklärung unterzeichnet und 
damit den Trend zu einem Grundrecht auf Internet 
fortgesetzt.57 Der Zugang zum Internet hat bereits ei-
nen hohen und tendenziell steigenden Wert in unserer 
Gesellschaft. Umso höhere Anforderungen sind an die 
Angemessenheit eines Verbots dieses Zugangs zu stel-
len. Dennoch erscheint es verfassungsrechtlich durch-
aus möglich diesen Zugang unter gewissen Umständen 
zu verweigern.

Fazit

Wie gezeigt, steht die Einführung eines bundesweit 
einheitlichen, verpflichtenden Internet-Führerscheins 
nach derzeitigem Rechtsrahmen vor erheblichen ver-
fassungsrechtlichen Hürden. Zumindest wäre für 
eine bundeseinheitliche Regelung eine entsprechende 
Bundeskompetenz erst noch durch eine Verfassungs-
änderung zu schaffen. Ohne diese bliebe dafür nur 
die Möglichkeit, dass die gesetzgebungskompeten-
ten Länder einheitliche Regelungen vereinbaren. Im 
Hinblick auf den steigenden Wert des freien Zugangs 
zum Internet und dem derzeitigen politischen Kurs 
ist auch auf absehbare Zeit keine Trendwende hin zu 
einer entsprechenden Regulierung zu erwarten. Aus 
grundrechtlicher Perspektive wäre die Einführung ei-
nes Internet-Führerscheins jedenfalls grundsätzlich 
möglich, müsste aber an entsprechend hohen Hürden 
für die Konsequenz der Verweigerung eines Inter-

netzugangs geknüpft werden. Zudem müssten noch 
zahlreiche Fragen einer Um- und Durchsetzung eines 
solchen Vorhabens sowie dessen Ausgestaltung im de-
tail geklärt werden. Solange bleibt es damit bei meiner 
Fahrt auf der Autobahn und der Idee eines Internet-
Führerscheins. Dennoch sollte die aktuelle Debatte um 
die Rolle der Internetnutzung im Zusammenhang mit 
der Verbreitung von Fake News und Verschwörungs-
theorien in Bezug auf das Coronavirus aus staatlicher 
und gesellschaftlicher Perspektive Anlass genug sein, 
die digitale Kompetenz der Menschen weiter in den 
Blick zu nehmen und bestmöglich zu fördern. Aktuell 
kann das durch den weiteren Ausbau und der Stärkung 
bestehender Projekte an Kindergärten, Schulen, Volks-
hochschulen und Universitäten sowie freiwilligen, all-
gemeinen und berufsspezifischen Angeboten als auch 
medialen Aufklärungskampagnen geschehen.

Franz X. Berger

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am DFG-Graduiertenkolleg »Privat-
heit und Digitalisierung«
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von Dennis Gräf und Martin Hennig

The present contribution analyzes two coronavirus-related programs of the public German television (ARD 
Extra - Die Coronalage and ZDF Spezial) from the perspective of media and cultural semiotics. The authors 
see these TV programs as closed models of the world containing implicit norms, values, and ideologies, 
and focus on the crisis as a specific narrative model, negotiated social ideologies, cultural self-images, as 
well as images of others and the visibility or invisibility of social actors and groups. 

Die Verengung der Welt
Zur medialen Konstruktion Deutschlands unter Covid-19 
anhand der Formate ARD Extra - Die Coronalage und ZDF Spezial
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Die Pandemie im Zusammenhang mit dem Coro-
navirus (SARS-CoV-2) und der damit einherge-

henden Erkrankung Covid-19 lässt sich auch als eine 
Geschichte einer Pandemie der Medien beschreiben. 
Genauso, wie sich das Virus global verbreitet hat, ist 
auch für die Medien schon rein quantitativ eine im-
mense Verbreitung der Berichterstattung zum Corona-
virus zu diagnostizieren. Signifikant ist bereits die Tat-
sache, dass ab der zweiten Märzwoche 2020 bis in den 
Juni hinein die öffentlich-rechtlichen Programme ARD 
und ZDF nahezu täglich nach der Hauptnachrichten-
sendung am Abend eine Sondersendung (ARD Extra: 
Die Corona Lage und ZDF Spezial) zum Coronavirus 
ausstrahlen.

In unserem Beitrag wollen wir aus einer medien- und 
kultursemiotischen Perspektive1 die in den Sonder-
sendungen vermittelten Weltmodelle analysieren: 
Wir verstehen die Fernsehsondersendungen als ab-
geschlossene Modelle von Welt, die implizite Regeln, 
Werte und Ideologien aufweisen, die wir analytisch 
offenlegen wollen. Faktuale journalistische Texte ver-
schieben gegenüber fiktionalen Texten zwar das Refe-
renzverhältnis, indem sie für sich beanspruchen, nicht 
auf eine fiktionale Welt zu verweisen, sondern in einem 
Repräsentationsverhältnis zu einer wie auch immer 
gearteten ›Wirklichkeit‹ zu stehen. Gleichzeitig kon-
stituieren sich auch journalistische Beiträge wie jeder 
Text mittels Operationen der Auswahl (paradigmati-
sche Ebene) und Kombination (syntagmatische Ebene) 
von Elementen aus Zeichensystemen und konstruieren 
darüber eigenständige textuelle Bedeutungen. Dies 
betrifft im Bereich des Fernsehjournalismus auf para-
digmatischer Ebene etwa Drehorte, Kameraeinstellun-
gen, Möglichkeiten der Lichtsetzung, potenzielle In-
terviewpartnerInnen und Interviewfragen, den Inhalt 
von Bauchbinden etc., unter denen jeweils ausgewählt 
wird und die im filmischen Syntagma kombiniert auf-
treten. Aus der Kombination von Elementen innerhalb 
einer Beitragssequenz und darüber hinaus auch aus der 
Kombination von Beiträgen innerhalb eines vollstän-
digen Sendungsformats eröffnen sich weitere Bedeu-
tungsebenen.

Da nun jeder Text durch einen Rahmen begrenzt ist, 
ist davon auszugehen, dass die im Text auf diese Weise 
erzeugten Bedeutungen lediglich Teile eines größeren 
Ganzen bilden; Texte repräsentieren einen übergeord-
neten Weltentwurf, mit jeweils eigenen Ordnungen, 
Leitdifferenzen etc., den sie modellhaft abbilden. Aus 
der konkreten Textstruktur lassen sich etwa anthro-
pologische Modelle des Menschen, Modelle von Welt 
und Wirklichkeit und eben auch Modelle von Krisen 
und ihrem Verhältnis zur gesellschaftlichen Ordnung 
abstrahieren.

Sendungskonzepte 

Bevor wir die Sondersendungen auswerten, muss 
noch ein Blick auf das Konzept der Sondersendun-
gen geworfen werden. Dieses Format wird in der Re-
gel nach den Hauptnachrichten um 20.15 Uhr (ARD) 
oder 19.25 Uhr (ZDF) ausgestrahlt, wenn ein global 
oder lokal relevanter Sachverhalt eintritt, der von all-
gemeinem Interesse ist und von einer Redaktion für 
außergewöhnlich berichtenswert gehalten wird. In 
diesem Zusammenhang ist wichtig, dass die Sonder-
sendungen das reguläre Programm verändern und sich 
die nachfolgenden Sendungen je nach Länge der Son-
dersendung entweder nach hinten verschieben oder 
ganz ausfallen. Hier findet also eine Abweichung von 
einem Normalfall statt, der mit der Besonderheit des 
Berichtsgegenstands begründet wird. Eine Sondersen-
dung stellt somit eine Ausnahme dar, nicht den Regel-
fall. Bereits an dieser Stelle möchten wir betonen, dass 
bei einer Ausstrahlung von 42 Sendungen ZDF Spezial 
innerhalb von 15 Wochen – wobei 40 ZDF Spezial-
Sendungen auf 11 Wochen fallen – und 51 Sendungen 
ARD Extra (Stand: 18.06.2020) nicht mehr von einer 
Abweichung und Ausnahme die Rede sein kann, son-
dern von einer neuen Normalität. Damit geht das ein-
her, was wir bereits im Titel unseres Beitrags als Ver-
engung der Welt bezeichnen möchten: Wenn nahezu 
täglich das Exzeptionelle zum neuen Regelfall stilisiert 
wird, dann findet damit zwangsläufig eine lebenswelt-
liche und auch ideologische Engführung statt, die einer 
Ausblendung aller anderen gesellschaftlich relevanten 
Gemengelagen entspricht.2 

Die quantitative Dimension der Sondersendungen 
lässt sich mit einem Vergleich zur Anzahl von Son-
dersendungen des Formats ZDF Spezial im Jahr 2019 
erkennen: Dort hat es abgesehen von der Neujahrsan-
sprache der Bundeskanzlerin insgesamt 12 Sendungen 
– zumindest soweit das für uns über das Portal Me-
diathekView und die ZDF-Mediathek rekonstruierbar 
ist – gegeben, also weniger als ein Drittel der 42 Coro-
na-Sendungen, die von Mitte März bis Mitte Mai 2020 
ausgestrahlt wurden. Sicherlich lässt sich hier leicht 
mit der umfassenden Relevanz des Themas für die ge-
samte Bevölkerung argumentieren, dennoch vermittelt 
die Verstetigung des eigentlich als Abweichung konzi-
pierten Formats ein permanentes Krisen- und Bedro-
hungsszenario.

Gesellschaft in der Krise3 

Generell vereint die Berichterstattung eine hyperbo-
lische Krisenrhetorik. Was vor allem dargestellt wird, 
ist die Protokollierung der Auswirkungen des Virus im 
Sinne der politischen Maßnahmen, wobei die aus den 
Maßnahmen erwachsenen gesellschaftlichen Probleme 
fokussiert sind. Unabhängig davon, wie einschneidend 
diese tatsächlich waren und sind, werden die aus den 
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thematischen Aspekten resultierenden Problemstel-
lungen auf der Inszenierungsebene im Zusammenspiel 
zu einer vollständig negativen Weltsicht übersteigert, 
die kein primär inhaltliches, sondern ein rhetorisches 
Phänomen bildet. So problematisieren einzelne im Ver-
lauf einer Sendung direkt aufeinanderfolgende Beiträ-
ge genau gegenteilig: Im ARD Extra vom 16. April 2020 
wird zuerst die aufgrund der geschlossenen Schulen 
erhöhte familiäre Belastung thematisiert, wohingegen 
der nächste Einspieler die gesundheitlichen Gefahren 
geöffneter Bildungseinrichtungen fokussiert. Genauso 
gehört es einerseits zum allgemeinen Schema der Sen-
dungen, für jede staatliche Vorgabe ein problematisie-
rendes Einzelfallbeispiel zu finden. Auch in Interviews 
wird wiederholt auf anonym bleibende ›ExpertInnen‹ 
verwiesen, welche die Effizienz von Lösungsansätzen 
bezweifeln (»Experten sagen uns eben auch, das sei 
nur bei ganz geringen Fallzahlen möglich«).4 Gleich-
zeitig wird permanent ein ›Zuwenig‹ der staatlichen In-
tervention angeprangert und fortlaufend der Wunsch 
nach klaren Vorgaben konstruiert sowie das Problem 
der in den Bundesländern jeweils unterschiedlich aus-
fallenden Maßnahmen kritisiert.

Die einseitige Krisenrhetorik wird auf bildlicher Ebe-
ne dupliziert und übersteigert, wobei die Kommentare 
der ModeratorInnen und jene in der Krise virulenten 
Begriffe mit rekurrenten visuellen Inszenierungen ver-
knüpft sind, welche das kollektive Bildgedächtnis zu 
Krisenszenarien adressieren. Der zentrale Informati-
onsgehalt der Sendungen ist dabei den gesprochenen 
Texten zuzuordnen, während die Bilder paradigmati-
sierende Funktionen übernehmen und Analogien bil-
den. So heißt es im ARD Extra vom 25. März 2020: 
»Shutdown. Das heißt Geschäfte geschlossen, Schulen 
geschlossen […]. Was das mit den Innenstädten macht, 
das haben wir uns […] mal ganz genau angeschaut«,5 
es folgen eigentlich redundante Bilder von leeren Ge-
schäften und Fußgängerzonen, die sich jedoch als 
wiederkehrendes Element durch fast alle Sendungen 
ziehen, in Abwandlungen iteriert werden (etwa Dar-
stellungen von verwaisten Turnhallen oder Kirchen)6 
und auf die Bildwelten apokalyptischer Endzeiterzäh-
lungen verweisen. Entsprechend weist der Kommen-
tar die Situation als dauerhafte gesellschaftliche Zäsur 
aus: »Die Krise, sie könnte unsere Innenstädte auch auf 
Dauer spürbar verändern«,7 »Die Arbeitswelt, wie wir 
sie kannten, zerfällt gerade«,8 »Wie lange können wir 
uns das […] noch leisten?«.9 In der Iteration der Texte 
und Bilder insgesamt und der redundanten Struktur 
der Verknüpfung von textueller und visueller Ebene 
wird folglich immer wieder der vollständige Zusam-
menbruch des öffentlichen Lebens unterstrichen und 
als neue Normalität gesetzt.10

Entsprechend fokussieren die Sendungen während des 
Shutdowns als Hoffnungsschimmer primär die Ent-
wicklung eines Impfstoffs; so gut wie nie wird in diesem 
Zeitraum über einen möglichen Erfolg des Shutdowns 

in Richtung der Fallzahlen spekuliert. Dies ergibt sich 
aus dem Erzählmodell der Sendungen, welches die 
Krise durch den Shutdown eben nicht gleichzeitig als 
dessen Lösung proklamieren kann: Die Sendungen 
beschränken sich vornehmlich auf das mit dem Sen-
dungsschema konsistente, etwa aus filmischen Viren-
thrillern gespeiste Motiv des zeitlichen Wettlaufs um 
die Entwicklung eines Impfstoffs.

Die Krise ist folglich nicht nur das Thema, sondern 
Krisenhaftigkeit bildet auch das zentrale rhetorische 
Paradigma der Inszenierung. Entsprechend finden 
sich in den Sendungen ab den ersten Lockerungen der 
staatlich angeordneten Einschränkungen kompensie-
rende Inszenierungsstrategien, welche die Krise jeweils 
auf einer anderen Ebene thematisch werden lassen: als 
Rückschau auf die Vergangenheit,11 als narrativieren-
de, persönliche Erzählung einer Reporterin, die ihre 
Urlaubspläne ad acta legen musste,12 als Fokus darauf, 
was trotz der Öffnungen alles noch nicht wieder mög-
lich ist13 und natürlich auch als Problematisierung eben 
dieser Rückkehr zur Normalität.14

Rolle der Medien

Die kontinuierliche Iteration und Redundanz des Auf-
zeigens gesellschaftlicher Auswirkungen der politi-
schen Maßnahmen lässt sich durchaus als Teil der so 
bezeichneten ›Corona-Krise‹ bewerten: So drastisch 
die Auswirkungen von Kita- und Schulschließungen, 
die Situation der Gastronomie usw. tatsächlich auch 
waren und sind, ist deren permanente Problematisie-
rung zusätzlich dazu angetan, Panik in der Bevölke-
rung aufkommen zu lassen.15 Die dabei verhandelten 
gesellschaftlichen Probleme sind allerdings eben nicht 
unmittelbare Folge des Ausbruchs des Virus, sondern 
seiner Eindämmungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen, 
so lässt sich dem gesellschaftlichen Diskurs entneh-
men, sind aber eben nicht in Blei gegossen, sondern 
Gegenstand einer öffentlichen Auseinandersetzung, 
auch in der scientific community der VirologInnen 
und EpidemiologInnen. Dagegen wird von den Son-
dersendungen eine Identität von Virus und Maßnah-
men inszeniert, wodurch die Maßnahmen als genauso 
›natürlich‹ und in gewisser Hinsicht unhinterfragbar 
wie das Virus selbst erscheinen. Dabei folgt das wie-
derkehrende Argumentations- und Sequenzmuster 
der Sendungen in der Regel einem einfachen Ursache-
Wirkungs-Schema. Zuerst die Darstellung einer Ein-
dämmungsmaßnahme in der Anmoderation, dem folgt 
ein vertiefender Beitrag. Das dortige protokollartige 
und quasi-dokumentarische Aufzeichnen der gesell-
schaftlichen Folgen geschieht häufig in problematisie-
renden Einzelfällen, die stellvertretend für einzelne ge-
sellschaftliche Gruppen stehen sollen. In diesem Zuge 
kommt es in der Regel zu Emotionalisierungsstrate-
gien, etwa wenn weinende und überforderte Mütter 
(kaum Väter) gezeigt werden, die Kinderbetreuung 



16

und Homeoffice zwar gerade so managen können, da-
bei aber an den Rand ihrer Belastbarkeit geraten oder 
wenn Selbstständigen durch den Lockdown die Exis-
tenzgrundlage wegbricht. Die gesellschaftlichen Ak-
teure werden dabei durchgängig als machtlos gegen-
über den staatlichen Maßnahmen identifiziert, ihnen 
bleibt nichts, als diese zu erdulden. Dem folgt in der 
Regel ein Interview mit einem/einer VertreterIn aus 
Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft. Vor allem hier 
zeigt sich ein kritischer Umgang mit den staatlichen 
Vorgaben, bei dem die ModeratorInnen der Sendungen 
als StellvertreterInnen der Bevölkerung fungieren und 
mitunter durchaus schroffe Fragen stellen. Damit ist al-
lerdings für Kritik von vornherein ein fixer Platz in der 
Sendungsstruktur vorgesehen, der letztlich auch der 
rhetorischen Legitimation der Maßnahmen zuträglich 
ist. Denn die Darstellung der Beiträge beschränkt sich 
in der Regel auf die Ebene der Auswirkungen der Maß-
nahmen auf spezifische gesellschaftliche Akteure oder 
Gruppen (Familien, Alleinerziehende, Selbstständige, 
das Hotelgewerbe etc.), wobei die Berichterstattung in 
ihrer Partikularisierung von vornherein so angelegt ist, 
dass die in den nachfolgenden Interviews fortgeführte 
Kritik leicht mit Verweis auf ›höhere‹, universelle und 
eben einzelfallübergreifende gesellschaftliche Zwecke 
ausgehebelt erscheint.

Zusätzlich ist festzustellen, dass sich die Kritik auf ei-
ner spezifischen Ebene entfaltet: Problematisiert wer-
den bevorzugt scheinbar willkürliche Grenzziehungen 
in der Betroffenheit von Maßnahmen wie die 800m2 

Verkaufsfläche, die das Maximum für die Wiederer-
öffnung von Geschäften nach dem Shutdown bildeten. 
Auch fokussiert die Problematisierung häufig die Um-
setzung der Regeln, wenn etwa im ARD Extra vom 29. 
April 2020 berichtet wird, dass die staatlichen Kredite 
zum Teil nicht bei den Hilfsbedürftigen ankämen, weil 
die Prüfungen der Hausbanken als Flaschenhälse fun-
gierten. Dass jedoch die Maßnahmen an sich – unab-
hängig von der jeweiligen Ausgestaltung – insgesamt 
zielführend sind, wird implizit vorausgesetzt, entspre-
chend lässt sich die wiederholte Kritik an den zerstü-
ckelten Regulatorien der Bundesländer als Wunsch 
nach einem starken Staat lesen. Selten werden dagegen 
grundsätzliche Fragen der Angemessenheit und Effizi-
enz der Regelsysteme verhandelt.

Uns geht es an dieser Stelle dezidiert nicht um eine 
normative Bewertung, gleichwohl ist insgesamt festzu-
halten, dass die Sondersendungen damit eine Tendenz 
zur Affirmation der staatlichen Maßnahmen aufwei-
sen. In eine ähnliche Richtung deutet, dass die Krise 
zwar rhetorisch durchgehend als gesellschaftliche Zä-
sur ausgewiesen ist, so gut wie nie jedoch als Wende-
punkt und Ausgangspunkt für neue Denkweisen und 
Lösungsstrategien besprochen wird. Anschaulich wird 
dies etwa an den Diskussionen um staatliche Interven-
tionen und Hilfspakete, bei denen in Bezug auf eine 
mögliche Unternehmensbeteiligung des Staates ähnli-

che Debatten und Positionen ausgetauscht werden, wie 
schon im Rahmen der vorherigen Weltwirtschaftskrise 
seit dem Jahr 2007. ›Neu gedacht‹ wird dagegen vor-
nehmlich in Diskursfeldern, die bereits vor der Coro-
na-Krise virulent und medial popularisiert wurden, 
wie etwa in Bezug auf die Debatte um eine grünere, 
nachhaltigere Wirtschaft, wobei die Krise in diesem 
Fall vereinzelt durchaus als möglicher Startschuss für 
eine neue Ordnung behandelt wird.16

Was die Sondersendungen demnach vorführen, ist eine 
Art serielles Erzählen, dessen Strukturmodell einer 
Vorabend-Soap gleicht: Es wird eine Reihe überschau-
barer Handlungsstränge mit einem überschaubaren 
Figureninventar (bzw. einem überschaubaren Inventar 
an Akteurskonstellationen: Politik, Wirtschaft, Virolo-
gie, BürgerInnen) im immergleichen Weltmodell vor-
geführt, wobei das Vorführen von Krisen im Zentrum 
steht. Dabei können die Problemlösungsstrategien 
zwar die jeweils aktuelle Krise lösen, generieren in der 
Sendungsrhetorik aber stets neue Krisen: Maßnahmen 
gegen die medizinische Krise generieren Wirtschafts-
probleme, Maßnahmen gegen die Wirtschaftspro-
bleme generieren Staatsverschuldungen, die in neue 
ökonomische Krisen führen usw.17 Stets läuft die Rhe-
torik der Sendungen darauf hinaus, dass der defizitäre 
Charakter des Weltmodells insgesamt vorgeführt wird, 
was dann wieder funktional überhaupt erst die inhalt-
liche Grundlage der Sondersendungen hervorbringt. 
Obwohl das Thema der Sendungen also Problemlö-
sungsstrategien im Sinne der staatlichen Maßnahmen 
bilden, verfahren die Formate selbst in ihrer Argumen-
tation wenig lösungsorientiert.

Der von uns beschriebene Selbstbestätigungsmecha-
nismus der Sendungen, der durch das permanente 
Aufzeigen von Defiziten die Existenz der Sendungen 
rechtfertigt, wird im ZDF Spezial vom 17. März 2020 
noch gesteigert. Hier heißt es »Fakt von Fake zu unter-
scheiden, bleibt in der Flut von Nachrichten schwierig. 
Wie geht man am besten damit um? Statt auf dubiose 
Chatnachrichten oder Hörensagen zu vertrauen, soll-
te man sich bei seriösen Medien und Einrichtungen 
informieren«.18 Zu den Wörtern »seriöse Medien« 
zeigt der Beitrag einen in einem privaten Wohnzimmer 
situierten Fernseher, auf dem eine von Marietta Slom-
ka moderierte ZDF heute journal-Ausgabe läuft. Der 
Beitrag verspricht an dieser Stelle nicht nur, dass die 
»Meldungen [...] geprüft« (52:10) seien, er installiert 
darüber hinaus eine Selbstreferenz, die im Sinne einer 
Markenbindung funktional ist. Wenn das ZDF Spezial 
auf das ZDF heute-journal verweist, dann entspricht 
das auch einer Verengung der Welt, indem andere 
Sichtweisen als die eigene nicht zugelassen werden.
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Leistung im Privaten

Die Inszenierung von Krisenhaftigkeit fungiert dabei 
nicht nur als thematische wie rhetorische Klammer, 
sondern prägt auch die sonstige Paradigmenbildung 
der Sendungen, insofern gerade das Erzählschema der 
Krise dazu geeignet ist, Gesellschafts- und Lebensmo-
delle zu akzentuieren; die Darstellung der Krise macht 
einen unterstellten Werte- und Normenkanon der Ge-
sellschaft sichtbar und verstärkt diesen in der Inszenie-
rung.

Gerade die Darstellung von privater Familien- und Le-
bensführung ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. So 
wird die Krisenhaftigkeit des Familienalltags darüber 
konstruiert, dass ein gesellschaftliches Leistungside-
al aufgerufen ist, dem innerhalb der Krise nicht mehr 
nachgekommen werden kann. Eltern sind verständli-
cherweise aufgrund der Unvereinbarkeit ihrer vielfälti-
gen Pflichten mit Kindern im Homeoffice überfordert 
und die Sendungen unterstreichen dies noch: So fokus-
siert die Kamerahandlung im ARD Extra vom 16. April 
2020 (ab 00:50) den liegen gebliebenen Abwasch; im 
Dialog mit der Familie wird die Angst geäußert, dass 
die Kinder durch die Schulschließungen den Anschluss 
verlieren könnten. Nur – gegenüber wem eigentlich? 
Die SchülerInnen und Familien im Land befinden sich 
zu diesem Zeitpunkt weitestgehend in der derselben 
Position. Statt jedoch die gewonnene Familienzeit als 
vielleicht auch positive Abweichung vom Alltag zu in-
szenieren, wird in den Sendungen gerade die Diskre-
panz zu diesem betont – und zwar nahezu ausschließ-
lich in negativer Hinsicht unter Bezugnahme auf 
außerfamiliäre Werte wie Produktivität und Effizienz. 
Das Familienleben in der Krise verkommt so zur Nicht-
Zeit, die schon darüber abgewertet ist, dass sie nicht 
den üblichen gesellschaftlichen Maximen folgt.

Dabei wird diese Perspektive von den Akteuren durch-
aus auch zur Selbstbeschreibung übernommen. Im 
Rahmen der Krise werden in Alltags-Interviews Le-
bensstile herausgestellt, etwa wenn im ARD Extra vom 
27. März 2020 familiäre Lebenswelten mit der eines al-
leinstehenden Schauspielers kontrastiert sind; gemein-
sam ist den Einspielern jedoch die maßgebliche Rolle 
von Pflichterfüllung in der öffentlichen Selbstdarstel-
lung: »Wir gucken eben, dass wir das hier weiterhin 
gut hinbekommen« (18:58) konstatiert eine Familie. 
Der Schauspieler hält fest »Es gibt genug zu tun«, dem 
folgt eine Auflistung an Arbeits- (Texte lernen) und 
Freizeittätigkeiten (Yoga, Gitarre, Sport), die abschlie-
ßend unter dem Paradigma der Berufsrolle subsumiert 
sind: »Das hat für mich auch alles mit dem Beruf zu 
tun« (ab 19:25).

Dies ist umso mehr auffällig, als dass Leistung in den 
Sendungen unmittelbar mit gesellschaftlicher Sicht-
barkeit einhergeht. Die Darstellung von MedizinerIn-
nen und VirologInnen neigt nicht nur in Bezug auf den 

kürzlich für seinen Podcast mit dem Grimme-Preis aus-
gezeichneten Virologen Christian Drosten zur Narrati-
vierung als Heldengeschichte: So werden die durch den 
Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin, 
Klaus Püschel, durchgeführten Autopsien als Rebellion 
gegen eine bestehende Ordnung erzählt (das Robert-
Koch-Institut hatte eine gegenteilige Empfehlung zum 
Schutz des medizinischen Personals herausgegeben).19 
Und ähnliche Tendenzen der Heroisierung gelten für 
ÄrztInnen und medizinisches Notpersonal allgemein: 
Es werden Spruchbänder aus Krankenhäusern mit der 
Aufschrift »Wir bleiben für euch da« in Szene gesetzt, 
womit die heldenhafte Aufopferungsbereitschaft der 
Akteure unterstrichen und ein ähnlich dichotomes 
Weltmodell konstruiert ist, wie in Bezug auf die Kri-
seninszenierung: ›Helden‹ (aktiv) vs. ›Masse‹ (passiv) 
verhalten sich hier wie ›Regelsetzende‹ (aktiv) vs. ›Re-
gelbefolgende‹ (passiv) zueinander. Berufliche Leistung 
wird folglich überhöht oder ist auf der anderen Seite 
gar nicht sichtbar: Wiederholt zu sehen sind gestress-
te Pflegekräfte oder DHL-Zusteller- Innen, überlastete 
Familien oder Selbstnarrativierungen aus der Perspek-
tive einer Leistungsgesellschaft. Der berufliche Still-
stand durch den Shutdown dagegen bleibt Leerstelle in 
diesen Gesellschaftsdarstellungen; wenn es um Men-
schen im Privatleben geht, dann um solche, die dort 
an ihrer öffentlichen Leistungsrolle festhalten. Eine 
Gesellschaft in Kurzarbeit ist paradoxerweise eine Ge-
sellschaft ohne Freizeit und Privatleben – zumindest in 
ihrer (Selbst-)Inszenierung.20

Selbst- und Fremdbilder

Insbesondere das ZDF Spezial vom 4. April 2020 mit 
dem Titel Big Apple in Not. New Yorks Kampf gegen Co-
rona21 zeigt, dass es durchaus unterschiedliche Insze-
nierungsstrategien im Hinblick auf die Folgen des Vi-
rus und der Maßnahmen gibt; diese Strategien sind das 
Ergebnis einer Entscheidung. Die Unterschiede wer-
den besonders dann deutlich, wenn es um eine andere 
Kultur geht: Während Bilder von deutschen Kranken-
häusern in der Regel mit dem originalen Hintergrund-
ton gezeigt werden,22 werden in der erwähnten New 
York-Sendung sowohl zu Beginn als auch am Ende 
Musik bzw. Geräusche gewählt (Sirenenton, obwohl 
keine Einsatzfahrzeuge zu sehen sind), die in ihrer Be-
schaffenheit Anleihen beim Hollywood-Blockbuster 
machen. Damit geht eine spezifische Ästhetik einher, 
die üblicherweise für fiktionale Formate reserviert ist, 
obwohl es hier doch gerade um die Dokumentation ei-
ner ›Wirklichkeit‹ geht. Genau diese wird aber durch 
die gewählte Inszenierungsstrategie konterkariert, in-
dem durch die Musik eine Emotionalisierungsstrategie 
zur Anwendung kommt und die Hollywood-Ästhetik 
eine Art dystopische Endzeitstimmung generiert. Die-
se Strategie ist, wie wir bereits unter dem Aspekt ›Ge-
sellschaft in der Krise‹ ausgeführt haben, auch schon in 
den Bildwelten der regulären Beiträge angelegt; in der 
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New York-Sendung wird allerdings deutlich, dass das 
Dystopische ins Quasi-Fiktionale gesteigert und das 
Thema zur Inszenierung wird.

Hinzu kommt, dass genau diese Sendung als einzige 
des ZDF Spezial-Korpus keine rahmende Moderation 
aufweist. Die Zeichen verdichten sich somit, dass die 
Reportage im Kontext einer filmischen Inszenierungs-
strategie steht. Damit findet eine Verschiebung von der 
ansonsten in den Sondersendungen dominierenden 
referenziellen Funktion hin zur poetischen Funktion 
statt: Die Ebene der Darstellungsweise wird aufgewer-
tet, es geht nicht mehr nur um Corona-Berichterstat-
tung, sondern um das Narrativ an sich.

Die Deutlichkeit der Andersartigkeit dieser Sendung 
lässt sich vor dem Hintergrund des gesamten Korpus 
nur damit begründen, dass die USA als ›anderer Raum‹ 
verstanden werden, der dezidiert nicht dem eigenen 
Raum entspricht. Damit wird eine Grenze zwischen 
der BRD/Europa und den USA gezogen, die unter an-
derem hinsichtlich der inszenierten Dramatik in Bezug 
auf das Bedrohungsszenario bemerkbar wird. Dysto-
pische Endzeitstimmung scheint umso mehr vermit-
telbar, wenn sie jenseits des Atlantiks auftritt bzw. als 
solche inszeniert wird. Je weiter entfernt der Raum des 
Anderen ist, desto mehr kann die Inszenierung über 
poetische Prinzipien ›verdichtet‹ werden. Mit referen-
zieller Vermittlung hat dies dann allerdings nur noch 
wenig zu tun.

Interessanterweise gibt es im ZDF Spezial vom 21. Ap-
ril ein Beispiel, das unsere These – oberflächlich be-
trachtet – widerlegt. Unter dem Titel »Wie das Corona-
Virus den Alltag verändert« präsentiert ein Einspieler 
unter Zuhilfenahme der Inserts »Soziale Distanz«,  
»Politik«, »Digitalisierung«, »Solidarität«23 ein Zu-
kunftsszenario für die BRD, wie es die Journalistin aus 
dem gesellschaftlichen und kulturellen Status quo ab-
leitet. Dabei kommt der Darstellungsweise eine signi-
fikante Funktion zu: Es wird ein dauerhafter Off-Ton 
eingespielt, der in seiner Frequenz an einen Alarm-
signalton erinnert, dazu werden die gezeigten Stills 
permanent im  Blickachsenwinkel gekippt, was eine 
›gekippte‹ Ordnung suggeriert. Insgesamt werden 
auch hier Anleihen bei einer Ikonografie der Dystopie 
gemacht, wie sie im Hollywood-Film erkennbar ist. In-
teressanterweise führt die Off-Stimme zu Beginn des 
Einspielers über das Bild einer Krankenhausszene aus: 
»Das hier ist kein Katastrophenfilm, sondern bittere 
Corona-Realität in Deutschland«.24 Im Anschluss da-
ran wird aber genau die Ikonografie des Katastrophen-
films bzw. der Katastrophenberichterstattung bemüht: 
Ganz abgesehen davon, dass der als »Bericht« benann-
te Einspieler nur schwerlich als Bericht bezeichnet 
werden kann, da er schließlich Zukunftsprognosen 
präsentiert, zeigt auch er bei genauerer Betrachtung 
einen Raum des Anderen, und zwar der bundesdeut-
schen Zukunft, die damit ebenfalls in eine (zeitliche) 

Ferne gerückt ist. Diese Fiktionalisierungsstrategie 
mag andeuten, dass das gemalte Zukunftsszenario als 
fragil bewertet ist und eventuell auch nicht so eintrifft, 
vor allem aber schürt sie durch ihre Ästhetik Ängste 
vor der Zukunft, die von der krisenhaften Gegenwart 
immens geprägt sein wird, so die implizite Argumen-
tation des Einspielers. Wenn also eine zukünftige Re-
alität für die eigene Kultur prognostiziert wird, dann 
sind hier ebenfalls gängige Inszenierungsmuster des 
Dystopischen anwendbar, sodass Räume des zeitlich 
Anderen zu Räumen der Angst oder zumindest der 
Unsicherheit werden.

Die Verengung der Welt

Am Ende unseres Beitrags möchten wir den Bogen zu 
unserer methodologischen Perspektive schließen: Wir 
haben die Inszenierungsstrategien, Argumentations-
muster und verhandelten Diskurse der Sondersendun-
gen analysiert und diagnostiziert, dass diese das nar-
rative Prinzip der Krise redundant und selbstreflexiv 
installieren. Eine solche Sichtbarmachung textueller 
Strukturen ist deutlich von einer normativen Wertung 
abzugrenzen; die Weltmodelle der Sendungen spre-
chen hier für sich selbst.

Die semiotische Perspektive, nach der alles in einem 
Zeichensystem Ausgewählte von signifikanter Bedeu-
tung ist, erlaubt es gleichfalls, die nicht ausgewählten 
Daten bei der Analyse zu berücksichtigen. Kaum prä-
sent – eine Ausnahme bildet hier etwa das ZDF Spezial 
vom 17. März 202025 – ist die medizinische, also die 
virologisch-epidemiologische Perspektive. Lediglich 
die Frage nach Impfstoffen und Medikamenten wird 
verhandelt, die aber wiederum nur vor dem Hinter-
grund möglicher Lockerungen der politischen Maß-
nahmen gestellt wird, nicht aus einer medizinischen 
Perspektive.

Prominent ist als Leerstelle aber vor allem eine tiefer-
gehende Kritik an den von der Politik getroffenen 
Maßnahmen zu nennen. Keinesfalls ist damit den Son-
dersendungen automatisch eine Staatshörigkeit zu un-
terstellen, werden doch auch kritische Fragen gestellt. 
Wenn die ModeratorInnen die Frage nach der Verhält-
nismäßigkeit der Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Einschränkung der Grundrechte stellen, so sind 
diese Fragen jedoch im Prinzip als rhetorische Fragen 
zu verstehen, deren Beantwortung (von PolitikerInnen 
einerseits und innerhalb redaktioneller Berichte ande-
rerseits) die ideologische Marschrichtung der Politik 
konsolidiert.26 

Was den Sendungen auf der Grundlage der Analyse 
der Weltmodelle in jedem Fall attestiert werden muss, 
ist, dass ihnen aufgrund sowohl ihrer dramaturgischen 
Struktur als auch ihrer Bildauswahl eine Tendenz zur 
Redundanz und damit vor allem zur Krisenerhaltung 
inhärent ist. Jedes medial vermittelte Weltmodell in-
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stalliert Semantiken, Werte und Ideologien, und in 
diesem Zusammenhang ist eine Strategie der Krisener-
haltung unter den gegebenen Umständen eine nicht 
wirklich geeignete. Die Krise als Wert an sich ist nicht 
in der Lage, eine problematische gesellschaftliche Situ-
ation in den Griff zu bekommen, eher bewirkt sie das 
Gegenteil, sie verengt den Blick auf alles, was jenseits 
der Krise liegt, und seien es auch nur andere Krisen.
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Endnoten
1) Zur methodologischen Perspektive unseres Beitrags siehe Gräf, Dennis et al.: Filmsemiotik. Eine Einführung in die Analyse 
audiovisueller Formate. Marburg: Schüren 2017; Krah, Hans/Titzmann, Michael (Hg.): Medien und Kommunikation. Eine Ein-
führung aus semiotischer Perspektive. Passau: Ralf Schuster 2017; Hennig, Martin: Spielräume als Weltentwürfe. Kultursemiotik 
des Videospiels. Marburg: Schüren 2017.
2) In unserem Beitrag fokussieren wir die Sendungen in der ›Hochphase‹ der Krise von Mitte März bis Mitte Mai. 
3)Als ›Krise‹ wollen wir all jene Aspekte der untersuchten Formate fassen, die als Abweichung gegenüber einer konventionellen 
Ordnung inszeniert sind.
4) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage - Die Coronalage vom 07.05.2020, Min. 04:32, online: https://www.youtube.com/
watch?v=Iu7O9rhIyfM (13.08.2020).
5) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage vom 25.03.2020, ab Min. 08:56, online:  https://www.youtube.com/watch?v=vUd-
H4aaKTM (13.08.2020). 
6) Vgl. ARD Extra vom 16.04.2020, online: https://www.youtube.com/watch?v=8ou8gcnakW4 (13.08.2020).
7) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage vom 25.03.2020, Min. 11:18, (s. Anm. 5)
8) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage vom 30.04.2020, Min. 11:28, online: https://www.youtube.com/watch?v=KD2busSyi7A 
(13.08.2020).
9) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage vom 25.03.2020, ab Min. 2:52 (s. Anm. 5).
10) Dass etwa die Abmoderation vom ARD Extra - Die Corona-Lage vom 16.04.2020 mit den Worten »Bleiben Sie optimistisch« 
(30:12) schließt, hat vor diesem Hintergrund durchaus ironischen Charakter, online: http://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/
ondemand/weltweit/fsk0/213/2137305/2137305_26727737.mp4 (14.08.2020). 
11) Vgl. das Segment »Bilder des Ausnahmezustandes« im ARD Extra - Die Corona-Lage vom 07.05.2020 (s. Anm. 4).
12) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage vom 29.04.2020, online: https://www.youtube.com/watch?v=5Kng1fd-EvM (13.08.2020). 
13) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage vom 28.04.2020, online: https://www.youtube.com/watch?v=pWa4eoDf4dY (13.08.2020). 
14) So wird im ARD Extra - Die Corona-Lage vom 24.04.2020 [online: https://www.youtube.com/watch?v=Fmar4-Kihz0 
(13.08.2020)] anhand von teilweise wieder offenen Geschäften von einer Moderatorin beim Interview spekuliert, inwieweit 
eine zweite Welle der Epidemie drohe und nun die Öffnungen zu Problemen führen könnten, dann auch wieder härtere 
Maßnahmen durchzusetzen. Ähnlich im ARD Extra - Die Corona-Lage vom 27.04.2020, online: https://www.youtube.com/
watch?v=uTLnsJH05xU (13.08.2020).
15) Als im ARD Extra - Die Corona-Lage vom 29.04.2020 (s. Anm. 12) ein Bericht über ›Panikmache‹ versendet wird, aufgrund 
derer hilfsbedürftige PatientInnen nicht mehr in Krankenhäuser kämen, um notwendige Behandlungen durchführen zu lassen, 
bleibt diese Vorlage zur Selbstreflexion angesichts einer möglichen Mitwirkung der Medien an diesem ›Angstgefühl‹ leider unge-
nutzt. 
16) Vgl. ARD Extra - Die Corona-Lage vom 29.04.2020 (s. Anm. 12).
17) Diese Fortsetzungslogik und das komplementäre Verhältnis der Beiträge im übergeordneten Argumentationsmuster wird 
etwa im ARD Extra - Die Corona-Lage vom 23.04.2020 anschaulich: In einem Beitrag (ab Min. 07:06) wird das Finanzdefizit 
der Länder angesprochen; die Lösung: der Bund soll helfen. Dem folgt jedoch direkt ein Beitrag zur Bundesebene, in dem pro-
gnostiziert ist, dass aufgrund europäischer Solidaritätsverpflichtungen kein Geld mehr für die Länder zur Verfügung stehe. Die 
Pointe besteht auch hier redundant in der scheinbaren Unlösbarkeit der Krisensituation, online: https://www.youtube.com/
watch?v=LNoXkOe7aTM (13.08.2020).
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21) Vgl. ZDF Spezial vom 04.04.2020, online: https://rodlzdf-a.akamaihd.net/none/zdf/20/04/200404_1920_sendung_
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tag_spz_2360k_p35v15.mp4 (13.08.2020).
24) Vgl. ZDF Spezial vom 21.04.2020, Min. 07:00 (s. Anm. 23).
25) Für diese Sendung ist allerdings zu betonen, dass es ihr keinesfalls nur um eine nüchterne und sachbezogene Darstellung 
geht, vielmehr wird hier massiv Gebrauch von der bereits beschriebenen, quasi-dystopischen Darstellungsweise gemacht.
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von Moritz Hennemann 

Data Protection Law reflects fundamental values, such as individual autonomy and informational self-
determination. From 2018 onwards, the General Data Protection Regulation (GDPR) is the respective legal 
benchmark in Europe – and the GDPR’s approach to data protection is widely discussed since then. Facing 
the challenges of the Covid-19 crisis, Data Protection Law has gained additional attention in Europe and 
elsewhere. By some, Data Protection Law is regarded as an ›obstacle‹, others highlight that the law is ade-
quately prepared for such an extraordinary situation. The following essay underlines that European Data 
Protection Law safeguards conflicting interests in the Covid-19 crisis in a legitimate way – and that a crisis 
is not the moment in time to ›overcome‹ a sometimes unbeloved field of law.

Datenschutz im Lichte der 
Corona-Krise 

Quelle: Colourbox.de
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Der Status quo des Datenschutzes oder:  
Wehret den Anfängen?!1  

Der Datenschutz hat es nicht immer leicht – in 
der Vergangenheit oft dafür gescholten, überre-

guliert, wenig praktikabel sowie akzeptanz- und wir-
kungslos zu sein. Die Datenschutz-Grundverordnung2 
hat in diesem Sinne dem Datenschutz einen zwei-
schneidigen ›Dienst‹ erwiesen. Einerseits hat die seit 
2018 geltende Verordnung den Datenschutz promi-
nent in die öffentliche Wahrnehmung gehoben. Dabei 
wurden zum Teil erhebliche Erwartungen genährt – 
etwa an die ›Einhegung‹ der Internetgiganten. Ande-
rerseits sind gerade die häufig abstrakten, teils generi-
schen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung 
nicht – milde formuliert – ohne Kritik geblieben – und 
die scharfen Fesseln der Verordnung gegenüber ›Da-
tenkraken‹ sind bislang auch nur vereinzelt aktiviert 
worden. Anders formuliert: Mal als ›Gold-Standard‹ 
gepriesen3, mal als »größte Katastrophe des 21. Jahr-
hunderts« verdammt4. Zutreffend ist, dass die Daten-
schutz-Grundverordnung in ihrem Grundansatz wie 
auf der Ebene von Einzelregelungen erhebliche funda-
mentale Fragen aufwirft. 

Es wird dabei zu Recht bezweifelt, ob die Verordnung 
als zentraler Ordnungspfeiler des Zugangs zu perso-
nenbezogenen Informationen modernen Informati-
onsgesellschaften gerecht wird. Denn die Verordnung 
arbeitet mit einem auf das Verhältnis Staat-BürgerIn 
ausgerichteten Baukasten, was etwa eine in jeder Hin-
sicht innovationsfördernde und gefährdungsadäqua-
te Regulierung des Verhältnisses zwischen Privaten 
erschwert. Dieses Verhältnis unterliegt anderen Para-
metern. Es wurde (und wird) daher bezweifelt, ob die 
Verordnung ein wahrhaft ›freiheitliches‹ Instrument ei-
ner Informationsgesellschaft ist oder ob nicht Abschre-
ckungseffekte (›chilling effects‹) zu groß sind. 

Zu beachten ist allerdings auch, dass die Datenschutz-
Grundverordnung – in gewisser Weise auf einer Me-
taebene – äußerst erfolgreich ist. Die Verordnung hat 
sich (wie teilweise auch schon die Vorgängervorschrift: 
die Datenschutz-Richtlinie5) für den ›Wettbewerb der 
Rechtsordnungen‹ in eine hervorragende Position ge-
bracht.6 Das Modell der Europäischen Union findet 
Nachahmer weltweit.7 Die Datenschutz-Grundverord-
nung ist ein Exportschlager und gilt als (weiteres) Bei-
spiel für den so genannten ›brussels effect‹ (Bradford),8 
wonach sich insbesondere aufgrund der Relevanz des 
unionalen Binnenmarktes hohe europäische Stan-
dards global (de facto) durchsetzen.

Unbestritten ist zudem, dass das unionale Daten-
schutzrecht einen stark individualschützenden 
Grundansatz verfolgt. Die betroffene Person ist Dreh- 
und Angelpunkt des Normregimes, wodurch die Ver-
ordnung eine starke deutsche Handschrift trägt. Denn 
Deutschland darf cum grano salis als Pionier des Da-
tenschutzrechts betrachtet werden. Die erste daten-

schutzrechtliche Gesetzgebung (im engeren Sinne) 
stammt aus Hessen.9 Der deutsche Diskurs ist dabei 
auch durch historische Negativerfahrungen mit staat-
licher Datenverarbeitung geprägt. Die ›restlose Erfas-
sung‹ zur Zeit des Nationalsozialismus ist abschre-
ckendes und warnendes Beispiel zugleich.10 Diese – zu 
Recht – ausgeprägte Sensibilität gegenüber staatlicher 
Datenverarbeitung ist etwa in Westdeutschland im 
Zuge der Rasterfahndung zu Zeiten der RAF sowie – 
die Geburtsstunde des ›Grundrechts auf Datenschutz‹, 
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung11 – 
bei der Volkszählung 1983 besonders deutlich gewor-
den. Das Wissen um einen potenziellen Missbrauch 
von personenbezogenen Daten ist damit Teil der DNA 
des (deutschen) Datenschutzes. Es gilt ein ›Wehret 
den Anfängen‹ in mehrfacher Hinsicht: Zunächst in 
Bezug auf das Bewusstsein um staatliche Machtak-
kumulation, darüber hinaus auch rechtstechnisch, 
denn das Datenschutzrecht setzt mit seinen Vorgaben 
und Schranken bereits beim Beginn jedweder Verar-
beitung personenbezogener Daten an (und nicht erst, 
wenn die Verarbeitung besonders risikobehaftet oder 
missbrauchsanfällig ist).

In den Diskussionen der vergangenen Jahre ist die 
Ausgangsproblematik des Datenschutzrechts teilweise 
in den Hintergrund gerückt. Vornehmlich wurde (und 
wird) um den richtigen datenschutzrechtlichen Zu-
griff auf das Verhältnis zwischen Privaten gerungen. 
In Ansehung datengestützter Geschäftsmodelle ste-
hen dabei Fragen der Datenmacht privater Unterneh-
men im Fokus. Prominent erhoben wurde in jüngerer 
Zeit der Vorwurf, es habe sich ein System des ›surveil-
lance capitalism‹ (Zuboff)12 bzw. des ›data colonialism‹ 
(Couldry/Mejias)13 etabliert. Die Beschreibung priva-
ter Aktivitäten erfolgt dabei durch In-bezugnahmen 
staatlicher Handlungskategorien, da private Akteure 
teils genauso, teils noch effektiver als manche Staaten 
auf personenbezogene Daten zugreifen (können). So 
legitim eine adäquate Einhegung privater Datenmacht 
und die Verhinderung eines Datenmissbrauchs durch 
Private ist, so sehr sollten allerdings daneben Gefähr-
dungslagen im Staat-Bürger-Verhältnis nicht aus dem 
Blick verloren werden – wie etwa auch die geheim-
dienstliche Datenverarbeitung (›NSA-Skandal‹) unter-
streicht. 

Es ist nicht nur aufgrund der historischen Erfahrungen, 
sondern auch und gerade im Sinne eines freiheitlichen 
Staates und einer offenen Zivilgesellschaft unabding-
bar, dass einer ›Durchleuchtung‹ der BürgerInnen 
durch den Staat bzw. der Schaffung ›gläserner‹ Bürge-
rInnen deutlich entgegen zu treten ist. Der allwissende 
Staat, die informationelle Totalüberwachung ist eine 
Dystopie. Das vom Bundesverfassungsgericht eta-
blierte ›Recht auf informationelle Selbstbestimmung‹ 
bringt gerade zum Ausdruck, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zuvörderst eine ›positive 
Entscheidung‹ der betroffenen Person bedingt; sons-
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tige Verarbeitungen bedürfen der weiteren (überindi-
viduellen) Rechtfertigung.14 So sehr diese Grundkon-
zeption vor allem für das Verhältnis zwischen Privaten 
kritisiert wird,15 so richtig ist sie im Ausgangspunkt für 
das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Der daten-
schutzrechtliche Diskurs im Zuge der Corona-Krise hat 
dies einmal mehr deutlich gemacht. 

Kollidierende Grundrechte und praktische 
Konkordanz oder: Ist Gesundheit ein  

absoluter Wert?

Die öffentliche Debatte zu Beginn der Corona-Krise 
erfolgte teilweise mit verengtem Blick. Die öffentliche 
Gesundheit bzw. die Verhinderung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren16 wurde 
– nicht von allen – als quasi-absolute Handlungsmaxi-
me ausgerufen. Dies ist in Ansehung der (in mancher 
Hinsicht nach wie vor) ungewissen Prognosen zur Aus-
breitung des Covid 19-Virus17 mehr als verständlich. 
So redlich und so wichtig der Schutz der individuellen 
und der öffentlichen Gesundheit ist, so wenig eignet 
sich dieser Wert allerdings in einer freiheitlichen Ge-
sellschaft zur Verabsolutierung. Kein (grundrechtlicher) 
Wert außer der unantastbaren Menschenwürde (siehe 
Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG) ist im modernen Verfassungs-
staat absolut.18 Absolutes sollte einer offenen Zivilge-
sellschaft dem Grunde nach fremd sein. 

Der Gesundheitsschutz steht deswegen nicht per se 
über anderen, kollidierenden Grundrechtspositionen. 
Ebenso wenig gilt dieses allerdings für den Daten-
schutz, das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung.19 Kollidierende Grundrechtsposition sind im 
freiheitlichen Sinne vielmehr miteinander abzuwägen 
und – im Sinne praktischer Konkordanz20 – in einen 
schonenden Ausgleich zu bringen. Hierfür ist eine ein-
gehende Analyse der bestehenden (multipolaren) Inte-
ressenkollisionen erforderlich. Diese (allgemein gülti-
gen) Parameter sind auch und gerade die Richtschnur 
für die Beurteilung des Datenschutzes in der Corona-
Krise, besser: für die Beurteilung von Ausnahmen des 
Datenschutzes. In diesem Sinne kann die Abwägung 
in unterschiedlichen Fällen, auch und gerade in einer 
solchen außergewöhnlichen Krise, mal zugunsten, 
mal zuungunsten des Gesundheitsschutzes ausfal-
len. In diesem Sinne können die nachfolgenden, teils 
rechtstechnischen Ausführungen auch als ›geronne-
nes Verfassungsrecht‹, als Ausfluss eines schonenden 
Ausgleiches verstanden werden. Vorweggenommen 
sei allerdings (und dürfte nach dem vorherigen nicht 
verwundern), dass eine Totalüberwachung der Bür-
gerInnen durch den Staat stets (datenschutzrechtlich) 
unzulässig sein wird. 

Die datenschutzrechtliche Diskussion fokussiert sich 
in der Corona-Krise nachvollziehbarer Weise auf den 
Einsatz so genannter Corona-Apps, auf die auch nach-
folgend ein Schlaglicht geworfen werden soll.21 Die 

datenschutzrechtlichen Fragestellungen gehen aller-
dings weit darüber hinaus, was in Ansehung der omni-
präsenten Verarbeitung personenbezogener Daten in 
allen Lebensbereichen auch nicht verwundern kann.22 
So stellen sich vielfältige datenschutzrechtliche Fra-
gen etwa im beruflichen Kontext, sei es bei der Verla-
gerung von Tätigkeiten ins Homeoffice, sei es bei der 
Datenverarbeitung durch den Arbeitgeber zum Schut-
ze der eigenen MitarbeiterInnen.23 Ebenso hat der vir-
tuelle Lehr- und Prüfungsbetrieb an (Hoch-)Schulen 
die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu 
beachten.24 In gleicher Weise muss die medizinische 
Forschung zum Covid 19-Virus datenschutzkonform 
operieren, ist dabei aber in nicht unerheblicher Weise 
privilegiert.25 Schließlich ist auf die Datenerhebung in 
der Gastronomie zu verweisen.26

Von anonymen und pseudonymen Daten 
oder: Wann beginnt der Datenschutz?

Das Datenschutzrecht entfaltet seine Steuerungswir-
kung nur für personenbezogene Daten. Weisen Daten 
von vornherein keinen Personenbezug auf oder wer-
den Daten anonymisiert, findet das Datenschutzrecht 
keine Anwendung.27 Ob und inwieweit personenbezo-
gene Daten allerdings wirklich anonymisiert werden 
können, ist eine (zumindest technisch) offene Frage.28 
Die Datenschutz-Grundverordnung definiert perso-
nenbezogene Daten als 

[a]lle Informationen, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Person 
[….] beziehen; als identifizierbar wird eine na-
türliche Person angesehen, die direkt oder indi-
rekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung […], zu Standortdaten […] oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen […] Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden 
kann (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO).29 

Auf dieser Grundlage verarbeitet etwa das Robert 
Koch-Institut im Zuge der so genannten Corona-Da-
tenspende-App personenbezogene Daten.30 Denn 
die NutzerInnen übermitteln eine Vielzahl von per-
sönlichen Merkmalen (Postleitzahl, Alter etc.), anhand 
derer es regelmäßig möglich ist, die jeweilige Person 
zu identifizieren.31 Die Datenspende-App des Robert 
Koch-Instituts32 strebt flächendeckende Erkenntnisse 
zur Ausbreitung des Virus (bzw. von damit verbunde-
nen Symptomen) an.33 Deswegen darf die Datenver-
arbeitung im Zuge dieser App bzw. der Zweck dieser 
App auch nicht mit anderen erwogenen Applikationen 
verwechselt werden. 
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Zu unterscheiden sind etwa Anwendungen zur all-
gemeinen Überwachung der Bevölkerungsmobilität 
(etwa durch Funkzellenauswertung), Anwendungen 
zur Durchsetzung der Quarantäne oder zur zielgerich-
teten Information einzelner NutzerInnen aufgrund vor-
heriger Kontakte mit anderen NutzerInnen (Tracing-
Apps).34 

Im öffentlichen Fokus stehen insbesondere die letztge-
nannten Tracing-Apps. Weltweit sind entsprechende 
Apps in unterschiedlicher Weise konzipiert worden;35 
die verschiedenen Ansätze speichern unterschiedliche 
Daten für unterschiedliche Zeiträume,36 nutzen teils 
wahlweise, teils kombiniert GPS, Bluetooth, WLAN 
etc.37 Die wohl überwiegende Anzahl der Länder setzt 
auf eine Bluetooth-basierte Lösung.38 Dabei werden 
standardmäßig zwischen in Bluetooth-Reichweite 
befindlichen Geräten die (laufend neu zugewiesenen) 
Nutzer-IDs wechselseitig übermittelt.39 Dabei weisen 
entsprechende Apps einen unterschiedlichen Grad der 
Zentralität bzw. Dezentralität der gespeicherten Daten 
auf. Damit ist die technische Funktionalität angespro-
chen, ob und inwieweit die jeweiligen Nutzer-IDs auf 
einem zentralen Server zusammengeführt werden. Bei 
einer dezentralen Lösung findet nach einer Meldung 
durch eine Person ein Kontakt-Abgleich nur auf dem 
Smartphone anderer Personen statt.40 In Deutschland 
wird derzeit eine dezentrale open source-Lösung prä-
feriert, die lediglich auf dem Austausch der NutzerIDs 
basiert.41 Die entsprechende App wurde Mitte Juni 
eingeführt.42 Dabei ist allerdings noch eine Vielzahl 
praktischer Fragen, auch und gerade zur Akzeptanz 
und – damit verbunden – der Verlässlichkeit einer ent-
sprechenden App, nach wie vor offen.43 

Aus datenschutzrechtlicher Perspektive kann bei ei-
ner dezentralen Lösung erwogen werden, dass die 
verarbeiteten Daten (die NutzerIDs) rein anonym sind, 
denn das Robert Koch-Institut selbst kann bei diesem 
Verfahren keine Identifizierung vornehmen. Eine Iden-
tifizierung kann allerdings im Einzelfall durch andere 
informierte Nutzer erfolgen, wenn diese zuvor nur mit 
einem eng begrenzten Kreis von Personen in Kontakt 
standen.44 Vor diesem Hintergrund kann angenom-
men werden, dass doch – zumindest aufgrund der 
Gesamtveranlassung – eine Verarbeitung personenbe-
zogener Daten des Robert Koch-Instituts (nach der Mel-
dung) vorliegt – und damit der Anwendungsbereich 
des Datenschutzrechts eröffnet ist.45 Hieran knüpfen 
sich etwa die allgemeinen Pflichten zur Verwendung 
adäquater technisch-organisatorischer Maßnahmen 
(Art. 24, 32 DS-GVO) und zur Durchführung einer Da-
tenschutzfolgenabschätzung (Art. 35 DS-GVO)46 sowie 
zur Gewährleistung der Betroffenenrechte (Art. 12 ff. 
DS-GVO).

Ganz grundlegend hervorzuheben ist, dass die deut-
sche Lösung damit (inzwischen47) so datenschutz-
freundlich wie möglich ausgestaltet ist.48 Von einer 

laufenden, gar zentralen Erfassung der Standortdaten, 
dem Erstellen von detaillierten Bewegungsprofilen zu 
Einzelpersonen oder noch weitergehenden überwa-
chungsstaatlichen Funktionalitäten ist die deutsche 
Lösung zu Recht weitmöglich entfernt. Vorschnel-
le Vorwürfe, es solle eine Überwachungsarchitektur 
durch die Hintertür errichtet werden, sind gerade in 
Zeiten allfälliger kruder Verschwörungstheorien deut-
lich zurückzuweisen.49 Dies gilt vor allem auch, weil 
– worauf gleich noch näher eingegangen werden soll 
– die deutsche App auf Freiwilligkeit basiert. 

Im internationalen Vergleich ist dies – wenig über-
raschend – keine Selbstverständlichkeit. Manche 
Lösungen sind zumindest für Deutschland daten-
schutzrechtlich nicht (bzw. kaum) vorstellbar. So wird 
berichtet, dass in Polen – für den Fall einer Quaran-
täne – die betroffenen Personen nicht nur verpflichtet 
sind, eine entsprechende App zu nutzen, sondern auch 
mehrmals pro Tag ein Selfie (mit inkludierten Stand-
ortdaten) zum Beweis des häuslichen Aufenthalts zu 
übermitteln.50 In Südkorea werden unabhängig von 
einer App Überwachungskameras, GPS-Daten und 
Kreditkartentransaktionen ausgewertet sowie Nutze-
rInnen über die konkreten Aufenthaltsorte Infizierter 
unterrichtet.51 In China werden anscheinend ebenso 
ausdifferenzierte Bewegungsmuster erstellt und sys-
tematisch Gesundheitsdaten abgefragt.52 Mit der Ein-
führung entsprechender Funktionalitäten geht die Be-
fürchtung einer dauerhaften Überwachungsstruktur 
einher.53

Input-orientiertes Datenschutzrecht oder: 
Bewährt sich das Datenschutzrecht in der 

Corona-Krise?

Jedwede rechtmäßige Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten muss sich nach dem unionalen 
Datenschutzrecht auf einen so genannten Erlaubni-
statbestand stützen können (siehe Art.  6 DS-GVO). 
›Geborener‹ Erlaubnistatbestand – auch im Lichte der 
oben skizzierten Grundkonzeption des Datenschutz-
rechts – ist die datenschutzrechtliche Einwilligung.54 
Eine solche muss freiwillig und in informierter Weise 
in Bezug auf einen bestimmten Zweck der Datenverar-
beitung abgegeben werden55, bei der Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten sogar »ausdrücklich« erfolgen.56 

Auf eine Einwilligung stützt sich auch die deutsche 
Lösung. Dies ist zunächst zur Akzeptanz einer ent-
sprechenden App durch die BürgerInnen in Deutsch-
land im Sinne eines nachvollziehbaren Staatshandelns 
verständlich. Eine Einwilligung dürfte zudem auch die 
rechtssicherste Variante darstellen.57 Denn es ist zwei-
felhaft, ob eine sonstige gesetzliche Grundlage (›ge-
korene‹ Erlaubnistatbestände) für eine verpflichtende 
App-Nutzung besteht.58 



25

Zwar besteht nach Art. 9 Abs. 2 lit. i DS-GVO für die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Mög-
lichkeit, eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verar-
beitungsverbot für Gesundheitsdaten vorzusehen, falls 

[d]ie Verarbeitung […] aus Gründen des öffent-
lichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwie-
genden grenzüberschreitenden Gesundheits-
gefahren […] auf der Grundlage (…) des Rechts 
eines Mitgliedstaats, das angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rech-
te und Freiheiten der betroffenen Person, ins-
besondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, 
erforderlich [ist]. 

Auf diese Öffnungsklausel könnte grundsätzlich auch 
eine verpflichtende App auf der Basis eines entspre-
chenden Gesetzes gestützt werden.59 Es ist aber um-
stritten, ob der Bundesgesetzgeber mit dem bestehen-
den § 22 BDSG eine hinreichende gesetzliche nationale 
Regelung geschaffen hat.60

Vor diesem Hintergrund sprechen Kühling und 
Schildbach von einem »Lackmustest für die Funkti-
onsfähigkeit der Datenschutzordnung«.61 In diesem 
Sinne ist teilweise unterstrichen,62 teilweise aber auch 
bezweifelt worden, dass das Datenschutzrecht für die 
Bewältigung der Krise taugliche Instrumente (vulgo 
Ausnahmen) bereitstellt.63 Richtig ist, dass das Da-
tenschutzrecht, rein isoliert betrachtet, der Bekämp-
fung der Krise rechtliche Grenzen zieht. Andererseits 
stellt die Datenschutz-Grundverordnung gerade den 
Mitgliedsstaaten benannte Abweichungsmöglichkeit 
zur Verfügung.64 Es gilt somit – schon nach dem zu-
vor Ausgeführten – kein ›anything goes‹ zugunsten 
der Gesundheit, aber eben auch kein ›nothing goes‹.65 
Selbst wenn man die Einführung einer verpflichteten 
App bereits auf der Grundlage des geltenden deut-
schen Rechts für möglich erachtet, müsste dennoch 
stets eine multipolare Interessenabwägung stattfin-
den66 bzw. eine Vielzahl von Schutzmechanismen vor-
gesehen werden.67

Die verschiedenen Aspekte verdeutlichen – so oder so 
– das angesprochene Grundprinzip des Datenschutz-
rechts. Es herrscht ein Input-basierter Ansatz, der 
nicht immer auf Verständnis stößt. Jedwede Verarbei-
tung personenbezogener Daten unterliegt dem Daten-
schutzrecht, unabhängig eines besonderen Risikos, ei-
nes konkreten Missbrauchs oder eines drohenden oder 
konkreten Schadens. Eine Risikoanalyse ist nur in aus-
gewählten Fällen innerhalb des allgemeinen Anwen-
dungsbereichs des Datenschutzrechts relevant.68 Eine 
Entscheidung darüber, ob das Datenschutzrecht dem 
Grunde nach Anwendung findet, ist damit nicht ver-
bunden. Vor diesem Hintergrund beurteilt sich auch 
die Datenschutzrechtskonformität der Verarbeitung 
einer Corona-App nach allgemeinen Kriterien. 

Zu diesen allgemeinen Kriterien zählt vor allem die 
›Freiwilligkeit‹ einer entsprechenden Einwilligung für 
die Nutzung der App bzw. betreffend die Meldung der 
eigenen IDs. Die Freiwilligkeit einer Einwilligung war 
schon vor der Corona-Krise Gegenstand einer umfas-
senden Debatte.69 Dabei umfasst die Freiwilligkeit ge-
rade nicht nur die Abwesenheit von Zwang, sondern 
– Erwägungsgrund 43 der DS-GVO unterstreicht dies 
– knüpft auch an ›weichere Formen‹, sprich der Aus-
übung von faktischem bzw. mittelbarem Druck, an.70 

Betreffend die Corona-App hat dieser Diskurs neue 
›Nahrung‹ erhalten. Denn es besteht zwar staatlicher-
seits keine Verpflichtung, eine App zu nutzen. Es ist 
allerdings ein potenziell über eine staatliche Verpflich-
tung hinausgehender ›Druck‹ auf die betroffene Per-
son im Zuge der Corona-Krise in vielfältiger Hinsicht 
denkbar. Besonders sensibel ist daher der Fall, dass die 
Nutzung der App an mittelbare Erleichterungen ge-
knüpft wird – und dadurch eine Freiwilligkeit oft nur 
in formaler Hinsicht besteht.71 So wird (bzw. wurde) 
teilweise gefordert, dass die Nutzung der App Voraus-
setzung für das Aufsuchen von Restaurants, Theater 
und sonstigen Einrichtungen – und damit zu einem 
wesentlichen Teil des öffentlichen Lebens – sein soll-
te.72 

Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt unter ande-
rem China. Mittels eines so genannten persönlichen 
Health Code (als Zusatzfunktion für zahlreiche Apps) 
erfolgt eine weitgehende Regulierung des Zugangs 
zum öffentlichen Leben, etwa die Nutzung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs.73 Die Nutzung der 
zugrunde liegenden Funktion ist (formal) freiwillig.74 
Würde man tatsächlich dieses Resultat für Deutsch-
land erreichen wollen (was nicht von vornherein aus-
geschlossen ist, aber einer umfassenden Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung bedarf), so dürfte man zumindest 
nicht ohne Problembewusstsein datenschutzrechtlich 
bei der ›Freiwilligkeit‹ der Einwilligung verharren, 
sondern müsste besser eine Regelung auf der Grundla-
ge von Art. 9 Abs. 2 lit. i DS-GVO prüfen.75

Gesetzlich abgesicherte Freiwilligkeit oder: 
Zurück zu den Wurzeln?

Über die Teilnahme am öffentlichen Leben hinaus 
wird allerdings befürchtet, es könnte zu einem durch-
aus verständlichen Druck in zivilrechtlichen bzw. 
multipolaren Konstellationen kommen, etwa wenn ein 
Arbeitgeber zum Schutz der (jeweils anderen) Arbeit-
nehmer eine Nutzung anweist (bzw. ›wünscht‹) oder 
wenn die Nicht-Nutzung der App schadensersatz-
rechtliche Nachteile bedingt.76 Diese Befürchtung ist 
keineswegs unbesehen von der Hand zu weisen. Denn 
gerade mittelbare Nachteile in privatrechtlichen Ver-
hältnissen sind nicht zu unterschätzen (man mag dies 
auch Diskriminierung nennen, eine ›Unterscheidung‹ 
ist dem Zivilrecht allerdings, etwa bei der Auswahl 
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des Vertragspartners, zumindest im Ausgangspunkt77 
eigen). Zum anderen gilt: Die Verwendung der Da-
ten selbst unterliegt zwar datenschutzrechtlich einer 
strengen Zweckbindung,78 behördliche (Dritt-)Zugriffe 
sind aber nicht von vornherein ausgeschlossen. Zum 
Zwecke der ›Absicherung‹ einer ›echten‹ Freiwilligkeit 
wird deswegen verständlicherweise eine (nicht nur 
klarstellende) Regelung seitens des Gesetzgebers ge-
fordert.79 

Mit der ›Absicherung‹ der Freiwilligkeit wird freilich 
zu den manchmal aus dem Blick verschwundenen 
Wurzeln des Datenschutzes zurückgekehrt. Dies kann 
im Sinne einer privatautonomen Entscheidung des In-
dividuums – zumindest falls man nicht die Grundkon-
zeption des Datenschutzrechts in toto in Frage stellen 
möchte – nur begrüßt werden. Insgesamt ist – wenn 
auch der Anlass mehr als unerfreulich ist – festzustel-
len, dass in den vergangenen Monaten ein vielfältiger, 
auch und gerade in der breiten Öffentlichkeit, Diskurs 
zum Datenschutz geführt wurde. Ein solch breiter, ge-
samtgesellschaftlicher Diskurs ist dem Datenschutz 
auch zukünftig mehr als zu wünschen – gerade und 
vor allem unabhängig davon, ob man den Daten-
schutz als zu enges Korsett (nicht nur Krisenzeiten) 
oder als zumindest in Deutschland funktionierendes 
›Bollwerk‹ gegen zu datenintensive Apps bzw. überwa-
chungsstaatliche Funktionalitäten begreift.
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Contact-Tracing 
Applications and Privacy 
Protection in the Time of  
Covid-19

by Raehyun Lee 

During the coronavirus pandemic, along with vaccine research and development in laboratories, various 
institutions have worked on Contact Tracing Applications. The initial protocol system using centralized 
servers was considered too ›open‹ by data protectionists. After a short amount of the time, the decentral-
ized system followed up, which was soon met with privacy concerns, and the dispute over accepting or de-
ploying the app continues. This article discusses the international legal background confining smartphone 
tracing applications and the management of private information, especially in the EU and Germany, Unit-
ed States, and South Korea, besides the individuals’ ambivalent feelings toward the app use. The author 
argues that the active deployment of the tracing app is partly affected by the user’s cultural background, 
and more specifically, the privacy perception and behavior.

Quelle: Unsplash.com
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Preface

In this time of the unfolding coronavirus pandemic, 
it has been observed that novel rules of living have 

been introduced, establishing ›a new normal‹ such as 
mask-wearing. Interestingly, ›online privacy‹ became a 
major issue in terms of ›privacy vs. public interests‹, 
triggered by the adoption of apps tracing patients or 
persons who were in close contact with a confirmed 
infected patient. European countries, in particular 
Germany as a ›safe haven‹ regarding the protection of 
private information and life, are debating these track-
ing apps in terms of harmonizing public interests and 
individual privacy. Meanwhile, in the U.S., corpora-
tions like Apple and Google have already developed 
and distributed a framework called Exposure Notifi-
cation API, based on their UI (iOS and XCode),1 yet 
they are facing protests in certain federal states against 
the lockdown restrictions in the name of ›civil liberty‹. 
Two major options emerged: (a) either install the appli-
cation and have the freedom to move or (b) lockdown 
as the states prescribe.

Because Covid-19 is spreading faster than anticipated 
and has a high mutation rate,2 no one knows how far 
this pandemic might go or when it will end, which is 
why simulation models remain a controversial tool for 
the time being. Opinions diverge: while some consider 
these phenomena negative and pessimistic, others re-
gard the ›fight against the virus‹as hopeful progress, in 
the long run. However, it made people care more about 
– or even reevaluate – their respective national health 
systems and unexpectedly generated discussions about 
the role of a ›modern state‹, which, so far, seems to not 
being seriously deliberated by citizens. Someone may 
say that the Covid-19 outbreak has revealed the world’s 
›dark sides‹, hitherto hidden.

In this article, I investigate how countries deal with the 
›corona time‹, and particularly with its entailing tech-
nologies, such as tracking apps that might be used to 
prevent future catastrophes, as well as the debates on 
privacy originating from them.

Technological Development and Covid-19 
Control

Numerous advanced technologies enable the coexis-
tence of the two values ›privacy vs. public interests‹ 
along with Covid-19 measures and treatments. In 
addition, 31 countries including Germany, the UK, 
France, Spain, the U.S., and Japan have eased regula-
tions on information protection to cope with this in-
fectious disease.3 The Global Privacy Assembly (GPA), 
an international consultative body for the protection of 
information and privacy, has released a statement ad-
vising governments to be more flexible in allowing pri-
vate companies to obtain and analyze personal health 
information.4  

Meanwhile, in the U.S., various attempts to actualize 
and refine the tracing app are being made by small 
non-official groups, government institutions, and glob-
al corporations like Google and Apple. These two ma-
jor media groups jointly released their first version of 
the Contact Tracking API (Application Programming 
Interface) in May 2020. Apps that are based on this 
method will not be able to log in using the decentral-
ized approach, but will download the database from a 
centralized database system and perform risk analysis 
and send alerts without using the central server.5 A few 
weeks after, an update including tracking the spread of 
Covid-19 among iOS app users was released, and Goo-
gle also distributed its Android updates for the track-
ing. With the newest iOS version, users can determine 
whether the contact tracking app can access Bluetooth 
data or not. With this protocol, personal information 
would be encrypted, but the private companies’ access 
to genetic data or biomedical information will not be 
limited as in the case of China6 with its ›health code‹ 
system using QR codes, which is compulsory nation-
wide.7 Without a doubt, people have misgivings about 
these surveillance systems, which can easily turn into 
›Big Brother‹.

In the legislation, there has been no national urge for 
the deployment of contact tracing apps, but Apple 
and Google are still enrooting the apps. Compared to 
Germany, the U.S. lack a national privacy law. Only 
a few states have concrete legislations, for example  
California, where employees could be protected by the 
CCPA (California Consumer Privacy Act), beginning 
with the end of 2020.8

Concurrently in Germany, where the wide range of 
criticism that new technology threatens privacy has 
been conveyed to the public through the media since 
the 1980s, scrupulous and sophisticated regulations 
on information protection impeded the support of the 
GPA’s statement. For example, in the early 2000s, when 
Google Street View or ›smart‹ devices were boom-
ing around the world, Germany alone expressed its 
strong concerns over them.9 It is a presumable scenario  
regarding the fact that the European Union’s key focus 
is on privacy, and Germany is one of the leaders. How-
ever, in the course of this pandemic, Germany has been 
trying to compromise, too. 

After deciding against centralized tracing apps,10 
Germany adopted a Covid-19 contact tracing app 
using a decentralized system supported by the API 
in accordance with the European Commission’s  
recommendation, which complies with Germa-
ny’s strict privacy rules, and eventually launched 
the Corona-Warn-App.11 The decentralized con-
tact tracing infrastructure operates as follows: af-
ter a Covid-19 diagnosis has been confirmed, 
the ephemeral data is stored on one’s own de-
vice and uploaded with the user’s permission.12  



32

This enables the devices to compute if there is a risk 
and the app to notify users locally, while the social 
graph data is not stored on a centralized server. 

This decentralized system originally stems from a cen-
tralized system designed to comply with stricter pri-
vacy rules. A European coalition, including 130 mem-
bers across eight European countries from research 
institutions to companies,13 comprises the PEPP-PT 
(Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) 
team that has created the infrastructure of the central-
ized system. The system is the reverse of the individual 
level location tracking system run by the states such 
as China, and as such, it should not only be effective 
enough to prevent a second wave of infections, but also 
adhere to European privacy protection laws and princi-
ples. The idea is not to collect location data, movement 
profiles, contact information, or identifiable features of 
end devices,14 but for the various versions from each 
country to generate temporary IDs in order to avoid 
identification. These temporary IDs are exchanged and 
saved locally in an encrypted form only if the devices 
are in close proximity and have Bluetooth. However, 
concerns about collecting the centralized data, even 
though they are pseudonymized, were brought forth, 
because doctors, for instance, could access the infor-
mation, which poses the risk of information leaking or 
deciphering. This is why Germany has spent more time 
than other countries in the attempt to develop an app 
using decentralized protocols.

Nevertheless, although the tracing app in Germany 
would only be using anonymous data, and the installa-
tion of the application is voluntary, critics have debated 
whether the voluntary nature of the app use should be 
legally protected or not, such as by creating a specif-
ic Corona App Bill or renewing the related articles of 
law.15 For instance, the Infection Protection Act (Infek-
tionsschutzgesetz, or IfSG), contains no legal basis for 
the use of such an application. However, because the 
Covid-19 situation could threaten public safety or the 
infrastructure of communities, the European data pro-
tection supervisory authorities have made it clear that 
the required voluntariness of the app use would prob-
ably be lacking.16 

In fact, in Europe, there is an exclusion clause regard-
ing the handling of personal information in the case 
of natural calamities or other forms of catastrophe 
or diseases like Covid-19, so the situation itself could 
not deteriorate the damageover and above. For exam-
ple, the German Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) contains articles that describe the exceptional 
circumstances and the data processing pertaining to 
the outbreak of Covid-19, and the EDPB (European 
Data Protection Board) published new guidelines on 
21 April 2020 in which the processing of personal data 
and the free movement of such data are enunciated as 
a response to the Covid-19 pandemic.17

The European General Data Protection Regulation 
(GDPR) originally implied that the processing of per-
sonal data revealing identification should be prohib-
ited, except in certain instances of ›substantial public 
interest‹. Specifically, Article 9 thereof stipulates that 
the processing of personal data revealing racial or eth-
nic origin, political opinions, religious or philosophical 
beliefs, sexual orientation of individuals or containing 
biometric or genetic data should be prohibited, unless 
the processing is necessary for reasons of ›substantial 
public interest‹ in line with applicable Union or Mem-
ber State laws. The data processing must be propor-
tionate to the aim pursued, respect the essence of the 
right to data protection, and provide for suitable and 
specific measures to safeguard the fundamental rights 
and interests of the data subject.18

Furthermore, the GDPR specifies the case of infectious 
disease in Recital 112, »Data Transfers due to Import-
ant Reasons of Public Interest«, as follows: »the dero-
gation in data processing should particularly apply to 
data transfers with regard to public interests, for ex-
ample, public health in the case of contact tracing with 
respect to contagious diseases«.19 The German Feder-
al Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz, or 
BDSG) upholds the entire scenario of GDPR and intro-
duces the processing of special personal data catego-
ries that can be permitted when the data is important 
for public health or is of substantial public interest.20

The newly adopted guideline focuses on the utilization 
of location data and contact tracing tools such as cell-
phone applications, pertaining to technologies in the 
long-term fight against the pandemic. The EDPB also 
clarifies the conditions for the use of location data and 
contact tracing tools, which chronicle the spread of the 
virus with location data in order to break contamina-
tion chains as early as possible and assess the overall 
effectiveness of a lockdown.21 Therefore, the EDPB 
guidelines confirm not only the processing of health 
data of public interest, but also endorse the GDPR’s le-
gal basis concerning data processing through the app, 
justifying its introduction and installation.

For the time being, South Korea provides a monitoring 
app using GPS. This Self-Quarantine Safety Protection 
App indicates whether people remain in their pre-reg-
istered quarantined area and alerts police officers when 
a self-quarantined subject shows symptoms or violates 
the guidelines.22 Even though the installation of the app 
is voluntary, giving consent to the collection of loca-
tion data and personal information is mandatory. Thus, 
the South Korean government definitely collects more 
information to identify individuals than, for instance, 
Singapore, Hong Kong, the UK, or Germany, where the 
contact information is disclosed only partially.23 The 
South Korean government focuses on the rapid identi-
fication and quarantine of the infected people, utilizing 
personal location tracking information, CCTV traces, 
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and credit card usage details to identify cases of close 
contact with confirmed patients. This is explained by 
the government only to be intended to find epidemi-
ologically meaningful evidence in the contacts’ state-
ments, to effectively communicate with all closely con-
tacted subjects and to monitor the subjects that are to 
be isolated. 

The legal basis for the South Korean government’s 
disclosure of information is similar to the DSGVO. In 
particular, Article 58 (1) 3 of the Personal Information 
Protection Act24 stipulates that personal information 
could temporarily be processed, if it is urgently need-
ed for public safety and the well-being, for example, 
public hygiene.25 Covid-19 has been identified as a pro-
nounced threat to public safety. In the Covid-19 tracing 
app in Korea, there are no opt-out options like those of 
standard smartphone applications, but there are corre-
sponding privacy protection nets that were built-in in 
anticipation of privacy breaches. For instance, guide-
lines stipulating the release of information on con-
firmed patients were established and implemented in 
early March 2020. Furthermore, to prevent collateral 
damage online caused by personal information of the 
patients or their contacts, ›tracing cleaning groups‹ 
have been in operation, requiring all information re-
lated to confirmed cases to be deleted 14 days after the 
day of the last contact.26 

As can be seen, although implementing varying meth-
ods, South Korea, the United States, and Germany 
have prioritized the protection of public health. Those 
countries that adopted the centralized approach (e.g., 
South Korea, the UK, France, and Norway) believe this 
system could provide greater insight with regard to ad-
justing the risk model. On the other hand, the coun-
tries that adopted the decentralized approach (e.g., 
Germany and Switzerland) claim that privacy protec-
tion is more important and that there should be more 
privacy protective ways to adjust the risk model. Some 
other countries, like the U.S., attempt to combine the 
strong points of both approaches. For the protection 
of the entire society, information disclosure is a rea-
sonable demand, unless it neglects the danger of the 
advent of a digital surveillance society due to excessive 
infringement or too much disclosure of a citizen’s pri-
vate life. The release of the patients’ or the contacts’ 
route through the app is anonymous and appropriate 
measures should be taken, but it is enough to raise 
the suspicions that it violates the individual’s right to 
movement and privacy, and sometimes even the right 
›to be forgotten‹.

The development of technologies to protect privacy has 
also been attempted. The latest and the most promising 
technology is called »Decentralized Privacy-Preserving 
Proximity Tracing (DP-3T)«, being an open protocol 
developed by European universities and foundations.27 
What makes this system special is the robustness of 

its Ephemeral ID algorithms. Bluetooth Low Energy is 
used like in PEPP-PT, but the central reporting server 
does not have access to contact logs from the patients 
or contacts.28 The desired effect, however, remains to 
be seen. 

Cultural Aspects of Covid-19 Control

One of the factors that can shed light on the worldwide 
disparities in accepting tracing apps is cultural back-
ground: in Asian countries, for instance, the communi-
ty bonds have always been strong with family-centered 
culture, which might be a reason why the accepting of 
the tracing app has been quite smooth, whereas West-
ern cultures are relatively slow in accepting tracing 
applications. Europe, in particular, insists on the pro-
tection of and the right to privacy and is slow in al-
lowing the release of confirmed patients’ movements 
or location information. The U.S. ranges between Asia 
and Europe. The debates on mask wearing could be 
explained with cultural differences as well. Western 
cultures found it rather difficult to accept the idea that 
wearing masks should be mandatory for everyone and 
not only for patients. In contrast, Eastern cultures are 
well familiar with wearing masks because of bad air 
quality – and masks were even once considered fash-
ionable.

The case of acceptance and deployment of the tracing 
app is based on similar reasons. According to the sta-
tistics, smartphone is a medium familiar to many peo-
ple in the U.S., used by 81% of the nation’s population, 
out of 96% of the population owning any kind of cell-
phone,29 as of 2019. The open-mindedness concerning 
›other cultures or new technology‹ (e.g., TikTok) and 
the prevailing services based on personal information 
(e.g., Google, Apple, or Foursquare) might be condu-
cive, so to speak, to prevent a major backlash against 
expanding the services in the name of the tracing 
app. Although Europe shows a relatively high smart-
phone ownership rate (in the Netherlands, 87 % of the 
population own smartphones, 86 % in Sweden, and  
78 % in Germany),30 resistance to centralized or Blue-
tooth-based tracking apps can be observed because 
of the strong sense of personal space and privacy. In 
Asia, on the other hand, the growth in mobile technol-
ogy has not been egalitarian across nations; in South 
Korea, for example, the smartphone ownership rate is 
95%, while some other Asian countries reported 50% or 
less.31 This might also be the reason why the graveness 
of personal information misuse is not critically recog-
nized or profoundly debated yet. 

Consequently, it can be assumed that the penetration 
rate of mobile devices might be one of the factors facil-
itating the app’s acceptance, along with generation gaps 
and the actual smartphone ownership rate, which has 
to support those apps, or the usage patterns of the 
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Figure 1. Deployment of Covid-19 Contact Tracing App32

digital devices. In this sense, how much or how fast a 
tracing app is deployed is affected by the cultural back-
ground: the perception of privacy, technology and its 
development rate, as well as regional customs, ambi-
ence of community, and social unity (see Fig. 1).

Privacy during the Covid-19 Pandemic

Halfway through the year 2020, we have witnessed 
many local and international developments and 
learned from them. The reaffirmation of the power of 
technologies to minimize the damage is a positive as-
pect, and it gives hope to subdue the virus in the end. 

This article attempted to show the legal background 
of smartphone tracing apps and their management of 
personal information. The ambivalent feelings about 
using the app vary from culture to culture and are be-
ing connected to respective privacy perception and 
behavior, which determines the active deployment of 
tracing apps. 

Cooperating with national policy and giving up per-
sonal privacy for public health is often equalized with 
being conservative or an obedient citizen. On the other 
hand, it might also be considered as an awakening of a 
civil consciousness for social ›cooperation‹ or ›solidar-
ity‹, especially in these ›corona times‹. What would be 
the response to the emergence of a strong government 
following the outbreak of Covid-19 and to the ›institu-
tionalization of surveillance‹? In the case of legislation, 
the response to exceptional circumstances like the cur-
rent pandemic could be to pass a sunset clause limited 
to the ›corona time‹ or to review the executive orders 
regularly and decide whether it should be extended or 
ceased, as is the case of New York State in the U.S.33 
Furthermore, the lawmakers should contemplate actu-
alizing those legal ideas to suit their local contexts and 
the global standards at the same time, and the politi-
cians should deliberate on the specific policies for the 
›post-corona times‹.

In future research, privacy values and behavior could 
be explicitly targeted, with a focus on more culturally 
varied social contexts. There is no ›one and only‹ an-
swer to be acknowledged and accepted at once. How-
ever, we are currently making a move into the right 
direction by strengthening solidarity, as demonstrated 
by the EU case with GDPR and use the collective intel-
ligence across the borders to fulfill the respective sense 
of privacy protection with tenable technologies such as 
tracing apps. That is indeed a ray of light in the other-
wise dark skies of the Covid-19 scenario. 

Raehyun Lee

DAAD-Stipendiatin am DFG-
Graduiertenkolleg »Privatheit und 
Digitalisierung«
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von Alexander Ponomariov 

In spring 2020, billboards picturing exotic wild animals accompanied by inscriptions in Chinese and Eng-
lish appeared on the streets of China. While the English text calls for the protection of wildlife, the text in 
Chinese paraphrases Confucius regarding the joy of having a private reunion with friends. This time, the 
classical adage was amended to advocate ›social distancing‹ with wild animals by abolishing the indiscri-
minate consumption of them in order to prevent the animal-to-human transmission of viruses. This con-
tribution analyzes the connection between the privacy of friendship and the public cause in China’s fight 
against Covid-19. 

»Ist es Freude, Freunde zu 
essen?!« 
Konfuzius und ›Social Distancing‹ von Wildtieren im 
Kampf  gegen Covid-19 in China 

Quelle: KYODONEWS
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Aufgrund der seit Dezember 2019 aus der chinesi-
schen Stadt Wuhan plötzlichen und raschen Aus-

breitung des neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) und der 
daraus resultierenden Erkrankung Covid-19, die die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020 
als Pandemie bezeichnete,1 blieb China im ersten Halb-
jahr 2020 stets im weltweiten Rampenlicht. Die drama-
tische Situation mit der neuen Seuche erfordert krea-
tive Lösungen. In diesem Zuge wurden in China u. a. 
legislative Maßnahmen ergriffen und eine populäre pri-
vatheitsbezogene Weisheit von Konfuzius instrumen-
talisiert. Zwar hat der Nationale Volkskongress bereits 
im Februar 2020 ein Gesetz zum Schutz von Wildtieren, 
die in China traditionell konsumiert werden, erlassen, 
um die traditionell verankerte Praxis, Wildtiere wie bei-
spielsweise Fledermäuse zu verzehren, zu entwurzeln. 
Der Grund dafür war die Vermutung, die zum Verzehr 
bestimmten Wildtiere hätten das neue Coronavirus von 
der Tierwelt durch die sogenannten Nassmärkte auf die 
Menschenwelt übertragen. Darüber hinaus erschienen 
im Frühling 2020 auf den Straßen Chinas Plakate mit 
Bildern von exotischen Wildtieren mit Kommentaren 
auf Chinesisch (für das einheimische Publikum) und 
auf Englisch, um die internationale Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen. 

Insbesondere der englische Slogan »They are friends, 
not foods!« fordert den Schutz von Wildtieren: Man 
solle sich weigern, sie zu essen, weil sie Freunde des 
Menschen seien. Beim chinesischen Ausdruck 有朋自
远方來，食之乐乎?! auf den Plakaten handelt es sich um 
eine Mischform aus der modernen und der klassischen 
chinesischen Sprachen, der auf das allen ChinesInnen 
bekannte – diesmal aber ad hoc etwas geänderte – Dik-
tum von Konfuzius anspielt. Es handelt sich dabei aus 
meiner Sicht um einen Kulturwandel, der die zugrun-
deliegenden Prozesse widerspiegelt, auf die unten ein-
gegangen wird, wobei die einschlägigen Primärquellen 
sowohl auf Mandarin (Publizistik und Rechtstexte) als 
auch in der antiken chinesischen Schriftsprache, in der 
der relevante konfuzianische Text vor mehr als zwei-
tausend Jahren geschrieben und kodifiziert wurde,2 in 
Form einer Diskursanalyse betrachtet werden. 

Covid-19-Ursprung und Politik

Am 16. April 2020 äußerte der chinesische Präsident 
Xi Jinping im Telefonat mit dem russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin die Idee, die »Politisierung« (政治
化) und die »Zuweisung von Labels« (标签化) für die 
Coronavirus-Epidemie »komme der internationalen 
Zusammenarbeit nicht zugute« (不利于国际合作).3 

Gemeint waren in erster Linie aggressive Invektiven 
amerikanischer PolitikerInnen – an der Spitze Prä-
sident Trump, die überflüssigerweise betonten, dass 
das Coronavirus ›chinesisch‹ sei, verbunden mit dem 
Vorwurf das Virus sei aus dem Labor in Wuhan in die 
Stadtumgebung freigelassen worden. Im Gegenzug 

teilte der russische Präsident die Meinung, die Versu-
che solcher Politiker, welche er »manche Menschen« 
(一些人) nennt, Chinas Ansatz in Bezug auf das Pro-
blem der Virusquelle zu diskreditieren, seien »inak-
zeptabel« (不可接受).4 Interessanterweise wird das 
Wort »inakzeptabel« aus der Mandarin-Version des 
Gesprächs in der offiziellen russischen Zusammenfas-
sung als »kontraproduktiv« (контрпродуктивность) 
wiedergegeben,5 was weitaus milder klingt. 

Die Vorwürfe implizieren ernste politische Folgen für 
China. Am 12. Mai 2020 hat beispielsweise US-Senator 
Lindsey Graham gemeinsam mit einigen anderen US-
SenatorInnen The COVID-19 Accountability Act ein-
gereicht, der China unter Androhung von Sanktionen 
auffordert, eine vollständige Bilanzierung aller von den 
USA durchgeführten Covid-19-bezogenen Untersu-
chungen sowie die Schließung aller sogenannten wet 
markets vorzunehmen.6 Der ›Nassmarkt‹ für Meeres-
früchte in der chinesischen Stadt Wuhan ist nach dem 
Covid-19-Ausbruch im Dezember 2019 berühmt ge-
worden. Senator Graham unterstützt Präsident Trump, 
(der China u. a. als knowingly responsible für das Coro-
navirus bezeichnete),7 und hat mehrmals betont, die 
chinesischen Nassmärkte gehörten geschlossen. Um 
das Problem seinerseits zu lösen, hat China formelle 
Maßnahmen auf der Gesetzgebungsebene ergriffen. 
Diese Schritte folgten unmittelbar dem im Februar 
2020 veröffentlichten WHO-Report8 hinsichtlich des 
zoonotischen Ursprungs des neuen Coronavirus. 

Wildtiere als Quelle des Coronavirus 

Covid-19 sei laut WHO eine Zoonose,9 das heißt eine 
Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen 
übertragen werden kann. Der Leiter des chinesischen 
State Key Laboratory of Respiratory Disease und Ex-
perte für das SARS-Virus, Zhong Nanshan, sagte nach 
seinem Besuch in Wuhan, Wildtiere wie Bambusrat-
ten oder Dachse seien vermutlich die Quelle der Pan-
demie. Der Ausbruch in Wuhan fand darüber hinaus 
in zwei Stadtbezirken mit großen wet markets statt. 
Obwohl diese als Fischmärkte bezeichnet werden, ver-
kauft man dort auch Wild. Nach vorläufigen epidemio-
logischen Analysen wurde das neue Coronavirus aller 
Wahrscheinlichkeit nach auf diesen Nassmärkten von 
Wildtieren auf den Menschen übertragen.10 

Zwar sind chinesische Fledermausarten als sogenann-
ter natürlicher Träger von Coronaviren (von denen es 
mehrere Arten gibt) identifiziert worden. Wu Zunyou, 
Chefexperte für Epidemiologie am Chinesischen Zent-
rum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, 
behauptet in diesem Zusammenhang, Fledermäuse 
könnten Coronaviren übertragen: Das Virus reprodu-
ziere sich in ihren Körpern, wobei sie aber nicht selbst 
erkranken.11 
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Darüber hinaus werden Fledermäuse in China nicht 
nur konsumiert, sondern auch in der traditionellen 
chinesischen Medizin verwendet, sodass manche For-
scherInnen befürchten, dass selbst wenn der Verkauf 
von Wildtieren auf Märkten in China völlig verboten 
wäre, die Verwendung von Fledermäusen für traditi-
onelle medizinische Praktiken auch in Zukunft ein 
Risiko darstellen könne.12 Neben Fledermäusen seien 
auch Pangoline ein Träger von SARS-CoV-2.13 Es ist in 
diesem Zusammenhang nicht verwunderlich, dass so-
wohl Fledermäuse als auch Pangoline auf den Plakaten 
gegen den Verzehr von Wildtieren zu sehen sind.

Drei Maßnahmen der chinesischen Regierung 
bezüglich Wildtiere

1. »Totales Verbot«: Parlamentsgesetz vom 
24. Februar 2020 

Laut des WHO-Reports vom 24. Februar 2020 soll-
te China die Erforschung der Schnittstelle zwischen 
Mensch und Tier priorisieren, wie beispielsweise 
die Analyse von Infektionen mit Symptombeginn 
in Wuhan im Dezember 2019, Umweltproben vom 
Wuhans »Südchinameeresfrüchtegroßhandelsmarkt« 
(武汉华南海鲜批发市场) und von anderen Nassmärk-
ten, sowie die Sammlung detaillierter Aufzeichnungen 
über die Herkunft der auf dem Markt verkauften Wild-
tierarten.14

An demselben Tag, 24. Februar 2020, hat der Ständige 
Ausschuss des Nationalen Kongresses der Volksabge-
ordneten der Volksrepublik Chinas – das größte Par-

lament der Welt mit circa dreitausend Abgeordneten 
– ein ad hoc-Gesetz über das Verbot des Verzehrs von 
Wildtieren erlassen.15 Dies geschah, so besagt die Prä-
ambel des Gesetzes, um die »verworfene Praxis« (陋
习) des »skrupellosen Verzehrs« (滥食) von Wildtieren 
zu beseitigen, den Aufbau der »ökologischen Zivilisa-
tion« (生态文明) zu beschleunigen und ein »harmoni-
sches Zusammenleben« (和谐共生) zwischen Mensch 
und Natur zu propagieren. Das Gesetz bedingt einen 
»nichtverzehrbaren« (非食用性) Gebrauch von Wild-
tieren (§4) und enthält ein totales Verbot des Verzehrs 
von wilden »terrestrischen« (陆生) Tieren als auch 
dessen »künstliche Zucht« (人工繁育), insbesondere, 
wenn sie einen »signifikanten« (有重要) ökologischen, 
wissenschaftlichen oder sozialen Wert haben (§2).  

Das Gesetz enthält interessanterweise einige für das 
deutsche Recht ungewöhnliche juristische Formulie-
rungen, indem es sich der chinesischen rhetorischen 
Tradition nach ausdrücklich tautologisch äußert (§1): 
»Wenn das Wildtierschutzgesetz der Volksrepublik 
China und andere einschlägige Gesetze die Jagd, den 
Handel, die Fortschaffung oder den Verzehr von 
Wildtieren verbieten, muss dies streng verboten sein«.16 
Noch eine pleonastische Formel in der Präambel be-
sagt, es handle sich um ein totales Verbot des (ohnehin) 
illegalen Handels mit Wildtieren.17 Dem Gesetz wird in 
der Rechtsverordnung der Stadt Wuhan nachgegangen 
und sein Vorhaben wird auf lokaler Ebene ausführli-
cher ausgelegt (siehe unten).

Foto: South China Morning Post/ cropped from the original
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2. »Vollständige Umsetzung«: Wuhans 
Rechtsverordnung vom 13. Mai 2020 

Am 13. Mai 2020 hat die Stadtvolksverwaltung Wuhans 
die dem oben genannten Gesetz nachfolgende Rechts-
verordnung über ein totales Verbot des Verzehrs von 
Wildtieren und die Kontrolle des Wildtierschutzes in 
ihrem Stadtgebiet veröffentlicht.18 Die Verordnung  
postuliert eine vollständige Umsetzung der Bestim-
mungen von Artikel 1 und Artikel 2 des Parlamentsge-
setzes vom 24.02.2020 in Wuhan (§7) und verbietet im 
§1 den Verzehr von »allen« (所有) terrestrischen Wild-
tieren und »deren Produkten« (及其制品). 

Die Jagd auf Wildtiere »zwecks Verzehrs« (以食用为
目) ist durch §2 streng untersagt. §3 verbietet die künst-
liche Zucht von Wildtieren zwecks Verzehrs. §4 sieht 
zusätzlich ein totales Verbot des illegalen Handels mit 
Wildtieren vor. Handle es sich um den nichtverzehrba-
ren Gebrauch von Wildtieren, z. B. für »Arzneimittel« 
(药), dann fordert §5 strenge Lizensierungsmaßnah-
men. §6 verspricht Überwachung und Kontrolle von 
relevanten Verstößen. »Rechtswidrige Taten« (违法行
为) wie »illegale Jagd« (非法猎捕), Handel, Fortschaf-
fung und Verzehr von Wildtieren müssen dementspre-
chend »rechtmäßig« (依法) und »streng« (严厉) be-
straft werden (§7). 

Die Verordnung sieht nicht nur die formelle Beseiti-
gung des skrupellosen Verzehrs von Wildtieren vor, 
sondern fordert in §8 auch die Verbreitung eines »zi-
vilisierten, gesunden, grünen und umweltfreundlichen 
Lebensmodells«.19 Die Verordnung tritt am Tag der 
Veröffentlichung in Kraft und gilt zunächst für fünf 
Jahre (§10). 

3. »Chinas Arzneibuch« 2020: Pangoline und 
Fledermäuse 

In der vorherigen (2015) offiziellen nationalen Referen-
zausgabe für die traditionelle chinesische Medizin mit 
dem Titel »Chinas Arzneibuch« (中国药典), die alle 
fünf Jahre herausgegeben wird, sind Pangolinschuppen 
als Inhaltsstoff aufgeführt, der unter anderem Durch-
blutung fördere, Laktation erhöhe und Schwellungen 
reduziere.20 Anfang Juni 2020 wurde offiziell bekannt 
gegeben, dass Pangoline als Arzneimittel aus der neu-
esten Ausgabe des nationalen »Arzneibuches« (2020) 
entfernt wurden.21 Pangoline seien der neuesten Regie-
rungsentscheidung zufolge nicht nur einige der meist 
gefährdeten Wildtiere der Welt (全球最为濒危的野生
动物之一), sondern auch die sogenannten potenziellen 
Zwischenwirte des neuen Coronavirus (可能是新冠病
毒潜在中间宿主),22 was die oben zitierte Studie postu-
lierte.23 Neben Pangolinen wurden auch einige andere 
traditionelle Arzneimittel von der Liste entfernt, wie 
z. B. ›Goldfadenschafleberpillen‹ (黄连羊肝丸), deren 
Rezeptur Exkremente von Fledermäusen enthält (蝙蝠
类动物的粪便).24 

Zugleich wurden Pangoline in der ersten (höchsten) 
Wildtierschutzklasse auf nationaler Ebene Chinas ein-
gestuft.25 

Die vierte Maßnahme: Konfuzianische 
›Freundschaft‹ mit Wildtieren 

In diesem Kontext entstanden auch die Plakate mit Bil-
dern von Wildtieren, u. a. Pangoline und Fledermäuse, 
als eine der Maßnahmen, die für eine umweltfreund-
liche Lebensweise werben. Dafür hat die chinesische 
Regierung die Autorität von Konfuzius herangezogen. 

Konfuzius gegen Covid-19

Die chinesische Inschrift auf dem Plakat spielt auf die 
berühmte konfuzianische Weisheit aus seinen Gesprä-
chen an, deren Vers 1.1 besagt: »Wenn Freunde aus ei-
ner fernen Region kommen, ist es nicht wirklich Freu-
de?!« (有朋自遠方來，不亦樂乎). Dies wird oft zitiert, 
wenn man nach langer Zeit Freunde wiedersieht. Der 
Ausdruck wurde auch während der Eröffnungsfeier 
der Olympischen Spiele in Peking im Jahr 2008 im Sta-
dion deklamiert. Auf den Plakaten aus dem Jahr 2020 
wurde der Spruch abgeändert, um dadurch Wildtiere 
zu bezeichnen, die in China traditionell verzehrt wer-
den: »Wenn Freunde aus einer fernen Region kommen, 
ist es Freude, sie zu essen?!« (有朋自远方來，食之乐
乎). Die zusätzlichen Inschriften auf Englisch geben es 
für die Außenwelt folgenderweise bekannt: »They are 
friends, not foods! Protect the wild animals«. Wildtiere 
sollen nicht gegessen werden, denn sie seien Freunde 
des Menschen, die uns Freude bringen. 

Gleichzeitig ruft diese geänderte Aussage für einen 
Leser, der mit den Gesprächen von Konfuzius vertraut 
ist, einige interessante Assoziationen hervor. Es geht 
um die Frage des konfuzianischen Verständnisses von 
Dao als Weg der Selbstverbesserung und insbesondere 
dessen Verbindung mit ›essen‹ (食shí), dem die chine-
sische Regierung diesmal eine moderne – ökologische 
– Auslegung gegeben hat. 

Historischer Kontext 

Konfuzius (551–479 v. Chr.) ist einer der bekanntesten 
Chinesen und Philosophen der Geschichte. Konfuzius-
ForscherInnen behaupten, wenige Texte in irgendei-
nem kulturellen oder philosophischen Kanon seien so 
einflussreich wie die Gespräche (論語Lúnyǔ):26 Diese 
Textsammlung wurde als einer der ersten und prä-
gendsten Darstellungen des Lebens und Denkens von 
Konfuzius deklariert und wird somit als das wichtigste 
Dokument der konfuzianischen Tradition anerkannt.27 
Zwei entdeckten Versionen der Gespräche aus der Han-
Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) zeigen, dass der 
Text, welcher dem Textus receptus sehr ähnlich ist, im 
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ersten Jahrhundert v. Chr. weit verbreitet war.28 Die his-
torische Tradition deutet darauf hin, dass die Gesprä-
che nicht von einer einzigen Person verfasst wurden, 
(was nicht verwunderlich ist), sondern eine Sammlung 
fragmentarischer Berichte mehrerer Konfuzius-Schü-
ler darstellen, welche über Generationen hinweg ver-
fasst wurden.29 Wir wissen nicht, welches Chinesisch 
in konfuzianischen Zeiten gesprochen wurde:30 Die 
moderne Mandarin-Aussprache folgt jedenfalls einem 
komplett anderen System. 

Die Gespräche haben eine wichtige Rolle bei der Ent-
wicklung der frühen China-Studien in der Neuzeit 
gespielt und die Regierung Chinas hat Konfuzius und 
die Gespräche zur Förderung ihrer Version der tra-
ditionellen chinesischen Werte eingesetzt, die sich 
beispielsweise seit 2004 durch Konfuzius-Institute 
manifestiert:31 Es gibt neunzehn Konfuzius-Institute 
in Deutschland und über fünfhundert weltweit.32 Der 
chinesische Präsident Xi Jinping zeigt besonderes Inte-
resse für Konfuzius und chinesische Klassiker, so dass 
gesammelte ›klassische‹ Zitate aus seinen Reden als ein 
Buch mit dem Titel Xi Jinping: How to Read Confucius 
and Other Chinese Classical Thinkers 2015 publiziert 
und ins Englische übersetzt wurden.33

Doch der konfuzianische Begriff ›par excellence‹, der 
seit 1979 von der Kommunistischen Partei und Regie-
rung Chinas aktiv instrumentalisiert wird, ist die so-
genannte xiaokang-Gesellschaft (小康社会), der nor-
malerweise nicht ganz geschickt als ›Gesellschaft mit 
moderatem Wohlstand‹ übersetzt wird, denn der Be-
griff bezieht sich auf die konfuzianische Philosophie.34 
In seiner wegweisenden Rede auf dem 19. National-
kongress der Kommunistischen Partei Chinas im Ok-
tober 2017 hat Xi Jinping den Begriff insgesamt acht-
zehn Mal verwendet.35 Das Aufgreifen von Konfuzius 
im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in China 
kam also nicht aus dem Nichts.

Diskursanalyse

Der zitierte Text auf den Plakaten entstammt den Ge-
sprächen, dessen Vers 1 aus drei parallelen Teilen be-
steht. Abschnitt 1.1.1 besagt: »Zu lernen und in der 
rechten Zeit [das Gelernte] anzuwenden – ist es nicht 
erfreulich?!« (學而時習之、不亦說乎). Abschnitt 1.1.2: 
»Wenn Kollegen aus einer fernen Region kommen, 
ist es nicht wirklich Freude?!« (有朋自遠方來、不亦
樂乎). Abschnitt 1.1.3: »[Wenn] andere Leute [mich] 
nicht anerkennen, aber [es] irritiert [mich] nicht – ist 
es nicht [ein Merkmal vom] Meister [des Dao]?!« (人不
知而不慍、不亦君子乎). 

Der Begriff 朋 péng wird vorwiegend als ›Freund(e)‹ 
übersetzt, aber genau genommen bedeutet er in der 
klassischen Sprache Mitschüler oder Kollege in der 
konfuzianischen Denkrichtung,36 die einen gemeinsa-
men Lehrer haben.37 Diese Kollegen oder Mitschüler 

kommen mitunter aus der Ferne, um auf Augenhöhe 
die Erfahrungen des Dao, sprich der Selbstentwick-
lung im konfuzianischen Sinne, 38 auszutauschen und 
die Geselligkeit zu genießen. Das moderne Wort für 
›Freund(e)‹ auf Mandarin ist 朋友 péngyou, wobei 
Konfuzius diese Zeichenkombination als ›Kollege(n) 
und Freund(e)‹ verstehen würde, wie im folgenden Ab-
schnitt zu sehen ist. Beim Übersetzen bieten sich Va-
rianten sowohl im Präsens als auch im Perfekt an, weil 
der antike Text sehr lakonisch ist. Ein fleißiger Kon-
fuzius-Schüler untersucht sich selbst (吾身) dreifach 
täglich. Abschnitt 1.4.1 besagt: »Ob ich beim Beraten 
anderer Menschen maximal ergeben gewesen bin?«  
(爲人謀而不忠乎); Abschnitt 1.4.2: »Ob ich mit Kol-
legen und Freunden vertrauenswürdig gewesen bin?«  
(與朋友交而不信乎); Abschnitt 1.4.3: »Ob ich das ge-
tan habe, was ich predige?« (傳不習乎). 

Die Bedeutung von Freundschaft in der konfuziani-
schen Ethik ist in der Aufnahme dieses Zitats in das 
erste Kapitel der Gespräche sichtbar.39 Enge Freund-
schaft hält man in der traditionellen chinesischen 
Kultur für absolut notwendig für das Verständnis von 
sich selbst und der Welt um sich herum.40 Die konfu-
zianische Ethik kennt darüber hinaus fünf wichtige 
Menschenbeziehungen,41 darunter auch Freundschaft: 
Vater und Sohn lieben sich einander, Herr und Diener 
sind einander verpflichtet, Mann und Frau haben un-
terschiedliche Sphären, Senioren und Junioren haben 
Vorrang, Freunde genießen Vertrauen42 (朋友有信).43 
Im letzten Teil wird ersichtlich, wie verwurzelt die mo-
derne Auslegung des Ausdrucks 朋友 (›Kollege(n) und 
Freund(e)‹) als nur ›Freund(e)‹ ist. Diese verbreitete 
Interpretation macht die Inschrift auf den Plakaten be-
sonders für das Thema relevant.

Was den Begriff 君子 jūnzǐ angeht (dessen erste Be-
deutung ›Kronprinz‹, erweitert als ›Adelmann‹, aber in 
den Gesprächen konfuzianischer ›Meister des Dao‹ ist), 
so definiert ihn Konfuzius im Abschnitt 15.32 folgen-
derweise: »Ein Meister strebt nach dem Dao und nicht 
nach dem Essen« (君子謀道不謀食). Das Zeichen 食 
shí hier ist auch das Zeichen für ›essen‹ auf den Plaka-
ten über Wildtiere. 

Es dauert nicht lange für diejenigen, die mit den Ge-
sprächen etwas vertraut sind, um eine Verbindung zwi-
schen dem konfuzianischen Selbstentwicklungsideal 
und dem Nicht-Verzehr von Wildtieren zu ziehen, weil 
die Tiere Freunde im Paradigma der fünf traditionellen 
Menschenbeziehungen seien und als solche das Recht 
auf konfuzianisches Vertrauen hätten. 

Fazit

Am 18. Oktober 2017 verkündete Xi Jinping auf dem 
19. Nationalkongress der Kommunistischen Partei 
Chinas eine »Neue Ära« (新时代) für China,44 wobei 
er vierzehn Merkmale und Aufgaben für diese Ära ge-
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nannt hat.45 Seine Ideen wurden im März 2018 sogar 
in der Verfassung Chinas niedergeschrieben. Interes-
santerweise heißt die neunte Aufgabe »Die Reform des 
ökologischen Zivilisationssystems beschleunigen und 
ein schönes China aufbauen«.46 Mensch und Natur 
sind seinem Gedankengut nach eine Lebensgemein-
schaft: Der Mensch müsse die Natur respektieren, sich 
der Natur anpassen und diese schützen.47 Xi sprach 
auch von der Entwicklung einer »Rechtsordnung für 
grüne Produktion und Konsum« (绿色生产和消费的
法律制度), wofür die neuesten Gesetze zum Konsum 
von Wildtieren ein Beispiel sind. 

Aus der heutigen Sicht ist diese Neue Ära in China, 
wenn überhaupt, erst im Frühjahr 2020 zusammen mit 
dem Coronavirus verbundenen Kulturwandel bezüg-
lich des verantwortungsvollen Umgangs mit Wildtie-
ren eingeläutet worden. Mithilfe der konfuziusbezo-
genen Werbung auf den Plakaten stellt die chinesische 
Regierung Wildtiere als Freunde im Paradigma der 
traditionellen Menschenbeziehungen dar. Während 
der englische Text auf den Plakaten den Schutz wilder 
Tiere fordert, indem man sich von diesen distanzieren 
soll, paraphrasiert der chinesische Text die berühmte 
Aussage von Konfuzius mit Bezug auf ›Freundschaft‹ 
mit Wildtieren. Moderne ChinesInnen entfernen sich 
in diesem Rahmen durch verantwortungslosen Kon-
sum von Wildtieren von dem konfuzianischen Dao, 
dessen Definition durch die neueste Gesetzgebung und 
die Betonung von Freundschaft als umweltfreundliches 
Zusammenleben somit entsprechend modernisiert 
wird.

Dr. Alexander Ponomariov
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Geschlechterverhältnisse im 
Krisenmodus

von Claudia Krell, Ronja Niedenführ und Andrea Sieber 

The Covid-19 pandemic shows that gender equality in Germany is already far from being realised. It affects gender 
equality in different dimensions: While women are overrepresented in the health sector, they also play a key role in 
facing the pandemic: They are the main caregivers in families in times of school and daycare closures. Women face 
an enormous risk of decrease in income and unemployment. At the same time, they are underrepresented in expert 
circles. Interventions to fight the pandemic and their consequences have to consider the gendered impacts.

Quelle: Universität Passau 
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Bundesfamilienministerin Franziska Giffey rief 2020 
zum »Jahr der Gleichstellung« aus.1 Giffey wies 

darauf hin, dass tatsächliche Gleichstellung beispiels-
weise in Form von fairer Bezahlung und angemesse-
ner Repräsentation von Frauen in Spitzenpositionen 
noch immer nicht erreicht sei, weshalb unter anderem 
eine Gleichstellungsstrategie verabschiedet und ein 
Gleichstellungsinstitut gründet werden solle. Das war 
im Januar – wenige Wochen später erreichte die Aus-
breitung des Coronavirus (SARS COV-2/COVID 19) auch 
Deutschland. Schulen mussten schließen, office und 
Homeschooling erlebten eine nie zuvor da gewese-
ne Verbreitung und Beschäftigte in den sogenannten 
systemrelevanten Berufen – ÄrztInnen, PflegerInnen, 
Reinigungskräfte, VerkäuferInnen – bekamen öffentli-
chen Beifall. Die Entwicklungen und Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Virus überschlugen sich, wurden zu-
nächst überwiegend hingenommen und wenig hin-
terfragt. Erst mit einiger Verzögerung kamen bei der 
Krisenbewältigung und in der Berichterstattung auch 
mögliche Folgen der Krise für besonders betroffene 
Personengruppen in den Blick. Dabei zeigt sich sehr 
deutlich ein problematischer Status Quo bezüglich der 
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern 
in Deutschland: Denn es sind hauptsächlich Frauen, 
die die Mehrarbeit der Krise schultern. Dies ist derzeit 
in fast allen Bereichen des öffentlichen und privaten 
Lebens offensichtlich. Die Geschlechterverhältnisse im 
Krisenmodus bedürfen einer genaueren, langfristigen 
Analyse, damit die Politik mit wirksamen Maßnahmen 
gegensteuern kann. In der folgenden Bestandsauf-
nahme werden wesentliche Auswirkungen der Pande-
miesituation der letzten Wochen und Monate auf die 
Geschlechterverhältnisse und insbesondere auf die Si-
tuation von Frauen kurz zusammengefasst. Aufgrund 
der sich dynamisch verändernden Situation kann es 
sich dabei nur um eine Zwischenbilanz handeln.

Systemrelevanz im Gesundheitswesen

Seit Beginn der Corona-Pandemie steht das Gesund-
heitswesen besonders im Fokus. In diesem Bereich 
sind bis zu 80% der Beschäftigen Frauen.2 Ärztinnen, 

Pflegerinnen und Reinigungskräfte leisten den größ-
ten Teil der Care-Arbeit in Kliniken und anderen Ge-
sundheitseinrichtungen. Gleichzeitig bewegen sich 
Lohn und Prestige dieser Tätigkeiten häufig auf nied-
rigen Niveaus. In den letzten Monaten sind zu der 
ohnehin oft harten Arbeit unter schwierigen Bedin-
gungen noch eine hohe psychische und emotionale 
Belastung und zahlreiche Überstunden hinzugekom-
men. Abendliches Applaudieren auf den Balkonen 
des Landes oder Grußbotschaften auf Transparenten 
haben daran nichts geändert. Im Gegenteil: Durch die 
Coronakrise verschärfen sich bereits seit langer Zeit 
bestehende strukturelle Probleme im Gesundheitswe-
sen. Zu den oft schlechten Arbeitsbedingungen von 
Pflegekräften kommt nun auch noch die Gefahr hin-
zu, sich selbst und die eigene Familie mit dem neuen 
Virus anzustecken. Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn versprach für alle Pflegekräfte als Wertschät-
zung und Dank für ihren Einsatz eine einmalige Bo-
nuszahlung. Inzwischen wurde dies ausschließlich für 
Altenpflegekräfte realisiert.3 Zusammenfassend lässt 
sich anhand dieser exemplarischen Beobachtung 
festhalten, dass der überdurchschnittliche Anteil von 
Frauen in so genannten systemrelevanten Berufen 
nach wie vor mit einer unterdurchschnittlichen Bezah-
lung und Wertschätzung dieser Berufe einhergeht.4

Verstärkung sozialer Ungleichgewichte

Auch im privaten Bereich tragen Frauen und insbe-
sondere Mütter die Hauptlast der Care-Arbeit und 
die krisenbedingten Veränderungen auf ihren Schul-
tern. Durch die Schließung der Schulen und Kinder-
tagesstätten mussten Kinder zuhause betreut und 
beschult werden. Die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie haben auf struktureller Ebene Proble-
me verursacht, für die auf individueller Ebene Lösun-
gen gefunden werden mussten. In vielen Familien 
haben Mütter diesen strukturellen Betreuungsausfall 
in sehr viel höherem Maße kompensiert als Väter. Eine 
Online-Befragung der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, 
dass dies hauptsächlich aus finanziellen Gründen ge-
schieht.5 Auf Paarebene wird, durchaus auf Basis ra-
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tionaler Überlegungen, die berufliche Tätigkeit des 
Mannes aufgrund seines höheren Einkommens häufig 
als wichtiger eingeschätzt und eine Reduzierung der 
Arbeitszeit der Frau, einhergehend mit der Fokussie-
rung auf Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit, damit 
gerechtfertigt. Frauen mit Kindern haben bereits vor 
der Corona-Pandemie im Schnitt deutlich weniger ver-
dient als Frauen ohne Kinder.6 Durch die Krise wird der 
Effekt noch weiter verstärkt. Schon vor der Krise war 
die Verteilung von Care-Aufgaben selbst bei doppelt 
verdienenden Paaren mit Kindern unter 13 Jahren sehr 
ungleich verteilt: Im Durchschnitt verbrachten Mütter 
dreimal so viel Zeit mit ihren Kindern wie die Väter und 
leisteten dabei gleichzeitig doppelt so viel Hausarbeit.7 
Die in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung befragten 
Paare gaben allerdings an, dass sie vor der Coronakrise 
eine faire Aufgabenverteilung praktiziert haben. Nach 
Einschätzungen der befragten Frauen funktioniere 
dies nun nur noch in 64,1% der Fälle, die Männer schät-
zen den Anteil sogar noch geringer auf nur 57,5% ein. 

Zu den Care-Aufgaben kommt häufig noch der soge-
nannte »mental load«, also die Organisations- und Koor-
dinationsarbeit innerhalb einer Familie bezogen auf die 
Planung von Hausarbeit, Einkäufen und Mahlzeiten, von 
Arztterminen und Homeschooling der Kinder, die eben-
falls hauptsächlich von Frauen übernommen wird. Da-
bei zeigt sich insgesamt eine Retraditionalisierung der 
Geschlechterrollen, deren Verfestigung über die Krise 
hinaus einen erheblichen Rückschritt darstellen würde.

Die Corona-Pandemie verstärkt außerdem das Prob-
lem des Gender Pay Gaps – eines durchschnittlichen 
Verdienstabstands zwischen Frauen und Männern. 
Frauen verlieren zudem in der Krise häufiger ihre Ar-
beit als Männer, weil sie neben den systemrelevanten 
Berufen auch mehrheitlich in den besonders von den 
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus betroffenen 
Branchen tätig sind. Dazu zählen unter anderem die 
Gaststätten-, Hotel- und Tourismusbranche sowie jeg-
liche Arten von Serviceberufen. Frauen arbeiten in die-

sen Bereichen sehr viel häufiger in Teilzeitpositionen 
oder Minijobs, die durch die Krise besonders häufig 
gekündigt wurden. Erschreckend sind hier die Zah-
len aus den USA: Binnen vier Wochen sind sämtliche 
Beschäftigungszuwächse für Frauen verschwunden, 
die es in den letzten zehn Jahren gegeben hat.8 Euro-
paweit haben sich im März 203.000 Frauen arbeits-
los gemeldet, bei den Männern waren es nur 38.000.9

In Deutschland hat das Kurzarbeitergeld zwar viele Be-
schäftigungsverhältnisse gesichert, aber auch hier sind 
Frauen tendenziell benachteiligt: Das Kurzarbeitergeld 
berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall, so dass 
durch das Ehegattensplitting häufig vorkommende 
Steuerklassenkombination III/V die Höhe des Kurzar-
beitergeldes für das Einkommen mit der Steuerklasse 
V (meist das der Frau) erheblich sinkt.10 Durch Ausfälle 
bei den Einzahlungen in die Rentenkassen resultieren 
für viele Frauen langfristige negative Karrierefolgen 
wie Arbeitslosigkeit oder Altersarmut. Dies gilt umso 
mehr für Alleinerziehende, die zu 90% weiblich sind 
und die besonders drastisch von den Konsequenzen 
der Krise betroffen sind: Kinderbetreuungsangebote 
und -netzwerke sind weggefallen, Lohnausfälle bei oh-
nehin schon häufig unterdurchschnittlichen Gehältern 
führen zu oder verstärken prekäre(n) Situationen.11 Mit 
den Unsicherheiten in Bezug auf die Betreuungs- und 
die finanzielle Situation im Hinterkopf empfinden laut 
einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes 
48% der Eltern die Coronakrise als »stark« oder »äu-
ßerst« belastend.12 Bei den Alleinerziehenden sind es 
sogar fast 52% der Befragten. Dies ist ein signifikant hö-
herer Anteil als unter den Kinderlosen (knapp 39%).13
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Expertinnen in der Krise

Frauen stehen während der Krise häufig in der »Frontli-
nie« – in ihren Berufen und in ihren Familien. Dennoch 
sind Frauen in entscheidenden Gremien unterreprä-
sentiert. Dementsprechend hat die Krisenbekämpfung 
männliche Gesichter: Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn, »Chefvirologe« Christian Drosten oder der Lei-
ter des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler dominie-
ren den Diskurs. Insbesondere während der Hochpha-
se der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus 
waren überwiegend Männer als Experten in den Me-
dien omnipräsent. Im sogenannten Corona-Kabinett 
der Bundesregierung hatte Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey keinen festen Platz,14 die Frauenquote 
der von der Nationalen Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina vorgeschlagenen ExpertInnen liegt bei ge-
rade einmal 20%.15 Für viele Menschen bestätigt dies 
einen unterstellten Zusammenhang von Expertise 
und Männlichkeit auf der einen und wenig sichtba-
rer weiblicher Fürsorgearbeit auf der anderen Seite.16

Die Gefahr von männerdominierten Expertenrun-
den liegt vor allem darin, dass in der Debatte um 
neue Maßnahmen oder aktuelle Forschungsansätze 
zu wenig auf weibliche Perspektiven und Bedürfnisse 
eingegangen wird. Dies bezieht sich nicht nur auf die 
bereits angesprochenen finanziellen und familiären 
Schwierigkeiten, in denen Frauen sich derzeit wieder-
finden, sondern kann auch ganz konkrete medizini-
sche Folgen haben. So wird nach wie vor hauptsäch-
lich anhand eines männlichen Standards geforscht, 
während weibliche Verhältnisse außer Acht gelassen 
werden.17 Dies kann nicht zuletzt auch zu psycholo-
gischen und physischen Komplikationen bei der Be-
handlung verschiedener Krankheiten und letztlich 
auch bei der Bekämpfung des Coronavirus führen.

Wissenschaftlerinnen kommen, bis auf wenige promi-
nente Ausnahmen wie die Soziologin Jutta Allmen-
dinger, in der Krise selten zu Wort. Auch das kann ein 
Symptom zugrundeliegender und durch die Pande-
mie ans Tageslicht gebrachter Strukturen sein: Die 
Care-Arbeit ist auch bei hochqualifizierten Paaren un-
gleich verteilt, auch in solchen Beziehungen leisten 
die Frauen den Hauptanteil der durch Corona anfal-
lenden Mehrarbeit. Wissenschaftlerinnen sind ihren 
männlichen Kollegen gegenüber in solchen Fällen 
zeitlich benachteiligt, zumal die Anfänge einer wissen-
schaftlichen Karriere häufig mit dem Zeitraum einer 
möglichen Familiengründung zusammen fallen.18 Die 
Konsequenzen der Coronakrise lassen sich beispiels-
weise sehr deutlich anhand von Daten zu wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen ablesen: Nach einer 
Untersuchung des THE veröffentlichten Wissenschaft-
lerinnen im Vergleich zu den Vorjahren und Vormona-
ten der Corona-Pandemiedeutlich weniger Paper in 
Fachzeitschriften als dies zuvor der Fall gewesen war, 

während der Output der männlichen Kollegen in Re-
lation dazu während der Krise sogar anstieg.19 Sollte 
sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies gravierende 
Folgen für die Sichtbarkeit und den Einfluss von Wis-
senschaftlerinnen in der Forschung haben. Weitere 
Problemfelder sind die Verschärfung prekärer Beschäf-
tigungsverhältnisse von Nachwuchswissenschaftle-
rInnen oder auch die finanziellen Auswirkungen für 
Studierende, vor allem für diejenigen mit Care-Auf-
gaben. Langfristig ist zu befürchten, dass beispiels-
weise StudentInnen und Nachwuchswissenschaftle-
rInnen mit Kindern in Folge der Coronakrise letztlich 
auch in ihren Karrierechancen gehemmt werden.

Weiterführende Perspektiven 

Um 2020 tatsächlich doch noch zu einem Jahr der 
Gleichstellung werden zu lassen, müsste nun drin-
gend mit konkreten Schritten auf die sozialen Un-
gleichheiten reagiert werden, die sich in der Coro-
nakrise wie unter einem Brennglas gezeigt haben. 

Teile der Politik haben durchaus erkannt, dass an 
mehreren Stellen akuter Handlungsbedarf besteht, 
um die Konsequenzen der Krise abzufedern und das 
Gleichstellungsvorhaben voranzubringen. Am 3. Juni 
2020 beschloss der Koalitionsausschuss ein milliar-
denschweres Konjunkturprogramm, um insbesondere 
finanzielle Verluste auszugleichen und die Wirtschaft 
zu stabilisieren. Darin enthalten ist beispielsweise 
auch ein sogenannter Kinderbonus von 300 Euro pro 
Kind, der einmalig mit dem Kindergeld ausgezahlt 
wird.20 Problematisch erscheint dabei, dass das Geld 
nicht vorrangig an Alleinerziehende und ärmere Fa-
milien ausgezahlt werden soll, sondern als »Gieß-
kannenausschüttung« zu verpuffen droht. Zudem ist 
fraglich, ob eine solche einmalige Zahlung tatsäch-
lich das Potential hat, langfristig positive Effekte für 
die Familiensituationen zu bewirken. Solche Effekte 
wären aber dringend notwendig, um die beobachtete 
Retraditionalisierung der Geschlechterrollen wieder 
aufzubrechen. Von der Bundesfamilienministerin war 
zwischenzeitlich geplant, die massiven finanziellen 
Coronahilfen nur an solche Unternehmen auszuzah-
len, die sich für eine aktive Frauenförderung in ihrem 
Betrieb einsetzen. Giffey forderte im Sinne eines Gen-
der Mainstreamings nachdrücklich, bei allen konjunk-
turellen Maßnahmen die Auswirkungen auf Frauen zu 
berücksichtigen.21 Dieses Vorhaben konnte Giffey im 
Koalitionsausschuss nicht durchsetzen. So wurde ein 
möglicherweise richtungsweisender Impuls verhin-
dert, der die deutsche Wirtschaft nachhaltig in eine 
geschlechtergerechtere Richtung gelenkt hätte. Im-
merhin: Eltern, die durch die Pandemie an Verdienst-
ausfällen leiden, können bis zu 20 Wochen Lohnfort-
zahlung beantragen – und dies ist paritätisch geregelt. 
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Letztendlich dürften aber alle beschlossenen Maß-
nahmen, darunter auch mögliche Einmalzahlungen 
für Pflegekräfte, selbst in ihrer Gesamtheit nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein sein. In der Öffnungs- 
und Normalisierungsphase drohen die offenbarten 
Probleme durch einen neu gewonnenen Optimismus 
schon wieder in den Hintergrund gedrängt zu wer-
den. Auf privater Ebene könnte immerhin Grund zur 
Hoffnung auf eine langfristig partnerschaftlichere Ar-
beitsteilung von Care-Aufgaben bestehen: Rund 40% 
der Mütter mit Kindern unter 13 Jahren arbeiten in 
systemrelevanten Berufen.22 Dies bedeutet, dass sie 
beruflich in der Krise mehr gefordert sind und waren 
und oft wenig Flexibilität hinsichtlich des Familienle-
bens aufbringen konnten. Auch wenn Väter in diesen 
Familien mehr verdienen sollten, werden sie durch 
die starke berufliche Belastung der Mütter in Bezug 
auf häusliche Pflichten und Kinderbetreuung stärker 
beansprucht worden sein. Abzuwarten bleibt, ob es 
dadurch tatsächlich langfristig zu Veränderungen bei 
den traditionellen Rollenverteilungen kommen kann.23

Insgesamt müsste es nun ein vorrangiges Ziel sein, 
die durch die Coronakrise offengelegten Ungleich-
heitsstrukturen wieder auszugleichen. Frauen sollten 
die gleichen beruflichen Chancen ermöglicht werden. 
Außerdem wäre die Wahrnehmung von reproduktiver 
Arbeit in gleichem Maße wie die klassische, produktive 
Arbeit wertzuschätzen. Natürlich ist es utopisch anzu-
nehmen, alle Versäumnisse der letzten Jahre könnten 
im Moment der Krise aufgeholt werden. Dennoch 
sollte der Krisenmodus genutzt werden, nicht nur 
auf der politischen Ebene, sondern auch in allen Be-
reichen von Wirtschaft und Gesellschaft einen neuen 
bewussten Schritt in Richtung Gleichstellung zu un-
ternehmen. Der deutsche Frauenrat fordert in diesem 
Sinne, die derzeit vergebenen Finanzhilfen geschlech-
tergerecht zu verteilen und auf ihre jeweiligen Auswir-
kungen hin zu überprüfen. Gleichstellungspolitische 
Vorgaben sollten zukünftig als Vergabekriterium für 
Hilfen gelten.24 Der Staat muss außerdem aktiv einer 
Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse 
entgegenwirken. Beispielsweise könnte durch eine 
Ausweitung des Elterngeldes sowie eine nicht über-
tragbare Freistellung rund um die Geburt von Kindern 
eine frühe, gleichgestellte Arbeitsteilung in Familien 
gefördert werden oder Steuervorteile für (kinderlo-
se) Verheiratete zugunsten von Familien mit Kindern 
und Alleinerziehenden abgeschafft werden.25 Wirt-
schaft und Politik müssen zukünftig gemeinsam dar-
auf hinarbeiten, »lebensphasenorientiertes« Arbeiten 
zu ermöglichen. Frauen und Männern sollte es mög-
lich sein, ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsplatz ent-
sprechend ihrer aktuellen Lebenssituation anzupassen. 
Dies erscheint auch im Wissenschaftsbetrieb dringend 
erforderlich: Die Arbeitsbedingungen an Universitä-
ten müssen sich verändern, um Frauen bestmöglich 
bei ihren Forschungsvorhaben zu unterstützen. Dazu 

könnte in Bezug auf die Auswirkungen der Coronak-
rise beispielsweise eine Verlängerung von befristeten 
Arbeitsverträgen und Stipendien, die Möglichkeit ei-
ner Lehrdeputatsreduktion für die Zeit von Kita- und 
Schulschließungen oder die Lockerung der Altersgren-
ze für Lebenszeitverbeamtungen beschlossen werden.26

Die Coronakrise hat mehr als deutlich gezeigt, wie 
unverzichtbar und wertvoll die Arbeit beispielsweise 
in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Kinderbetreu-
ungsstätten ist. Einmalige Zahlungen an die Beschäf-
tigten, wie sie in einigen Bereichen und von einigen 
Bundesländern angedacht sind, würden ohne weitere 
flankierende Maßnahmen keine nachhaltigen Verän-
derungen bewirken. Langfristig muss es darum gehen, 
jegliche Form von Arbeit angemessen zu wertschät-
zen und faire Löhne zu zahlen. Nur wenn Letzteres 
erreicht wird, sind insbesondere die vielen weiblichen 
Beschäftigten in systemrelevanten Berufen zukünf-
tig besser abgesichert und vor Altersarmut geschützt. 
Erst, wenn die Löhne und Gehälter von Frauen und 
Männern sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen 
und ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle nach-
haltig überwunden ist, wird es möglich sein, auch 
zukünftige Krisen gleichberechtigt zu überstehen.

Ronja Niedenführ 

Wissenschaftliche Hilfskraft im 
Frauenbüro der Universität Passau

Prof. Dr. Andrea Sieber

Professur für Ältere Deutsche Lite-
ratur und Frauenbeauftragte der 
Universität Passau

Dr. Claudia Krell 

Referentin für Gleichstellung der 
Universität Passau



50

Endnoten
1) Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gleichstellungsjahr 2020: Partnerschaftlich für gerechte 
Chancen von Frauen und Männern. Pressemitteilung vom 14.01.2020, online: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/
pressemitteilungen/gleichstellungsjahr-2020--partnerschaftlich-fuer-gerechte-chancen-von-frauen-und-maennern-/144542 
(12.08.2020).
2) Vgl. Statista: Anteil von Frauen und Männern in verschiedenen Berufsgruppen in Deutschland am 30. Juni 2019, online: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167555/umfrage/frauenanteil-in-verschiedenen-berufsgruppen-in-deutschland/ 
(12.08.2020). Bei den systemrelevanten Berufsgruppen der »ersten Stunde« liegt der Frauenanteil bei knapp 60 Prozent; Vgl. 
Koebe, Josefine/Samtleben, Claire/Schrenker, Annekathrin/Zucco, Aline: Systemrelevant, aber dennoch kaum anerkannt: 
Entlohnung unverzichtbarer Berufe in der Corona-Krise unterdurchschnittlich. In: DIW aktuell 48 vom 29.06.2020, online: 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.792754.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0048/systemrelevant__aber_dennoch_kaum_
anerkannt__entlohnung_unverzichtbarer_berufe_in_der_corona-krise_unterdurchschnittlich.html (12.08.2020).
3) Vgl. Bundesministerium für Gesundheit: Pflegebonus. Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege. 2020, online: https://
www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegebonus.html (12.08.2020).
4) Vgl. Koebe, Josefine/Samtleben, Claire/Schrenker, Annekathrin/Zucco, Aline: Systemrelevant, aber dennoch kaum anerkannt: 
Entlohnung unverzichtbarer Berufe in der Corona-Krise unterdurchschnittlich. In: DIW aktuell 48 vom 29.06.2020, online: 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.792754.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0048/systemrelevant__aber_dennoch_kaum_
anerkannt__entlohnung_unverzichtbarer_berufe_in_der_corona-krise_unterdurchschnittlich.html (12.08.2020).
5) Vgl. Hans-Böckler-Stiftung: Rückschritt durch Corona 08/2020, online: https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-
ruckschritt-durch-corona-23586.htm (12.08.2020).
6) Vgl. Barišić, Manuela/Consiglio, Valentina Sara: Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Was es sie kostet, Mutter zu 
sein. In: Bertelsmann Stiftung, 06/2020, online: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/200616_
Kurzexpertise_MotherhoodLifetimePenaltyFINAL.pdf (12.08.2020), ZEIT Online: Mütter verdienen deutlich weniger als Frauen 
ohne Kinder, 22.06.2020, online: https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-06/bertelsmann-studie-frauen-gehalt-muetter-
lebenserwerbseinkommen-karriere (12.08.2020).
7) Vgl. Arntz, Melanie/Ben Yahmed, Sarra/Berlingieri, Francesco: Working From Home And Covid-19: The Chances 
And Risks For Gender Gaps. In: ZEW expert brief 20-09 vom 03.06.2020, online: https://www.zew.de/fileadmin/FTP/
ZEWKurzexpertisen/EN/ZEW_Shortreport2009.pdf (12.08.2020) und ZEW Pressebox: Homeoffice in der Pandemie beeinflusst 
die Aufgabenverteilung in Familien, 2020, online: https://www.pressebox.de/inaktiv/zew-leibniz-zentrum-fuer-europaeische-
wirtschaftsforschung-gmbh-mannheim/Homeoffice-in-der-Pandemie-beeinflusst-die-Aufgabenverteilung-in-Familien/
boxid/1008709 (12.08.2020).
8) Vgl. Hulverscheidt, Claus: Frauen sind die Pandemie-Verlierer. In: Süddeutsche Zeitung vom 05.07.2020, online: https://www.
sueddeutsche.de/wirtschaft/usa-corona-arbeitsmarkt-frauen-1.4957386 (12.08.2020).
9) Vgl. Jungblut, Matthis: Frauen als Verlierer der Corona-Krise? In: WDR vom 31.05.2020, online: https://www1.wdr.de/
nachrichten/themen/coronavirus/frauen-corona-gleichberechtigung-100.html (12.08.2020).
10) Zu den Auswirkungen des Lohnsteuerverfahrens vgl. Spangenberg, Ulrike/Färber, Gisela/Späth, Corinna: 
Mittelbare Diskriminierung im Lohnsteuerverfahren. Auswirkungen der Lohnsteuerklassenauf Nettoeinkommen und 
Lohnersatzleistungen. In: Working Paper Forschungsförderung Nr. 190, Juli 2020, online: https://www.boeckler.de/download-
proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_fofoe_WP_190_2020.
pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D9049%26ab_diginr%3D8483 (12.08.2020).
11) Vgl. Destatis: Fast 700 000 Alleinerziehende mit Kindern unter 13 Jahren im Jahr 2018 erwerbstätig. Pressemitteilung 
Nr. N 012 vom 17.03.2020, online: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_N012_122.html 
(12.08.2020).
12) Vgl. Hans-Böckler-Stiftung: Rückschritt durch Corona. In: Böckler-Impuls, Ausgabe 08.2020, online: https://www.boeckler.
de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-23586.htm (12.08.2020).
13) Vgl. ebd.
14) Vgl. Bundesregierung: Regierungshandeln in Zeiten von Covid19. 09.04.2020, online: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/regierungshandeln-covid19-1740548 (12.08.2020).
15) Vgl. Leopoldina: Expertinnen und Experten zur Coronavirus-Pandemie. 07.2020, online: https://www.leopoldina.org/
uploads/tx_leopublication/2020_07_15_Expertenliste_Coronavirus-Pandemie.pdf (12.08.2020).
16) Vgl. Arežina, Andrea: »In den Köpfen vieler Menschen gibt es diese Koppelung von Expertise und Männlichkeit«. Die 
Philosophin und Geschlechter forscherin Patricia Purtschert über den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Corona-
Krise – und wieso wir nicht »Krieg« führen sollten gegen Viren. In: Republik vom 28.04.2020, online: https://www.republik.
ch/2020/04/28/in-den-koepfen-vieler-menschen-gibt-es-diese-koppelung-von-expertise-und-maennlichkeit (12.08.2020).
17) Vgl. Hellner, Clara: Männer sind halt keine Patientinnen. In: Die ZEIT vom 25.02.2020, online: https://www.zeit.de/wissen/
gesundheit/2019-02/gendermedizin-gesundheit-aerzte-patient-medikamente-maenner-frauen-gleichberechtigung (12.08.2020).
18) Vgl. Minello, Alessandra: The Pandemic And The Female Academic. In: nature vom 17.04.2020, online: https://www.nature.
com/articles/d41586-020-01135-9?fbclid=IwAR3WkJeWVzLVm1NFtyWFmysK-bOB9kRK6ZVCrHQsYpnuRCI31qKiSzmPxSY 
(12.08.2020).
19) Vgl. Matthews, David: Pandemic lockdown holding back female academics, data show. In: Times Higher Education vom 
25.06.2020, online: https://www.timeshighereducation.com/news/pandemic-lockdown-holding-back-female-academics-data-
show (12.08.2020).
20) Vgl. Bundesfinanzministerium: Mit Zuversicht und voller Kraft aus der Krise. 2020, online: https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-
konjunkturpaket-beschlossen.html (12.08.2020).
21) Vgl. o. V.: Giffey will Hilfen für Unternehmen an Frauenförderung knüpfen. In: Der Spiegel vom 31.05.2020, online: https://
www.spiegel.de/politik/deutschland/familienministerin-franziska-giffey-will-hilfen-fuer-unternehmen-an-frauenfoerderung-
knuepfen-a-87e4f1de-9f1a-4b2d-b369-3c51eec8ad4b (12.08.2020).
22) Vgl. Arntz, Melanie/Ben Yahmed, Sarra/Berlingieri, Francesco: Working From Home And Covid-19: The Chances And Risks 
For Gender Gaps. In: ZEW expert brief 20-09 vom 03.06.2020, online: https://www.zew.de/fileadmin/FTP/ZEWKurzexpertisen/
EN/ZEW_Shortreport2009.pdf (12.08.2020).
23) Vgl. Alon, Titan/Doepke, Matthias/Olmstead-Rumsey, Jane/Tertilt, Michèle: The Impact of COVID-19 on Gender Equality.
Discussion Paper No. 163. Collaborative Research Center Transregio 224. In: Discussion Paper Series – CRC TR 224 vom 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/gleichstellungsjahr-2020--partnerschaftlich-fuer-gerechte-chancen-von-frauen-und-maennern-/144542
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/gleichstellungsjahr-2020--partnerschaftlich-fuer-gerechte-chancen-von-frauen-und-maennern-/144542
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167555/umfrage/frauenanteil-in-verschiedenen-berufsgruppen-in-deutschland/
https://www.diw.de/de/diw_01.c.574610.de/personen/koebe__josefine.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.573463.de/personen/samtleben__claire.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.792754.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0048/systemrelevant__aber_dennoch_kaum_anerkannt__entlohnung_unverzichtbarer_berufe_in_der_corona-krise_unterdurchschnittlich.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.792754.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0048/systemrelevant__aber_dennoch_kaum_anerkannt__entlohnung_unverzichtbarer_berufe_in_der_corona-krise_unterdurchschnittlich.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegebonus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegebonus.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.574610.de/personen/koebe__josefine.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.573463.de/personen/samtleben__claire.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.792754.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0048/systemrelevant__aber_dennoch_kaum_anerkannt__entlohnung_unverzichtbarer_berufe_in_der_corona-krise_unterdurchschnittlich.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.792754.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0048/systemrelevant__aber_dennoch_kaum_anerkannt__entlohnung_unverzichtbarer_berufe_in_der_corona-krise_unterdurchschnittlich.html
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-23586.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-23586.htm
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/200616_Kurzexpertise_MotherhoodLifetimePenaltyFINAL.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/200616_Kurzexpertise_MotherhoodLifetimePenaltyFINAL.pdf
https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-06/bertelsmann-studie-frauen-gehalt-muetter-lebenserwerbseinkommen-karriere
https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-06/bertelsmann-studie-frauen-gehalt-muetter-lebenserwerbseinkommen-karriere
https://www.zew.de/fileadmin/FTP/ZEWKurzexpertisen/EN/ZEW_Shortreport2009.pdf
https://www.zew.de/fileadmin/FTP/ZEWKurzexpertisen/EN/ZEW_Shortreport2009.pdf
https://www.pressebox.de/inaktiv/zew-leibniz-zentrum-fuer-europaeische-wirtschaftsforschung-gmbh-mannheim/Homeoffice-in-der-Pandemie-beeinflusst-die-Aufgabenverteilung-in-Familien/boxid/1008709
https://www.pressebox.de/inaktiv/zew-leibniz-zentrum-fuer-europaeische-wirtschaftsforschung-gmbh-mannheim/Homeoffice-in-der-Pandemie-beeinflusst-die-Aufgabenverteilung-in-Familien/boxid/1008709
https://www.pressebox.de/inaktiv/zew-leibniz-zentrum-fuer-europaeische-wirtschaftsforschung-gmbh-mannheim/Homeoffice-in-der-Pandemie-beeinflusst-die-Aufgabenverteilung-in-Familien/boxid/1008709
https://www.sueddeutsche.de/autoren/claus-hulverscheidt-1.1143271
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/usa-corona-arbeitsmarkt-frauen-1.4957386
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/usa-corona-arbeitsmarkt-frauen-1.4957386
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/frauen-corona-gleichberechtigung-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/frauen-corona-gleichberechtigung-100.html
https://www.boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_fofoe_WP_190_2020.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D9049%26ab_diginr%3D8483
https://www.boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_fofoe_WP_190_2020.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D9049%26ab_diginr%3D8483
https://www.boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_fofoe_WP_190_2020.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D9049%26ab_diginr%3D8483
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_N012_122.html
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-23586.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-23586.htm
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/regierungshandeln-covid19-1740548
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/regierungshandeln-covid19-1740548
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_07_15_Expertenliste_Coronavirus-Pandemie.pdf
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_07_15_Expertenliste_Coronavirus-Pandemie.pdf
https://www.republik.ch/~aarezina
https://www.republik.ch/2020/04/28/in-den-koepfen-vieler-menschen-gibt-es-diese-koppelung-von-expertise-und-maennlichkeit
https://www.republik.ch/2020/04/28/in-den-koepfen-vieler-menschen-gibt-es-diese-koppelung-von-expertise-und-maennlichkeit
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-02/gendermedizin-gesundheit-aerzte-patient-medikamente-maenner-frauen-gleichberechtigung
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-02/gendermedizin-gesundheit-aerzte-patient-medikamente-maenner-frauen-gleichberechtigung
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01135-9?fbclid=IwAR3WkJeWVzLVm1NFtyWFmysK-bOB9kRK6ZVCrHQsYpnuRCI31qKiSzmPxSY
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01135-9?fbclid=IwAR3WkJeWVzLVm1NFtyWFmysK-bOB9kRK6ZVCrHQsYpnuRCI31qKiSzmPxSY
https://www.timeshighereducation.com/news/pandemic-lockdown-holding-back-female-academics-data-show
https://www.timeshighereducation.com/news/pandemic-lockdown-holding-back-female-academics-data-show
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-konjunkturpaket-beschlossen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-konjunkturpaket-beschlossen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-konjunkturpaket-beschlossen.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/familienministerin-franziska-giffey-will-hilfen-fuer-unternehmen-an-frauenfoerderung-knuepfen-a-87e4f1de-9f1a-4b2d-b369-3c51eec8ad4b
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/familienministerin-franziska-giffey-will-hilfen-fuer-unternehmen-an-frauenfoerderung-knuepfen-a-87e4f1de-9f1a-4b2d-b369-3c51eec8ad4b
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/familienministerin-franziska-giffey-will-hilfen-fuer-unternehmen-an-frauenfoerderung-knuepfen-a-87e4f1de-9f1a-4b2d-b369-3c51eec8ad4b
https://www.zew.de/fileadmin/FTP/ZEWKurzexpertisen/EN/ZEW_Shortreport2009.pdf
https://www.zew.de/fileadmin/FTP/ZEWKurzexpertisen/EN/ZEW_Shortreport2009.pdf


51

03.2020, online: http://tertilt.vwl.uni-mannheim.de/research/COVID19_Gender_Equality_March2020.pdf (12.08.2020). Vgl. 
auch o.V.: Forscher untersuchen Effekte von Corona auf Gleichstellung. In: Forschung und Lehre vom 08.04.2020, online: https://
www.forschung-und-lehre.de/forschung/forscher-untersuchen-effekte-von-corona-auf-gleichstellung-2682/(12.08.2020).
24) Vgl. Deutscher Frauenrat: Fair share – Corona-Hilfen müssen Frauen gleichermaßen zugute kommen. Pressemitteilung 
vom 18.06.2020, online: https://www.frauenrat.de/fair-share-corona-hilfen-muessen-frauen-gleichermassen-zugute-kommen/ 
(12.08.2020).
25) Vgl. Deutscher Frauenrat: Vereinbarkeit bleibt auch in der Krise staatliche Aufgabe. Pressemitteilung vom 09.07.2020, online: 
https://www.frauenrat.de/vereinbarkeit-bleibt-auch-in-der-krise-staatliche-aufgabe/ (12.08.2020).
26) Vgl. Ausschuss für Frauenförderung der Universität Bayreuth: Stellungnahme aus dem Ausschuss für Frauenförderung. Vom 
14.05.2020, mit Maßnahmenkatalog, online: http://www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/StellAusschFF_
UBt_2020-05-14_final.pdf (12.08.2020).

http://tertilt.vwl.uni-mannheim.de/research/COVID19_Gender_Equality_March2020.pdf
https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/forscher-untersuchen-effekte-von-corona-auf-gleichstellung-2682/
https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/forscher-untersuchen-effekte-von-corona-auf-gleichstellung-2682/
https://www.frauenrat.de/fair-share-corona-hilfen-muessen-frauen-gleichermassen-zugute-kommen/
https://www.frauenrat.de/vereinbarkeit-bleibt-auch-in-der-krise-staatliche-aufgabe/
http://www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/StellAusschFF_UBt_2020-05-14_final.pdf
http://www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/StellAusschFF_UBt_2020-05-14_final.pdf


52

Analoges Virus trifft digitale 
Welt
Eine Thesensammlung zu Privatheit und Öffentlichkeit in 
pandemischen Zeiten

von Anne Deremetz 

The coronavirus is spreading worldwide ignoring national borders. The political measures taken to constrain the 
virus have a significant impact on everyday routine. Both the pandemic, as a threat to global health, and the political 
measures seem to have created a point of no return regarding the previous ways of life. The author of this contribu-
tion examines these effects using two analytical dichotomies: on the one hand, illustrating some effects distinguish-
ing between the analogue and the digital space; and, on the other hand, between the public and the private sphere. 
The author provides examples of the extent to which the coronavirus produces, reproduces, and sometimes even 
increases social inequalities in these spheres and spaces.

Quelle: Unsplash.com
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Einleitung: Das Coronavirus und die  
Auswirkungen auf die soziale Welt

Das Coronavirus ist seit Mitte März 2020 das tra-
gende Thema, das nicht nur die Medien, sondern 

alle gesellschaftlichen Bereiche gleichermaßen be-
herrscht, nicht zuletzt, da zu diesem Zeitpunkt welt-
weit Regierungen begannen, weitreichende Maßnah-
men gegen das Virus zu beschließen, die unmittelbar 
alle Menschen gleichsam betrafen. 

Bei den politischen Maßnahmen zur Eindämmung des 
Coronavirus handelte es sich weltweit vor allem um 
Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen. Das 
öffentliche Leben wurde heruntergefahren und damit 
die physische Verbindung und der analoge Kontakt 
zwischen Menschen nahezu zum Stillstand gebracht. 
Der analoge öffentliche Raum war plötzlich leer gewor-
den, das Leben wurde damit mehrheitlich ins Private 
und Digitale verlagert.

Zu Beginn der Maßnahmen wurde das Coronavirus 
als großer Gleichmacher angesehen, da es auf Länder-
grenzen sowie soziale Grenzen keine Rücksicht nehme 
und alle Menschen gleichermaßen betreffe.1 Nach ei-
ner vermeintlichen Welle der Solidarität zeigten sich 
nach und nach bestehende soziale Ungleichheiten 
wie durch ein Brennglas.2 Für einige hat sich durch 
das Coronavirus in ihren Gewohnheiten nur wenig 
geändert, für andere hatten die Maßnahmen dagegen 
drastische und existenzielle Auswirkungen. 

Diese Entwicklungen sind vor allem aus Sicht der Pri-
vatheitsforschung äußerst interessant. So erschien die 
Dichotomie privat und öffentlich vor der Pandemie 
wissenschaftlich gesehen womöglich obsolet und wur-
de durch relationale Begriffe3 oder durch die Betonung 
von Hybridisierungsprozessen4 des Privaten und des 
Öffentlichen erweitert bzw. infrage gestellt. Das Coro-
navirus hat allerdings die Bedeutungszuschreibung von 
Analog und Digital, von Privatem und Öffentlichem 
erneut zur Diskussion gestellt. Und gerade durch das 
Coronavirus sehen wir eine zunehmende Ungleichheit 
und Machtasymmetrie, die sich für den analogen und 
den digitalen sozialen Raum, für das Private und das 
Öffentliche ergeben. 

Diese Entwicklungen möchte ich mit diesem Beitrag 
etwas näher skizzieren und fünf Thesen aufstellen.5 Da-
bei gehe ich davon aus, dass die digitale Sphäre durch 
die Maßnahmen im Analogen erneut aufgewertet wird 
und sich dadurch der analoge öffentliche Raum zuneh-
mend entwertet. Weiter geht damit eine Aufwertung 
der privaten Sphäre einher, die sich für die einen als 
Privileg, für die anderen als Zwang darstellt. Die Auf-
wertung der privaten Sphäre bedeutet zugleich eine 
Reorientierung an etablierten Handlungs- und Verhal-
tensmustern, was man beides als konservative Wende 
im Privaten begreifen könnte.6

Zur Vorstellung meiner Thesen verwende ich den 
Raumbegriff in Anlehnung an Foucaults Idee der 
Parzellierung des Raumes, die er in Überwachen und 
Strafen ausführt.7 Foucault geht hierbei davon aus, 
dass eine systematische Anordnung von Menschen im 
Raum und die Teilung eines Raumes in verschiedene 
Funktionseinheiten nicht nur eine bessere Kontrolle 
der Individuen ermögliche, sondern auch deren Leis-
tung erhöhe. Der soziale Raum kann damit einerseits 
in Funktionen unterteilt werden, andererseits zeigt sich 
damit auch eine soziale Anordnung von Menschen in 
den unterschiedlichen Räumen. Die Handlungen, die 
sich im sozialen Raum anordnen und vollzogen wer-
den, könnte man mit Lefebvre als »räumliche Praxis« 
bezeichnen.8 Das Raumkonzept dient in diesem Vor-
haben als analytisches Behelfskonstrukt.  Idealtypisch 
unterscheide ich dabei zwischen analogem und digi-
talem Raum sowie zwischen öffentlichem und priva-
tem Raum: Wenngleich diese Dichotomien in realiter 
zunehmend verschwimmen, so werden sie mit der 
Pandemie erneut relevant. Die sich daraus ergebenden 
Überlegungen sollen im Weiteren in Form von Thesen 
erörtert werden.

Das Coronavirus und die Auswirkungen auf 
den analogen und digitalen Raum

These 1: Entwertung des analogen Raumes 

Analoges Virus trifft analoge Welt

Die Auswirkungen des Coronavirus trifft überwie-
gend den analogen Raum. Im analogen Raum besteht 
die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken. 
Zur Eindämmung wurden deshalb in vielen Ländern 
Kontaktbeschränkungen bis Ausgangsperren erlassen, 
die eine zu schnelle Verbreitung des Virus verhindern 
sollen, um den Gesundheitssektor systemisch nicht 
kollabieren zu lassen. Daraus ergeben sich freilich Fol-
gen für den analogen Raum: Der analoge Konsum und 
Handel sind bis auf die ›systemrelevanten‹ Sparten zum 
Erliegen gekommen. Kultur und Gastronomie, die bei-
de neben dem (materiellen) Konsum im Wesentlichen 
zu einer Bevölkerung des analogen Raumes beitragen, 
unterlagen diesen Ausgangs- und Kontaktbeschrän-
kungen erheblich. Folge war vor allem die Entleerung 
des öffentlichen Raumes und der politisch angeordnete 
Rückzug in die privaten Räume.

Die Entleerung des öffentlichen analogen Raumes 
wurde durch die Rücknahme bzw. Lockerung der 
Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen all-
mählich wieder aufgehoben. Dennoch bleibt das 
öffentliche Leben vor allem im kulturellen und sozialen 
Bereich noch weitgehend begrenzt. Auch wenn sich 
der analoge Raum mittlerweile wieder allmählich mit 
Leben füllt, so bleibt das Verweilen in ihm weiterhin mit 
einer Art Risiko für die eigene Gesundheit verbunden. 
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Viele Personengruppen – insbesondere Risikogruppen 
– versuchen, den analogen Raum weiterhin zu meiden, 
da eben die Gefahr einer drohenden Ansteckung 
weiterbesteht. Somit verschieben sich aber auch die 
bisherigen räumlichen Praktiken vom analogen in den 
digitalen Raum: wenn der Konsum und das kulturelle 
und soziale Leben, das Verweilen im analogen Raum 
weniger werden oder sich in digitale Räume verlagern, 
so erfährt der analoge Raum dadurch eine Art Entwer-
tung.

These 2: Aufwertung des digitalen Raumes

Transfer des Analogen in das Digitale

Im Zeitalter eines digitalen Strukturwandels9 und  ei-
ner zunehmenden Medialisierung des Alltags10 bleibt 
die digitale Welt von diesen Maßnahmen nicht unbe-
troffen – im Gegenteil: So zeigen sich die verhängten 
politischen Maßnahmen zwar in Form einer Entlee-
rung des analogen Raumes, nicht aber des digitalen 
Raumes. Im digitalen Raum finden sogar noch mehr 
Aktivität und Beteiligung an sozialen, kulturellen und 
politischen Praktiken und Diskursen statt. Der Vorteil 
des Digitalen besteht zudem darin, dass man sich hier 
nicht mit dem Coronavirus anstecken kann. Trotz vie-
ler Einschränkungen, die sich durch die Maßnahmen 
zur Eindämmung des Virus ergeben, kann man digital 
dennoch mit seinen Mitmenschen in Kontakt bleiben, 
kann weiterhin von der Medienkultur profitieren und 
eben statt ins Fitnessstudio zu gehen auf Youtube an ei-
ner Fitness-Challenge teilnehmen. Der Online-Handel 
boomt, Homeoffice wird zu einer tragenden Säule vie-
ler Unternehmen, die sich vor Corona womöglich noch 
gegen Arbeitsstrukturen abseits von Präsenz- und 
Kernzeit gewehrt oder die bisherige Praxis als alter-
nativlos dargestellt haben. Museen stellen auf virtuelle 
Besuche um, Berliner Clubs streamen DJ-Auftritte mit 
der Bitte um Spenden, Politik und öffentliche Verwal-
tung steigen verstärkt auf E-Services und E-Meetings 
um, sogar der ganze Bildungs- und Beratungssektor 
wird auf digitale Kommunikationsformen (z.B. über 
Videokonferenzen und digitale Lernumgebungen) um-
geleitet. Stand der Ausbau der Digitalisierung bereits 
auf der politischen Agenda, so erfährt er nun eine ra-
sante Beschleunigung.

Auf die digitale Welt hat das Coronavirus daher eher 
einen Boost-Effekt: Mit zunehmender Verlagerung bis-
her analoger Praktiken ins Digitale erweitert sich frei-
lich die Bedeutung der digitalen Sphäre sowohl für das 
Alltagsleben, aber auch für das berufliche, politische 
und kulturelle Leben und gesellschaftliche Aushand-
lungsprozesse.

These 3: Verstärkung der digitalen  
Ungleichheit

Coronavirus als großer Gleichmacher?

Wie schon angedeutet, so wurde das Coronavirus in 
einer ersten Welle vor allem in seinen homogenisie-
renden Auswirkungen wahrgenommen. Als großer 
›Gleichmacher‹11 zeigte das Virus, dass sich sowohl Rei-
che als auch Arme in Quarantäne begeben, Abstands-
regeln einhalten und ihren Alltag ins Private verlagern 
mussten. In dieser Perspektive wurde das Coronavirus 
auch als Chance begriffen, die Gesellschaften wieder 
zusammenführen und einen neuen Gemeinschaftssinn 
schaffen kann. Nicht nur Deutschland wurde dabei von 
einer Solidaritätswelle zu Beginn der Pandemie ergrif-
fen, beispielsweise durch abendlichen Applaus für den 
unermüdlichen Einsatz systemrelevanter Berufsgrup-
pen in weiten Teilen Europas.12 Für einen bundesweiten 
Hackathon, der vom Bundeskanzleramt unter der 
Schirmherrschaft von Prof. Dr. Helge Braun, Chef des 
Bundeskanzleramtes, ausgerufen wurde, fanden sich 
ca 40.000 Menschen online zusammen, um Lösungen 
für Probleme zu erarbeiten, die sich durch das Corona-
virus für die Gesellschaft ergeben haben.13 Hier zeigten 
sich schnell die Vorteile der Digitalisierung bzw. des 
digitalen Strukturwandels: Formulare der öffentlichen 
Verwaltung wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld 
konnten digital eingereicht werden,14 Büroarbeit sowie 
der Bildungssektor konnten weitgehend auf die digi-
tale Infrastruktur ausweichen, und Konsum konnte für 
die meisten weiterhin oder auch verstärkt online statt-
finden. 

In der ersten Phase der Pandemie zeigte sich eine ra-
sche Umstrukturierung gesellschaftlicher Prozesse und 
deren Überführung ins Digitale. Die Digitalisierung 
wurde in Zeiten des Coronavirus dabei nicht als gro-
ße Arbeitsplatzvernichterin, sondern im Gegenteil als 
Erhalterin von Arbeitsplätzen wahrgenommen – dies 
zeigte sich gerade für die Kulturbranche15 oder die Gas-
tronomie, die für eine Zeit komplett auf Bestell- und 
Lieferservice umgestellt hatte. Wer davor bereits Inter-
netpräsenz vorweisen konnte, war bei dieser Umstruk-
turierung klar im Vorteil. Andere mussten aufholen, 
wieder andere zunächst einmal eine eigene Homepage 
gestalten. Schon hier zeigten sich erste Ungleichheits-
tendenzen im Wettbewerb, die diejenigen bevorteilte, 
die sich bereits vor der Pandemie auf die Digitalisie-
rung eingelassen hatten. Das Coronavirus hat den ›di-
gital divide‹ lediglich deutlicher zu Tage befördert.
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Digitale Ungleichheit und ›digital divide‹

Jacob spricht dabei von einer digitalen Klassengesell-
schaft16 und im Zuge dessen von einer »digitale[n] 
Spaltung der Gesellschaft«17. Ausgehend von Pierre 
Bourdieu18 unterscheidet er die klassischen Kapital-
sorten des ökonomischen, sozialen und kulturellen Ka-
pitals.19 Der ›digital divide‹ erscheint für Jakob dabei 
als neue Machtbeziehung, die eine eigene Klasse und 
damit einhergehend eine neue, ›digitale‹ Kapitalsorte 
herausbildet. Diese erscheine dabei als eine Sonder-
form des kulturellen Kapitals, dessen Wert im Zuge der 
Digitalisierung immer mehr steige und an Bedeutung 
zunehme.20 Jakob meint damit 

»jenes technische und politische Wissen, 
das notwendig ist, um digitale Techniken 
selbstbestimmt nutzen und deren zukünftige 
Entwicklung prägen zu können. Der 
spezifische Charakter der digitalen Klassen-
gesellschaft ergibt sich mithin daraus, dass die 
Digitalisierung als Technik diese besondere 
Form kulturellen Kapitals privilegiert«.21 

So sehen wir einerseits einen gap zwischen technophi-
len und technophoben22 Menschen ebenso wie zwi-
schen denjenigen, die sich eine digitale Infrastruktur 
im Privaten aufbauen und leisten können und denje-
nigen, die über digitale und technische Kompetenzen 
verfügen. Im Gegenzug zeigen sich erhebliche Nach-
teile für Menschen, die auf öffentliche Computer an-
gewiesen waren, um im Internet zu recherchieren oder 
am digitalen Leben teilnehmen zu können. Gleichzeitig 
wird der ›digital divide‹ umso deutlicher, wenn sich im 
Haushalt nur ein PC befindet, der nun gleichzeitig für 
Homeoffice und Homeschooling genutzt werden muss. 
Gerade hier zeigen sich große soziale Unterschiede, 
da Kinder aus ärmeren Familien oft nicht das nötige 
technische Equipment haben, um beispielsweise dem 
digitalen Unterricht zu folgen. Die Fragen nach digi-
taler Teilhabe und digitalem Kapital lauten also: Wer 
schreckt nicht davor zurück, sich auf eine neue Tech-
nologie wie ein Smartphone einzulassen? Wer kann 
sich ein Smartphone leisten und mehr noch: wer ent-
wickelt die Kompetenz, mit der neuen Technologie 
umzugehen? 

Wer also profitiert von der Verlagerung sozialer Pra-
xis ins Digitale? Auf den Wissenschaftsbereich ange-
wandt könnte der ›digital divide‹ auch mit dem Alter 
und der Beschäftigungsdauer positiv korrelieren. So 
könnte es sein, dass der Digitalisierungsdruck vor al-
lem denjenigen Vorteile verschafft, die sich bereits ein 
gewisses ›digitales Kapital‹ aufbauen konnten, entwe-
der, weil sie allein schon aufgrund ihres Alters den di-
gital born oder den digital natives angehören oder weil 
im Karriereaufstieg der Anpassungsdruck an ›neue‹ 
Technologien noch etwas ausgeprägter ist, als wenn 
man sich bereits etabliert hat.23 Auch Mümken sieht 

in der Verfügung solchen Kapitals die unterschiedli-
chen Möglichkeiten, den sozialen Raum zu besetzen, 
denn die »unterschiedliche Verfügungsgewalt über 
ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital […] 
von Individuen und sozialen Gruppen führt zu unter-
schiedlichen Möglichkeiten, Raum anzueignen«.24 Die 
Entleerung des analogen Raumes trifft somit vor allem 
diejenigen, die bisher mehrheitlich analog gesellschaft-
lich teilnehmen konnten. Die Aufwertung des Digita-
len beziehungsweise die Verlagerung gesellschaftlicher 
Teilhabe und Teilnahme in das Digitale schließt damit 
all diejenigen aus, die nicht über diese besondere Kapi-
talsorte verfügen.

Das Coronavirus und die Auswirkungen auf 
Privatheit und Öffentlichkeit

These 4:  Entwertung der analogen Öffent-
lichkeit und Aufwertung der privaten Sphäre

Politische Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen 
oder Ausgangssperren teilten den analogen sozialen 
Raum erneut in eine öffentliche und eine private Sphä-
re. Der analoge öffentliche Raum wurde plötzlich leer 
und schien nur noch von den systemrelevanten Ar-
beitskräften besiedelt: Gesundheitswesen, Verkehrs-
wesen, Wasser- und Energiewerke, die Lebensmit-
telbranche, Ordnungswesen, Logistik und Transport 
gingen eben nicht in Quarantäne, sondern wurden im 
analogen Öffentlichen notwendigerweise zur Versor-
gung einer Gesellschaft gebraucht, die zu Hause im 
Privaten bleiben musste. 

Das Private gewinnt durch den politisch angeordneten 
Rückzug damit zunehmend an Bedeutung. So fand das 
berufliche, soziale und kulturelle Leben nicht mehr wie 
gewohnt im öffentlichen analogen Raum, sondern zu-
nehmend im Privaten statt. Selbst nach der Rücknahme 
bzw. Lockerung der Kontaktbeschränkungen bleiben 
Teile des Beruflichen, Sozialen und Kulturellen weiter-
hin im Privaten und mehr noch im Digitalen bestehen. 
Die Vermischung von Arbeits- und Privatbereich und 
die Verlagerung des beruflichen, privaten, kulturellen, 
politischen und sozialen Lebens in das Digitale zeigen 
erneut einen Bedeutungswandel dieser vermeintlich 
obsolet gedachten Sphären. Der verordnete Rückzug 
ins Private zeigt einen backlash aus Sicht der Privat-
heitsforschung an. Statt einer Entlokalisierung und 
Mobilisierung25 haben wir es mit einer erneuten Loka-
lisierung des Privaten zu tun. Weiter kann man beide 
Sphären sowohl als Privileg als auch als Zwang verste-
hen.
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Wer darf in die analoge Öffentlichkeit?         
Öffentlichkeit als Privileg

Während der ersten Phase der Ausgangsbeschränkun-
gen war es in vielen Ländern nur bestimmten Men-
schen erlaubt, das Haus zu verlassen. In den meisten 
Fällen wurde die Anzahl der Verbindungen bedeu-
tend, die es vor allem Einzelmenschen erlaubte, den 
analogen öffentlichen Raum zu Transitzwecken auf-
zusuchen. Hinzu kamen Familien und Paare – hier 
vor allem heterosexuelle Paare, die seitens der Polizei 
und Sicherheitskräften womöglich ermahnt wurden,26 
denen die Partnerschaft oder nahe Bindung im Ge-
gensatz zu anderen Konstellationen jedoch nicht ab-
gesprochen wurde. Andere mussten sich dagegen häu-
figer rechtfertigen.27 Die Regierung von Panama hat 
ihre Ausgangsbeschränkungen beispielsweise an das 
biologische Geschlecht geknüpft, da bisher geltende 
Maßnahmen zu sehr missachtet worden seien. So war 
es Frauen nur montags, mittwochs und freitags ge-
stattet, das Haus vor notwendige Besorgungen zu ver-
lassen, Männern dagegen dienstags, donnerstags und 
samstags. Sonntags war es beiden Geschlechtern nicht 
gestattet. Inter- und Transsexuelle Menschen fanden in 
dieser Zweiteilung allerdings keine Berücksichtigung.28 

Wer muss in die analoge Öffentlichkeit?       
Öffentlichkeit als Zwang

Ist der analoge öffentliche Raum eigentlich als die 
Sphäre des politischen, kulturellen und sozialen Le-
bens gedacht, in dem Teilhabe und Teilnahme kons-
titutiv für die Gesellschaft ist, wurden aus Fragen der 
Teilhabe und aktiven Teilnahme am öffentlichen Le-
ben in Zeiten von Corona eher ein Zwang, sich dem 
Virus exponieren zu müssen. Der analoge öffentliche 
Raum erscheint damit aber zunehmend als Bedrohung 
der persönlichen Gesundheit und wird – wenn es geht 
– eher vermieden. Dadurch entleert sich allerdings 
der öffentliche Raum weiter, teilweise fungiert er nur 
als Transitsphäre zwischen lokalen – eher privaten – 
Räumlichkeiten oder als Arbeitsweg. Der Aufenthalt 
im Analogen wird unter dem Coronavirus damit zu ei-
ner Besonderheit statt zur Selbstverständlichkeit. Die 
Bedeutungszuschreibung der analogen Öffentlichkeit 
als Privileg oder als Zwang hängt dabei wesentlich von 
der eigenen Perspektive, nicht zuletzt aber auch von 
persönlicher Wahlfreiheit oder aber Fremdzwang ab.

Wer darf analog privat sein? Privatheit          
als Privileg

Die Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen 
betreffen zunächst alle gleich. In ihren Auswirkungen 
zeigten sich allerdings sehr ungleiche Verteilungen. Für 
die einen wird der Rückzug ins Private zum Privileg. 
Familien können im Gegensatz zu Singles und Ein-
zelmenschen auf die Geborgenheit und die physische 

Nähe ihrer Angehörigen zurückgreifen, während dies 
für letztere zunächst untersagt ist. Damit sind Famili-
en und Haushalte durch die Maßnahmen weniger von 
Einsamkeit und daraus möglicherweise resultierenden 
psychischen Störungen betroffen wie Einzelhaushal-
te.29 Monogame Zweierbeziehungen zeigen in einer 
Pandemie dabei erhebliche Vorteile gegenüber poly-
amoren Beziehungen oder anderen Beziehungs- und 
Familienarrangements. So wurden nicht nur die Bor-
delle geschlossen30 – für manche Menschen vielleicht 
der einzige Zugang zu Sexualität und Körperkontakt 
–, sondern auch andere private sexuelle wie amouröse 
Lebensformen in ihrer Realisierung beschränkt. Auch 
wenn viele Medien von einem konservativen backlash 
berichten,31 zeigt sich zunächst einmal nur eine un-
zeitgemäße Formulierung und Definition von Familien 
und Partnerschaften innerhalb eines heteronormati-
ven Denkschemas, das die politischen Maßnahmen 
strukturiert und andere Lebensformate weitgehend 
unberücksichtigt lässt. 

Privatheit als Privileg zeigt zudem wesentliche öko-
nomische Ungleichheiten auf. So können sich Men-
schen mit erheblichen finanziellen Ressourcen (nicht 
nur MillionärInnen) auf ihre Privatsitze zurückziehen 
und ein Leben in Quarantäne leben, ohne die Gefahr 
einer Ansteckung durch das Virus eingehen zu müssen. 
VIPs geben uns Einblick in ihre privaten Räumlichkei-
ten, in denen sie auf hunderte von Quadratmetern 
ihre Quarantäne verbringen.32 Gutverdienende Famili-
en mit Eigenheim und Garten können mit Spielplatz-
schließungen komfortabel umgehen und haben dem-
entsprechende ›private‹ Ausweichmöglichkeiten. Für 
Familien in einer kleinen Mietwohnung ohne Garten 
stellt sich der Rückzug ins Private im Alltag allerdings 
meist anders dar. Rückzug und Isolation werden da-
mit gleichbedeutend mit dem Privileg, privat sein zu 
können, gesund bleiben zu können, sich dem Risiko 
einer Ansteckung entziehen zu können. Raum, Platz 
und Abstand werden somit zu einem Privileg, das das 
Risiko einer Ansteckung erheblich senkt. Im Gegensatz 
hierzu sind Raum, Platz und Abstand in anderen Le-
bensformaten wie beispielsweise in Flüchtlingsunter-
künften nur schwer zu realisieren. Diese Ungleichheit 
ist sowohl im Ökonomischen als auch im ungleichen 
sozialen Milieu zu sehen. Hier sind vor allem die intel-
lektuellen und kulturellen Eliten genannt, die nicht nur 
von Privilegien im Privaten, sondern auch von der Digi-
talisierung erheblich profitieren. Zum einen verfügen 
sie über die Ressourcen, sich im Privaten ein Leben im 
Digitalen einzurichten und in Quarantäne ihren berufli-
chen Aufgaben nachzugehen. Sie nehmen die Krise vor 
allem darin wahr, dass ihre Konsummöglichkeiten und 
ihre Teilnahme im öffentlichen Raum eingeschränkt 
sind beziehungsweise mit Online-Shopping und virtu-
ellen Museumsbesuchen substituiert werden müssen. 
Das Ausweichen auf Homeoffice ist für all diejenigen 
Arbeitskräfte möglich, die nicht systemrelevant sind. 
Sie gehören auch nicht zur den Berufsgruppen, die 



57

vermehrt von Kurzarbeit betroffen sind. Für Akademi-
kerInnen beispielsweise ändert sich an ihrer Arbeits-
weise in Quarantäne nur unwesentlich etwas. Noch be-
deutend privilegierter sind diejenigen, die noch über 
ein extra Zimmer verfügen, in denen sie ungestört ein 
Homeoffice einrichten können.

These 5: Reorientierung des Privaten an       
bewährten Ungleichheiten

Wer muss analog privat sein?  
Privatheit als Zwang

Auf der anderen Seite stellt sich der Rückzug ins Pri-
vate für andere weniger komfortabel dar. Je nach ver-
fügbaren Ressourcen können die Räumlichkeiten im 
Privaten eng und knapp werden, wenn sie für vielfäl-
tige Bereiche wie Homeschooling, Homeoffice, Frei-
zeit, Sport und Kreativität fungieren müssen. Gerade 
das Ausweichen in andere – analoge wie auch digitale 
– Räume stabilisierte mitunter bisherige Lebenskon-
stellationen: Mit dem Wegfall öffentlicher Institutionen 
wird der Rückzug ins Private vor allem für Kinder und 
Menschen in unbezahlter Care-Arbeit33 – hier meist 
Mütter – eher als Risiko denn als Privileg wahrgenom-
men. So wurde insbesondere das Risiko häuslicher Ge-
walt medial problematisiert,34 aber auch die ungleiche 
Verteilung der Aufgaben im Privaten zwischen Beruf 
und Kindererziehung.35 Dies betrifft insbesondere Al-
leinerziehende, getrennt oder nicht als Paar lebende, 
wie auch gemeinsam in Partnerschaft lebende Eltern. 
Dabei geht es neben der Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern vor allem auch um die Ungleichheit 
zwischen Menschen mit Kindern und Kinderlosen. Den 
Alltag mit Kindern in Zeiten von Corona zu managen, 
wenn alle Care-Institutionen von Kita bis Schule ge-
schlossen sind, legt offen, dass in solchen Zeiten meis-
tens Frauen in ihren beruflichen Aufgaben zurücktre-
ten, um die Zeit für die Kinder aufbringen zu können. 
Mögliche Gründe könnten darin liegen, dass Berufe, in 
denen hauptsächlich Männer arbeiten, weiterhin weni-
ger Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie – speziell für Väter – bieten und immer noch auf 
eine vermeintlich ›männliche‹ Alleinernäher- oder Ver-
sorgerschaft in Vollzeit ausgelegt sind. Diese Aspekte 
werden im Gender-Care-Gap deutlich, in dem auf die 
ungleiche geschlechtliche Verteilung der Care-Arbeit 
hingewiesen wird, wonach die Care-Arbeit weiterhin 
weiblich konnotiert ist.36 Ein weiterer Grund kann aber 
auch in der Reproduktion traditioneller Geschlech-
terrollen  gesehen werden, in der Männern immer 
noch häufig die ›natürliche‹ Fähigkeit zur Care-Arbeit 
– oft auch durch Frauen selbst – abgesprochen wird.37 
Auch das besonders in Deutschland beliebte Narrativ 
der ›Rabenmutter‹ könnte ein Erklärungsansatz sein, 
warum sich Frauen eher für die Kindererziehung- und 
-sorge verantwortlich fühlen als Männer.38  

Bei Alleinerziehenden verschärft sich durch die feh-
lenden Care-Institutionen nicht nur die soziale Lage 
erheblich. Die Doppelbelastung, sich zugleich um Kin-
der und Beruf zu kümmern, zeigt deutlich, wie wichtig 
gesellschaftliche Institutionen vor allem für Menschen 
mit Kindern und Lebenskonstellationen fernab der 
klassischen Kernfamilie sind. Das Private wird dadurch 
erneut zum Politikum.39

Schlussfolgerungen

Für die Zeit nach Corona möchte ich zum Schluss mei-
ne formulierten Thesen noch kurz zusammenfassen: 
Der analoge öffentliche Raum erscheint während der 
Pandemie leerer und unsicherer. Durch die Beschrän-
kungen und Maßnahmen wurde er zunehmend inhalt-
lich entleert. Der öffentliche Diskurs wie auch das öf-
fentliche Leben generell (Beruf, Politik, Konsum usw.) 
verlagern sich immer mehr ins Digitale und in den pri-
vaten Raum, was den analogen Raum weiter aushöhlt 
und entwertet. Das Öffentliche erfährt damit erneut 
einen Digitalisierungs- und Medialisierungsschub. 
Der entleerte analoge Raum wird mit der Rücknahme 
der Beschränkungen zwar wieder mit sozialen Prak-
tiken besetzt, dennoch bleibt eine Neubewertung be-
ziehungsweise eine gewisse Entwertung des analogen 
Raumes, da das Verweilen im analogen Raum – nicht 
nur aufgrund der vermehrten Ansteckungsgefahr – für 
manche bedrohlicher als davor erscheint. Der analoge 
Raum könnte damit aber einen gewissen Bedeutungs-
wandel erfahren – hin zu einem Raum, den man (un-
ter Umständen) lieber meiden oder schnell passieren 
sollte. 

Das analoge Private – in Form des Häuslichen – nimmt 
an Bedeutung wieder zu. Damit einher geht auch ein 
Bedeutungswandel der Intimität sowie eine Reori-
entierung an bewährten ›häuslichen‹ Mustern. Die 
monogame Zweierbeziehung mit oder ohne Kinder 
erscheint dabei nicht nur robuster, sondern politisch 
wertvoller als andere privaten Lebensformen, da sie be-
reits durch das heteronormative Denkschema als Maß-
stab gesetzt und damit privilegiert sind. Dies zeigt sich 
auch in der Robustheit oder auch Hartnäckigkeit bis-
heriger geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, die ein 
erneutes Ungleichgewicht zwischen Beruf und häusli-
cher Care-Arbeit und damit vor allem in heterosexuel-
len Zweier-Beziehungen Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern aufzeigt, die wir längst als mehrheitlich 
überwunden, oder zumindest als frei gewählt dachten. 
Die Verlagerung der Lebensbereiche ins Private kann 
wiederum zur Entleerung der analogen Öffentlichkeit 
beitragen. 
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Es bleibt offen, inwieweit sich die analoge Öffentlich-
keit mit vor-pandemischen sozialen Praktiken wieder 
füllt, oder ob die analoge Öffentlichkeit einem erneu-
ten Funktionswandel unterliegt. Beide – analoge Öf-
fentlichkeit als auch analoge Privatheit erfahren damit 
eine politische Brisanz. Ein Wandel scheint damit ein-
geleitet, ein erneuter backlash allerdings nicht ausge-
schlossen.

   

Anne Deremetz 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am DFG-Graduiertenkolleg »Privat-
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23.-25. September | Leibniz-Institut für Medien-
forschung Hans-Bredow-Institut - DGPuK Fach-
gruppentagung 
Die virtuelle Jahrestagung der DGPuK-Fachgruppe Journa-
listik/Journalismusforschung wird in diesem Jahr unter der 
Leitung von Prof. Dr. Wiebke Loosen vom HBI ausgerichtet 
und widmet sich dem Thema "Interdisziplinäre Journalis-
musforschung – Journalismus interdisziplinär". Die Tagung 
wird online via Zoom stattfinden. Die Anmeldung findet 
ebenfalls online bis zum 9. September statt.
online | frei

01.-02. Oktober |  Politische Bildung <3 Digitale 
Gesellschaft - verstehen. hinterfragen. gestal-
ten 
Die Tagung greift verschiedene Themenschwerpunkte und 
Beispiele aus der Bildungs- und Medienpraxis auf, um 
Zusammenhänge zwischen Politik, Medien, Medienkom-
petenz, Bildung und (digitaler) Gesellschaft sichtbar zu 
machen. Zu Beginn der Tagung wird es einen inhaltlichen 
Impuls vom Chefredakteur von netzpolitik.org Markus Be-
ckedahl geben. Die Veranstaltung findet entsprechend der 
aktuellen Coronaauflagen in Niedersachsen als Präsenz-
veranstaltung vor Ort statt. Eine digitale Teilnahme an der 
Veranstaltung ist ebenfalls möglich. Eine Anmeldung ist er-
forderlich.
Hannover oder online | 60€
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Erschienen im Februar 2020 
Journals.sagepub.com

doi: 10.1177/1461444820905045

In the recent decades, privacy scholarship has made significant progress. Most of it was achieved in 
monodisciplinary works. However, privacy has a deeply interdisciplinary nature. Most importantly, 
societies as well as individuals experience privacy as being influenced by legal, technical, and social 
norms and structures. In this article, we hence attempt to connect insights of different academic dis-
ciplines into a joint model, an Interdisciplinary Privacy and Communication Model. The model diffe-
rentiates four different elements: communication context, protection needs, threat and risk analysis, 
as well as protection enforcement. On the one hand, with this model, we aim to describe how privacy 
unfolds. On the other hand, the model also prescribes how privacy can be furnished and regulated. As 
such, the model contributes to a general understanding of privacy as a theoretical guide and offers a 
practical basis to address new challenges of the digital age.

Mit Beiträgen von: 
Katharina Bräunlich, Tobias Dienlin, Johannes Eichenhofer, Paula Helm, Sabine Trepte, Rüdiger Grimm, 
Sandra Seubert, Christoph Gusy
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